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Einleitung

Die Anerkennung eines gemeinnltzigen, mildtatigen oder kirchli-
chen Vereins als steuerbegiinstigte Korperschaft bringt viele Steu-
ervorteile mit sich. Steuerliche Vergiinstigungen gibt es nicht nur fiir
den Verein selbst (eingeschréankte Vereinsbesteuerung), sondern
auch bei seinen Forderern (Spendenabzug) und bei seinen neben-
beruflichen Mitarbeitern (Steuerbefreiung flir Aufwandsentschéadi-
gungen). In der Broschiire ,,Steuertipps fir Vereine® sind die wesent-
lichen Informationen

e zu den Voraussetzungen fiir die Anerkennung als steuerbegiins-
tigte Korperschaft unter Abschnitt A,

* zu den Grundlagen der Vereinsbesteuerung in den einzelnen Steu-
erarten unter Abschnitt B,

* zu den Voraussetzungen des Spendenabzugs unter Abschnitt C
und

* zu den Pflichten eines Arbeitgebers und zur Lohnsteuer unter
Abschnitt D

zusammengestellt. Sollte eine spezielle steuerrechtliche Frage mit
Hilfe der Broschiire nicht eindeutig zu beantworten sein, geben die
Finanzamter jederzeit gerne Auskunft.

In Abschnitt E wird auf die Férdermdoglichkeiten flr Vereine aus den
Mitteln der offentlichen Hand hingewiesen.

Die steuerrechtlichen Vorschriften sind so umfangreich, dass eine
erschopfende Darstellung den Rahmen dieser Broschire bei wei-
tem sprengen wiirde. Meist kdnnen nur die Grundzlige einer Rege-
lung geschildert werden. Ausnahmen und Besonderheiten missen
weitgehend unbehandelt bleiben. Damit der Leser dieser Broschire
seine Kenntnisse bei Bedarf und Interesse selbst vertiefen kann,
sind jeweils auch die Rechtsquellen angegeben. Verweisungen im
Text beziehen sich auf die seitlich angefligten Randnummern (RNr.).
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A. Regeln des Gemeinntutzigkeitsrechts

Grundsatzliches

Gemeinniitzigkeitsrecht

Die Voraussetzungen, unter denen die Finanzamter eine Korper-
schaft als steuerbegiinstigt anerkennen, sind in den §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung geregelt, die zusammenfassend als das Ge-
meinnitzigkeitsrecht bezeichnet werden. Im folgenden Kapitel wird
erldutert, wie eine Korperschaft die Anerkennung der Gemeinniit-
zigkeit erreicht, welche Zwecke steuerbegiinstigt sind, welche Sat-
zungsbestimmungen im Einzelnen notwendig sind, wie die Ge-
schaftsfiihrung der Kérperschaft zu gestalten ist, welche Blcher und
anderen Nachweise zu flihren sind und wie die Finanzverwaltungen
die Tatigkeit der anerkannten Kérperschaften berprifen.

Korperschaften

Nur Korperschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 KStG kdnnen als ge-
meinnitzig anerkannt werden. Die Anerkennung ist nicht mdglich
fir Personengesellschaften und Gesellschaften des biirgerlichen
Rechts.

Kérperschaften, die fir die Anerkennung in Frage kommen, sind:

* Kapitalgesellschaften (AG, GmbH),

* eingetragene und nichteingetragene Vereine,

* rechtsfahige und nichtrechtsfahige Stiftungen,

* Betriebe gewerblicher Art der juristischen Personen des offentli-
chen Rechts (beispielsweise ein kommunaler Kindergarten).



I. Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung

Diese Broschire ist auf Vereine zugeschnitten. Fir die anderen, weit
weniger zahlreichen Korperschaften gelten zum Teil Sondervor-
schriften, die in der Broschiire nicht beriicksichtigt sind. Die Grund-
regeln des Gemeinnitzigkeitsrechts sind aber fiir alle gleich.

I. Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung

1. Verein
Rechtsform

Der eingetragene Verein ist eine juristische Person des privaten
Rechts, der nichteingetragene Verein ist eine nichtrechtsfahige Per-
sonenvereinigung. Soll der Verein rechtsfahig werden, meldet der
Vorstand den Verein Uber einen Notar zur Eintragung in das Ver-
einsregister an.

Néhere Auskiinfte zu den rechtlichen Grundlagen eines Vereins bie-
tet die Broschiire ,Rund um den Verein“ des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums der Justiz, die auch im Internet unter der Adresse
www.justiz.bayern.de abrufbar ist.

Die Eintragung eines Vereins in das Vereinsregister ist keine Vo-
raussetzung flr die Anerkennung der Steuerbegiinstigung (Gemein-
nutzigkeit). Eingetragene und nichteingetragene Vereine werden
steuerlich gleich behandelt.

Die einzelnen Abteilungen eines Vereins sind gemeinniitzigkeits-
rechtlich keine selbststandigen Steuersubjekte.

Rechtsquelle: § 51 AO
Griindung

Die beteiligten Griindungsmitglieder beschlieBen in der Griindungs-
versammlung die Vereinssatzung (vgl. RNrn. 105 ff) und wéhlen den
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A. Regeln des Gemeinniitzigkeitsrechts

ersten Vorstand. Die Griindung des Vereins ist dem zustandigen
Finanzamt innerhalb eines Monats anzuzeigen (§ 137 AO). Der
Anzeige sind das Griindungsprotokoll, die Satzung und gegebenen-
falls der Vereinsregisterauszug beizulegen. Kopien hiervon sind aus-
reichend.

Auflosung

Die Mitglieder kénnen den Verein unter den in der Satzung genann-
ten Bedingungen auflésen. Das vorhandene Vermdgen ist in diesem
Fall abzuwickeln und an den in der Satzung genannten Vermdgens-
empféanger zu lbergeben oder fiir den in der Satzung genannten
gemeinnitzigen Verwendungszweck zu verwenden.

Eingetragene Vereine kénnen anstelle einer Auflésung mit anderen
eingetragenen Vereinen verschmolzen werden (§ 99 UmwG). Es
besteht auch die Moglichkeit, einen eingetragenen Verein form-
wechselnd in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln (§ 272 UmwG).
Voraussetzung ist jeweils, dass die Satzung die Verschmelzung oder
den Formwechsel zuldsst.

2. Satzung
Satzungspflicht

Die Satzung ist die Verfassung des Vereins. Sie regelt den Vereins-
namen, den Zweck, die Tatigkeit, die Mitgliedschaft, die Art und Auf-
gaben der Organe und die Auflésung des Vereins. Steuerbegiinstigte
Vereine bendtigen eine schriftlich abgefasste Satzung. Auch die Mit-
glieder eines Verbands haben jeweils eine eigene Satzung. Der Hin-
weis auf die Verbandssatzung allein geniigt nicht.



I. Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung

Satzungsinhalt

In der Satzung kommt klar und eindeutig zum Ausdruck, welchen
Zweck der Verein anstrebt und wie der Zweck verwirklicht werden
soll. Verweist die Satzung des steuerbegiinstigten Vereins auf wei-
tere Regelungen, so missen diese der Satzung beigefligt sein.
Andernfalls kann der Verein nicht als steuerbegiinstigt anerkannt
werden.

Die Satzung bestimmt, dass der Verein

e ausschlieBlich und unmittelbar steuerbegilinstigte Zwecke (ge-
meinnitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke) verfolgt,

* selbstlos und nicht in erster Linie eigenwirtschaftlich tatig ist,
¢ seine Mittel nur fiir den Zweck verwendet,

e den Mitgliedern nichts zuwendet und auch sonst niemanden
zweckfremd begiinstigt,

e der Liquidator des Vereins das Vermdgen im Fall der Auflésung
oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke steuerbeglinstigt ver-
wendet oder einem steuerbegiinstigten Empfanger zweckgebun-
den Ubergibt.

Satzungsmuster

Der exakte Wortlaut der den Verein bindenden Erklarungen zur
Selbstlosigkeit, AusschlieBlichkeit und Unmittelbarkeit ist in dem
Satzungsmuster in Anlage 1 enthalten (unterstrichene Textteile). Der
Verein kann nicht als steuerbeglinstigt anerkannt werden, wenn die
Satzung in diesen Erklarungen von dem vorgeschriebenen Wortlaut
abweicht. Es wird empfohlen, bereits vor der Griindung des Vereins
den Satzungsentwurf mit dem Finanzamt zu besprechen.

Rechtsquelle: § 60 AO

13



14 A. Regeln des Gemeinniitzigkeitsrechts
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Satzungsanderung

Die steuerlichen Erklarungen missen in der Griindungssatzung ent-
halten sein. Sie missen auch bei allen spateren Satzungsanderun-
gen erhalten bleiben. Andernfalls kann der Verein nicht (mehr) als
steuerbegiinstigt anerkannt werden. Es wird daher dringend emp-
fohlen, die geplante Anderung der Satzung vorher mit dem Finanz-
amt zu besprechen. Bei eingetragenen Vereinen wird die Satzungs-
anderung nicht schon mit dem Beschluss der Mitgliederversamm-
lung, sondern erst mit der Eintragung wirksam.

Fordervereine

Die Beschaffung von Mitteln muss bei Férdervereinen als Satzungs-
zweck festgelegt sein. Ein steuerbeglnstigter Zweck, fiir den Mittel
beschafft werden sollen, muss in der Satzung angegeben sein. Es ist
nicht erforderlich, die Kérperschaft, fiir die Mittel beschafft werden
sollen, in der Satzung aufzufiihren. Die Kérperschaft, fiir die Mittel
beschafft werden, muss nur dann selbst steuerbegiinstigt sein,
wenn sie eine unbeschrankt steuerpflichtige Koérperschaft des pri-
vaten Rechts ist.

Rechtsquelle: § 58 AO

3. Mitglieder
Mitgliedschaft fiir alle

Steuerbegiinstige Vereine stehen der Allgemeinheit offen. Die Mit-
gliedschaft kann von Seiten des Vereins nicht willkiirlich abgelehnt
oder beendet werden. Die Mitgliedschaft hdangt nicht davon ab, dass
die beitrittswillige Person zu einer bestimmten Familie gehort, in
einem bestimmten Unternehmen arbeitet, in einem sehr kleinen
Gebiet wohnt oder Teil eines auf andere Art - beispielsweise mittels
sehr hoher Mitgliedsbeitréage - abgeschlossenen, auf Dauer nur klei-
nen Kreises ist.



I. Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung

Andernfalls ist der Verein nicht auf die Forderung der Aligemeinheit
gerichtet und kann nicht als steuerbegiinstigt anerkannt werden.
Die Zahl der aktiven Mitglieder darf aber ausnahmsweise einge-
schrankt werden, wenn sachliche Griinde vorliegen, zum Beispiel
weil eine Sportanlage ausgelastet oder ein Chor vollsténdig besetzt ist.

Rechtsquelle: § 52 AO

Mitgliedsbeitrige, Aufnahmegebiihren, Umlagen

Gemeinnltzige Vereine verlangen moderate Mitgliedsbeitrage, Auf-
nahmegebiihren und Umlagen zur Finanzierung konkreter Finanzie-
rungsvorhaben in das Vereinsvermdgen. Verlangt der Verein zu hohe
Leistungen flr die Mitgliedschaft, kann er nicht als steuerbegiinstigt
anerkannt werden. Zur Abgrenzung der ,echten® Mitgliedsbeitrage
von den steuerpflichtigen Entgelten vgl. RNr. 205.

Die Pflichtleistungen der Mitglieder sind im Interesse der Steuer-
begilinstigung auf folgende Betrdage zu begrenzen:

Mitgliedsbeitrag und 1.023 Euro  durchschnittlich je Mitglied
Mitgliedsumlage und Jahr,

Aufnahmegebiihr 1.534 Euro  durchschnittlich je neu
aufgenommenes Mitglied
und Jahr,

Investitionsumlage  5.113 Euro  je Mitglied einmal in
zehn Jahren, wahlweise in
zehn Jahresraten.

Beispiel

Der Verein hat im letzten Jahr zehn neue Mitglieder aufgenommen. Finf
zahlten eine Aufnahmegebiihr in Hhe von 2.000 Euro, drei eine Aufnah-
megebihr von 1.000 Euro und zwei nichts. Im Durchschnitt der Neuauf-
nahmen betrug die Aufnahmegebiihr 1.300 Euro. Sie lag somit unter der
Hochstgrenze von 1.534 Euro je neues Mitglied.
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A. Regeln des Gemeinniitzigkeitsrechts

Pflichtspenden und Darlehen

Eine Spende im Zusammenhang mit dem Vereinsbeitritt steht einer
- begrenzten - Aufnahmegeblihr gleich, wenn mehr als drei Viertel
der eintretenden Mitglieder eine Spende leisten. Keine Aufnahme-
gebiihr ist dagegen ein Darlehen, das die eintretenden Mitglieder
dem Verein gewahren. Ein Zinsvorteil des Vereins (ersparter Darle-
henszins unterhalb von 5,5 Prozent) ist wie ein Mitgliedsbeitrag zu
behandeln.

Zum Abzug der Beitrage und Aufnahmegebiihren als Spenden vgl.
RNr. 309. Die Investitionsumlage ist keine Spende (vgl. RNr. 312).

Rechtsquelle: § 52 AO

Werbung neuer Mitglieder

Steuerbegiinstigte Vereine kdnnen professionelle Werber beauftra-
gen, neue Mitglieder und Forderer zu werben, wenn die Hohe der
Provision des Werbers nicht gegen die guten Sitten verstoBt.

Die Werbeprovision ist im Interesse der Steuerbegilinstigung zu
begrenzen und darf den Rahmen der Angemessenheit nicht iber-
schreiten. In welcher Hohe die Provisionszahlung noch angemessen
ist, hat das Finanzamt im Einzelfall zu entscheiden.

Die eigenen Kosten und die Provisionsaufwendungen fiir eine Wer-
beaktion gehoren zu den Verwaltungsausgaben, deren Gesamthdhe
ebenso angemessen sein muss. Eine allgemeine Grenze des Zulds-
sigen ist nicht festgelegt. Deshalb wird dringend empfohlen, dass
der Verein vor einer Werbeaktion mit dem Finanzamt spricht.

Rechtsquelle: § 55 AO
BMF-Schreiben vom 15. Mai 2000



I. Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung

Zuwendungen an Mitglieder

Steuerbeglinstigte Vereine dirfen ihren Mitgliedern grundsatzlich
keine Geld- oder Sachwerte zuwenden. Andernfalls verstoBt der Ver-
ein gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und kann nicht als steuer-
beglinstigt anerkannt werden.

Ehrengaben und Kosteniibernahme

Eine Ausnahme besteht fiir Zuwendungen, die mit einer Ehrung des
Mitglieds, beispielsweise fiir langjahrige Mitgliedschaft oder fir
besondere Verdienste um den Verein, verbunden sind. Solche
Ehrengaben sind in angemessener und Ublicher Hohe zuldssig. Eine
allgemeine Betragsgrenze des Zuldssigen ist nicht festgelegt. Das
Gleiche gilt flir Zuwendungen aus Anlass einer Feier oder eines Ver-
einsausfluges, wenn der Verein die Kosten der Fahrt, der Verpfle-
gung und der Unterhaltung Gibernimmt.

Aufwandsentschiddigungen

Steuerbegiinstigte Vereine ersetzen den Aufwand, der ihren Funk-
tionaren und Mitgliedern in Vereinsangelegenheiten entsteht. Eine
~echte® Aufwandsentschadigung ist auf die tatsachlich entstande-
nen Sachkosten begrenzt. Die Kosten kdnnen, beispielsweise fir
Tage- und Kilometergelder, auch in Hohe der steuerlich anerkannten
Reisekostenpauschbetrdgen bestimmt werden. Der ,echte® Auf-
wandsersatz ist stets zuldssig.

Pauschale Aufwandsentschadigungen Uber den tatsachlich entstan-
denen Sachaufwand hinaus enthalten eine Entschadigung fiir die
aufgewendete Zeit. Solche Entschadigungen sind nur dann zuléssig,
wenn das entschadigte Mitglied iber seine allgemeinen Pflichten als
Mitglied hinaus fiir den Verein tatig geworden ist, beispielsweise als
ehrenamtlicher Geschéftsfihrer oder Platzwart. Zur Lohnsteuer-
pflicht vgl. RNr. 404.
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A. Regeln des Gemeinniitzigkeitsrechts

Zum Spendenabzug bei Verzicht auf die Zahlung von Lohn oder Auf-
wandsentschadigung vgl. RNr. 303.

Angestellte Mitglieder

Steuerbegiinstigte Vereine diirfen - einzelne - Mitglieder als Arbeit-
nehmer anstellen und im Rahmen eines Ublichen Dienstvertrags
Lohn und Gehalt zahlen. Das Anstellungsverhaltnis sollte notwendig
und das Gehalt nicht unverhéaltnismaBig hoch sein. Andernfalls kann
der Verein nicht als steuerbegiinstigt anerkannt werden. Der Verein
muss samtliche Arbeitgeberpflichten beachten (vgl. RNrn. 400 ff).

Zum Abzug der Lohnkosten in einem wirtschaftlichen Geschaftsbe-

trieb vgl. RNr. 218, zum Spendenabzug bei Verzicht auf die Zahlung
des Lohns und Gehalts vgl. RNr. 303.

Rechtsquelle: § 55 AO
4. Steuerbegiinstigte Zwecke
Die Zwecke der gemeinnitzig, mildtatig oder kirchlich ausgerichte-
ten Vereine sind unter dem Begriff ,steuerbeginstigte Zwecke*
zusammengefasst.
Gemeinniitzig
Ein Verein verfolgt gemeinnitzige Zwecke, wenn die Allgemeinheit
auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos gefor-
dert wird.
Gemeinnltzige Zwecke sind

* die Forderung von Wissenschaft und Forschung;

* die Forderung der Religion;



I. Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung

die Forderung des oOffentlichen Gesundheitswesens und der
offentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhiitung und
Bekdmpfung von Ubertragbaren Krankheiten, auch durch Kran-
kenhduser im Sinne des § 67 AO, und von Tierseuchen;

die Férderung der Jugend- und Altenhilfe;
die Forderung von Kunst und Kultur;
die Forderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschlief3-
lich der Studentenhilfe;

die Forderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzge-
setze der Lander, des Umweltschutzes, des Kistenschutzes und
des Hochwasserschutzes;

die Forderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke
der amtlich anerkannten Verbande der freien Wohlfahrtspflege
(§ 23 UStDV), ihrer Unterverbéande und ihrer angeschlossenen
Einrichtungen und Anstalten;

die Forderung der Hilfe flr politisch, rassisch oder religios Ver-
folgte, fur Flichtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spataussiedler,
Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschadigte und Kriegs-
gefangene, Zivilbeschadigte und Behinderte sowie Hilfe fiir Opfer
von Straftaten; Forderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs-
und Katastrophenopfer; Férderung des Suchdienstes fiir Vermiss-
te;

die Forderung der Rettung aus Lebensgefahr;

die Forderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivil-
schutzes sowie der Unfallverhitung;

19



20 A. Regeln des Gemeinniitzigkeitsrechts

e die Forderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen
Gebieten der Kultur und des Volkerverstandigungsgedankens;

e die Forderung des Tierschutzes;
* die Forderung der Entwicklungszusammenarbeit;
* die Forderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

e die Forderung der Firsorge fiir Strafgefangene und ehemalige
Strafgefangene;

* die Forderung der Gleichberechtigung von Frauen und Méannern;
* die Forderung des Schutzes von Ehe und Familie;

* die Forderung der Kriminalpravention;

* die Forderung des Sports (Schach gilt als Sport);

* die Forderung der Heimatpflege und Heimatkunde;

* die Forderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingartne-
rei, des traditionellen Brauchtums einschlieBlich des Karnevals,
der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservisten-
betreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hunde-
sports;

* die allgemeine Forderung des demokratischen Staatswesens im
Geltungsbereich der Abgabenordnung; hierzu gehdren nicht
Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbirgerli-
cher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich
beschrankt sind;

e die Forderung des birgerschaftlichen Engagements zugunsten
gemeinnitziger, mildtatiger und kirchlicher Zwecke.



I. Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung

Sofern ein Verein Zwecke verfolgt, die nicht hier aufgelistet sind,
aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem
Gebiet entsprechend selbstlos fordert, kann dieser Zweck fiir ge-
meinniitzig erklart werden.

Rechtsquelle: § 52 AO

Mildtitig

Ein Verein verfolgt mildtatige Zwecke, wenn die Tatigkeit darauf
gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstiitzen, die auf die Hilfe
anderer angewiesen sind wegen

e akuter Storungen ihres korperlichen, geistigen oder seelischen
Zustands,

» dauernd geringer eigener finanzieller Moglichkeiten (Einkommen
bis zum Vierfachen beziehungsweise Flnffachen des ortlichen
Sozialhilfesatzes),

e {iberraschend eingetretener wirtschaftlicher Notlage.

Rechtsquelle: § 53 AO

Kirchlich

Ein Verein verfolgt kirchliche Zwecke, wenn die Tatigkeit darauf
gerichtet ist, eine 6ffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft selbst-
los zu fordern. Hierunter fallen unter anderem die Errichtung und
Pflege der Gotteshduser, Abhalten von Gottesdiensten und Religi-
onsunterricht, Verwaltung des Kirchenvermdgens, Besoldung der
Kirchendiener.

Rechtsquelle: § 54 AO
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A. Regeln des Gemeinniitzigkeitsrechts

Selbstlos

Der steuerbeglinstigte Verein ist selbstlos tatig. Der Verein kann
nicht als steuerbeglinstigt anerkannt werden, wenn eine gemein-
nitzige, mildtatige oder kirchliche Tatigkeit in erster Linie zum eige-
nen Vorteil oder zum Vorteil der Mitglieder ausgeiibt werden soll
und ein eigenwirtschaftlicher, beispielsweise gewerblicher oder
Kapital nutzender Zweck im Vordergrund steht.

Dariiber hinaus bedeutet die Selbstlosigkeit, dass der Verein seine
Mittel nur fir die satzungsmaBigen Zwecke verwenden darf, die Mit-
glieder keine Zuwendungen erhalten dirfen (vgl. RNr. 112), keine
Partei unterstitzt und keine Person durch zweckfremde Ausgaben
oder unverhaltnismaBig hohe Verglitungen beglnstigt werden darf.

Ein VerstoB3 gegen die Selbstlosigkeit liegt vor, wenn der Verein da-
rauf gerichtet ist, Vermdgen anzusammeln. Das Problem tritt auf,
wenn der Verein hohe Riicklagen schafft, ohne die Mittel zeitnah fir
zweckgemaBe Aufgaben auszugeben. Zu den zuldssigen Riicklagen
vgl. RNrn. 126, 128.

Rechtsquelle: § 55 AO

Vermogensbindung

AuBerdem muss schon satzungsgemal festgelegt sein, dass das
Vermogen des Vereins zu steuerbeglinstigten Zwecken zu verwen-
den ist, wenn der Verein aufgeldst wird oder sich einen anderen,
nicht steuerbeglinstigten Zweck gibt. Der Verein kann auch bestim-
men, dass das Vermdgen einer anderen steuerbegtinstigten Korper-
schaft Ubertragen werden soll und wie diese es zu verwenden hat.

Wird die Satzungsbestimmung tber die Vermdgensbindung so geén-
dert, dass das Vermdgen nicht mehr fiir steuerbegiinstigte Zwecke
zu verwenden ist, kann der Verein nicht mehr als steuerbegiinstigt
anerkannt werden. Die Steuerbegtinstigung wird riickwirkend flr die
letzten zehn Jahre entzogen.

Rechtsquelle: §§ 55, 61 AO
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AusschlieBlichkeit

Der steuerbegiinstigte Verein verfolgt ausschlieBlich steuerbegiins-
tigte Zwecke, wenn in der Satzung keine anderen als steuerbegiins-
tigte Zwecke aufgefiihrt sind.

Rechtsquelle: § 56 AO

Unmittelbarkeit

Der steuerbeglinstigte Verein verwirklicht seine satzungsmaBigen
Zwecke selbst. Der Verein setzt seine Mitglieder und Angestellten
unmittelbar dazu ein, die satzungsmaBigen Leistungen gegeniber
der Allgemeinheit, den unterstiitzten Personen oder den Kirchen zu
erbringen.

Rechtsquelle: § 57 AO

Hilfspersonen

Vereine und Verbande kénnen anstelle eigener Tatigkeit ihre Zwe-
cke auch durch Mitgliedsvereine oder iber eine beauftragte Hilfs-
person verfolgen. Die Hilfsperson muss dabei so eng an den Verein
gebunden sein, beispielsweise durch Aufsicht, Weisungsrecht und
Abrechnungspflicht, dass die Tatigkeit der Hilfsperson als eigenes
Wirken des Vereins anzusehen ist.

Ein Handeln als Hilfsperson begriindet keine eigene steuerbegiins-
tigte Tatigkeit. Dieser Auffassung liegt der Gedanke zugrunde, dass
ein und dieselbe Tatigkeit nicht zwei Korperschaften die Gemein-
nitzigkeit vermitteln kann. Die Einschaltung der Hilfsperson vermit-
telt der Kérperschaft, fiir die die Hilfsperson tétig wird, die Steuer-
begilinstigung. Die Hilfsperson selbst verwirklicht mit dieser Tatig-
keit keine eigenen steuerbeglnstigten Zwecke, sondern erbringt
lediglich Leistungen fiir die andere Korperschaft. Sie kann aufgrund
der Tatigkeit als Hilfsperson keine eigene Steuerbegiinstigung erlan-
gen.

Rechtsquelle: § 57 AO
BMF-Schreiben vom 21. Januar 2003
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Rechtstreue

Der steuerbegiinstigte Verein achtet darauf, dass seine Tatigkeit in
Einklang mit der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung steht
und ohne RechtsverstoBe ausgelibt wird. Vereine, die zu Rechtsver-
letzungen aufrufen, kdnnen nicht als steuerbegilinstigt anerkannt
werden.

5. Tatsachliche Geschiftsfiihrung
ZweckgemaiaBe Aktionen und Geschiafte

Der steuerbeglinstigte Verein richtet seine Aktionen und seine ideel-
len Geschafte auf die ausschlieBliche und unmittelbare Erfillung der
satzungsmaBigen Zwecke aus. Der Verein beachtet die in der Sat-
zung festgelegte Selbstlosigkeit und Vermdgensbindung und l|asst
nicht zu, dass die Satzungsregeln in den téglichen Geschaften unter-
laufen werden. Andernfalls kann der Verein nicht als steuerbegiins-
tigt anerkannt werden.

Rechtsquelle: § 63 AO

Nebentatigkeit

Der steuerbegiinstigte Verein vermeidet, dass die zweckfremden
Nebentatigkeiten, beispielsweise ein gewerblicher Betrieb, Uber-
handnehmen. Welchen Umfang eine Nebentéatigkeit haben darf,
ohne dass der Verein seinen selbstlosen Charakter verliert, ist nicht
eindeutig festgelegt. Es kommt auf die Umsténde im jeweiligen Fall
an. Dabei spielen die Hohe der Einnahmen, die eingesetzte ehren-
amtliche Zeit und der eingesetzte Personal- und Materialaufwand
eine Rolle. Gesellige Veranstaltungen sind in untergeordnetem
Umfang zuldssig. Kostenlose Bewirtungen und Ausfllge fiir die Mit-
glieder fallen unter den Begriff der Zuwendungen (vgl. RNr. 112).
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Mittelbewirtschaftung

Die Vermdgensbindung ist eingehalten, wenn der Verein tatsachlich
- entsprechend seiner Satzung - seine Geld- und Sachmittel nur in
zuldssiger Weise ausgegeben und eingesetzt hat. Zur Verwendung
der Vereinsmittel fiir die Deckung eines Verlusts aus einer steuer-
pflichtigen Nebentéatigkeit vgl. RNr. 216.

Der Verein darf ohne Schaden fiir die Anerkennung als steuerbe-
glinstigte Kdrperschaft

e als Forderverein Geld- und Sachmittel fiir eine andere steuer-
beglinstigte Korperschaft beschaffen und diese Mittel entspre-
chend zuwenden,

als Unterstiitzungsverein eigene Arbeitskrafte fir steuerbegiins-
tigte Vorhaben abstellen,

projektgebundene Ricklagen aus Geld- und Sachmitteln bilden,
um ein konkret geplantes zweckgemaBes Vorhaben finanzieren zu
koénnen,

freie Rlcklagen aus einem Drittel der Ertrage aus Vermdgensver-
waltung und dariiber hinaus bis zu zehn Prozent der zeitnah zu
verwendenden Mittel (vgl. RNr. 127) ohne konkrete Verwendungs-
planung bilden,

Vermdogen aus folgenden Geld- und Sachmitteln bilden:

- Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Ver-
wendung fir den laufenden Aufwand des Vereins vorgeschrie-
ben hat,

- Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdricklich er-
klart, dass sie zur Ausstattung des Vereins mit Vermogen oder
zur Erhéhung des Vermdgens bestimmt sind,

- Zuwendungen aufgrund eines Spendenaufrufs des Vereins,
wenn aus dem Spendenaufruf ersichtlich ist, dass Betrage zur
Aufstockung des Vermogens erbeten werden,

- Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermdégen geho-
ren (zum Beispiel Grundbesitz),
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* betrieblich gebundene Riicklagen bilden, um das Unternehmen
wirtschaftlich zu sichern; allerdings sollte der Gewinn wenigstens
zum Teil nach der Versteuerung fiir zweckgeméaBe Aufgaben ver-
wendet (entnommen) werden,

* den bezahlten Sport férdern.

Rechtsquelle: § 58 AO

Zeitnah zu verwendende Mittel

Der steuerbegiinstigte Verein verwendet seine Mittel zeitnah fiir die
satzungsmaBigen Zwecke. Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gege-
ben, wenn die Mittel spatestens im nachsten Jahr zweckgemaB ver-
wendet werden.

Rechtsquelle: § 55 AO

Riicklagen

Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung
sind die zuldssigen gebundenen oder freien Ricklagen. Die einer
zuldssigen Ricklage zugefiihrten Mittel missen nicht zeitnah, son-
dern erst in Zukunft projekt- beziehungsweise allgemein satzungs-
gemaB verwendet werden. Neben den Riicklagen kann der Verein
selbstverstandlich Geldbestdande vorhalten, die die laufenden Aus-
gaben fir Miete, Personal und dergleichen sichern (so genannte Be-
triebsmittelriicklage). Der Betriebsmittelvorrat sollte aber den lau-
fenden Aufwand eines Jahres nicht Ubersteigen. ZweckméBig er-
scheint auch eine Nebenrechnung (Mittelverwendungsrechnung).

Buchnachweis
Eine zuldssige Riicklage muss ab ihrer Bildung hinsichtlich der lau-

fenden Zufiihrungen und der laufenden Verwendung bis hin zur end-
gultigen Auflosung in den Aufzeichnungen des Vereins nachvollzo-
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gen werden kdnnen. Ein eigenes Bankkonto fiir die Ricklagen kann
sich hierzu als nitzlich erweisen. ZweckmaBig erscheint auch eine
Nebenrechnung (Mittelverwendungsrechnung).

Anlage der Riicklagenmittel

Die Mittel der zulassigen Ricklagen konnen auf verschiedene Art
Ertrag bringend angelegt werden. In Frage kommen beispielsweise
Festgeld, Bundesschatzbriefe, risikoarme Fondsanteile oder Spar-
kassenbriefe, aber auch die Vergabe verzinslicher, risikoarmer
Darlehen an dritte Personen. Die Anlageform darf den Zweck der
Ricklage nicht behindern.

Rechtsquelle: BMF-Schreiben vom 14. Dezember 1994

Uberhéhte und unzuldssige Riicklagen gefahrden die Anerkennung
des Vereins als steuerbegiinstigt. Die aufgesparten Mittel miissen
im Einvernehmen mit dem Finanzamt, das eine Auflésungsfrist set-
zen kann, zeitnah fir die satzungsmaBigen Zwecke verwendet oder
einer der zuldssigen Riicklagen zugefiihrt werden.

Rechtsquelle: § 63 AO

Nachweis

Der Verein weist gegeniiber dem Finanzamt regelmaBig nach, dass
die tatsachliche Geschéftsfiihrung mit den Satzungsvorgaben liber-
einstimmt. Der Nachweis erfolgt durch ordnungsgemaBe Aufzeich-
nungen Uber die Einnahmen und Ausgaben und das Vermdégen. Das
Finanzamt kann zusatzlich verlangen, dass die Protokolle der Mit-
gliederversammlungen sowie die Blcher und Einzelbelege, bei-
spielsweise Vertrage, vorgelegt werden.

Rechtsquelle: §§ 63, 90 AO
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Aufzeichnungen

Die Grundregeln flr jede Rechnungslegung sind, dass die Aufzeich-
nungen

» wahr, vollstandig und zeitnah (laufend) erfolgen,

e ausreichende Erlduterungen zu den Einnahmen und Ausgaben ent-
halten,

* mit steigendem Geschéaftsvolumen immer detaillierter werden sol-
len vom einfachen Kassenbuch bis hin zur formellen Buchfiihrung
und Bilanz,

e flir die steuerbegiinstigten Bereiche und flr nicht beglnstigte
Geschafte getrennt erfolgen (zur Abgrenzung vgl. RNr. 201),

* flir gebildete Riicklagen jeweils den Bestand, die Zufiihrungen und
den Verbrauch ausweisen.

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Das Muster einer einfachen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung fiir ei-
nen Verein ist als Anlage 2 abgedruckt.

Buchfiihrung und Bilanz

Zur Bilanzierung ist ein steuerbeglnstigter Verein nur dann fir sei-
nen gewerblichen Bereich (D; vgl. RNr. 201) verpflichtet, wenn der
Verein ein buchfiihrungspflichtiger Kaufmann im Sinne des Handels-
gesetzbuchs ist oder wenn das Finanzamt den Verein ausdriicklich
zur Buchfiihrung aufgefordert hat. Das Finanzamt wird den Verein
auffordern, wenn eine der Buchfiihrungsgrenzen Uberschritten ist.
Die Buchfliihrungsgrenzen lauten:
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Jahresumsatz mehr als 500.000 Euro,
Jahresgewinn mehr als 30.000 Euro.

Rechtsquelle: §§ 140, 141 AO
Aufbewahrungsfrist

Der Verein muss seine Geschéaftsunterlagen mindestens flr be-
stimmte Zeitrdume aufbewahren:

* Kassenbucher, Konten, Inventare, Vermogens- zehn Jahre
aufstellungen, Bilanzen und ahnliche Unterlagen

* Geschéftsbriefe, Rechnungen und andere Belege sechs Jahre
Uber Einnahmen und Ausgaben

Die Aufbewahrungsfrist beginnt zum Ende des Jahres, in welchem
die jeweilige Unterlage zuletzt bearbeitet worden ist.

Rechtsquelle: § 147 AO

Il. Anerkennungsbescheid und
Rechtsmittel

RegelmiBige Uberpriifung

Uber die Anerkennung des Vereins als steuerbegiinstigte Kérper-
schaft entscheidet das Finanzamt nach Uberpriifung der Satzung,
ihrer spateren Anderungen und der tatsdchlichen Geschéftsfiih-
rung. Die Uberpriifung erfolgt jahrlich, wenn der Verein wegen eines
wirtschaftlichen Geschéftsbetriebs korperschaftsteuerpflichtig ist.
Die anderen Vereine werden in der Regel in einem dreijahrigen Tur-
nus Uberprift.
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A. Regeln des Gemeinniitzigkeitsrechts

Freistellungsbescheid

Stellt das Finanzamt fiir den Uberpriifungszeitraum fest, dass die
Satzung dem Gemeinniitzigkeitsrecht entsprach und die tatsachli-
che Geschaftsfiihrung von der Satzung gedeckt war, hat der Verein
einen Rechtsanspruch darauf, als gemeinniitzige, mildtatige oder
kirchliche Korperschaft anerkannt zu werden. Die Anerkennung
erfolgt formell im Freistellungsbescheid oder, wenn der Verein auch
andere Steuerbescheide erhélt, in einer Anlage zu diesen Bescheiden.

Rechtsbehelf

Lehnt das Finanzamt die Anerkennung der Steuerbeglinstigung in
einem Bescheid ab, kann der Verein dagegen innerhalb eines
Monats Einspruch einlegen. Weist das Finanzamt den Einspruch in
einer Einspruchsentscheidung zuriick, so kann der Verein dagegen
innerhalb eines Monats Klage beim Finanzgericht erheben.

Vorlaufige Anerkennung

Das Finanzamt kann in folgenden Féllen eine vorlaufige Anerken-
nung ausstellen:

* nach der Griindung oder nachdem ein Satzungsmangel durch eine
Anderung der Satzung behoben wurde, sobald die Satzung und
gegebenenfalls die Eintragungsmitteilung dem Finanzamt vorliegt,

e flir die Zeit vom Datum des letzten Freistellungsbescheids bis zur
nachsten turnusgemaBen Uberpriifung.

Befristung

Die vorlaufige Anerkennung ist stets befristet: Wird sie erstmals
erteilt, gilt sie in der Regel fiir langstens 18 Monate ab der Ausstel-
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lung, wird sie im Anschluss an einen Freistellungsbescheid erteilt,
gilt sie in der Regel langstens drei Jahre.

Widerruf

Die vorlaufige Anerkennung bestatigt nur, dass der Verein satzungs-
geman einen steuerbeglinstigten Zweck verfolgen will, nicht jedoch,
dass der Verein tatsachlich als steuerbegiinstigt anerkannt wird. Die
vorlaufige Anerkennung ist insoweit unverbindlich und kann, wenn
Zweifel hinsichtlich der tatsachlichen Tatigkeit bestehen, vom aus-
stellenden Finanzamt jederzeit widerrufen werden.
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B. Vereinsbesteuerung
(Ertrag-, Verkehr- und Besitzsteuern)

Grundsatzliches

Auch ein steuerbegiinstigter Verein kann ab der Griindung bis zum
endgiltigen Erléschen mit den verschiedensten Steuerarten in
Bertihrung kommen. Unterschiede zwischen den rechtsfahigen ein-
getragenen und den nichtrechtsfahigen nichteingetragenen Verei-
nen gibt es dabei nicht.

Die einzelnen Steuerarten werden in den folgenden Abschnitten
erlautert:

Ertragsteuern

» Kdrperschaftsteuer entsteht auf die Gewinne und Ertréage der wirt-
schaftlichen Geschéftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe sind (vgl.
RNrn. 201 ff),

* Gewerbesteuer entsteht auf die Ertrage der wirtschaftlichen
Geschéftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe sind (vgl. RNrn.
221 ff),

* Kapitalertragsteuer und Zinsabschlag ziehen die Banken von Divi-
dendenbeziigen und Guthabenzinsen ab, soweit der Verein nicht
von diesen Abzugssteuern freigestellt ist (vgl. RNrn. 223 ff),

 Steuerabzug fir auslandische Kinstler und Sportler (vgl. RNr.
226).



Grundsatzliches

Verkehrsteuern

* Umsatzsteuer entsteht auf Lieferungen und Leistungen des Ver-
eins, soweit diese Uberhaupt steuerbar und steuerpflichtig sind
(vgl. RNrn. 227 ff),

* Erbschaft- und Schenkungsteuer - die steuerbegiinstigten Vereine
sind weitestgehend davon befreit (vgl. RNrn. 270 ff),

* Grunderwerbsteuer entsteht bei Grund- und Gebdudeanschaffun-
gen auch der steuerbegiinstigten eingetragenen Vereine (vgl. RNr.
274),

* Rennwett- und Lotteriesteuer - betrifft in der Regel nur besonders
groBe Tombolen (vgl. RNr. 275).

Besitzsteuern

* Grundsteuer fallt bei zweckfremd genutztem Grundbesitz des ein-
getragenen Vereins an (vgl. RNr. 276).
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I. Ertragsteuern

1. Korperschaftsteuer

1.1. Abgrenzung zwischen ideellen, steuerfreien und
steuerpflichtigen Geschaften

Steuerbefreiung

Der Verein unterliegt von seiner Rechtsnatur her der personlichen
Kérperschaftsteuerpflicht, die sein gesamtes Einkommen erfasst.
Die als steuerbeglinstigt (gemeinnitzig, mildtatig, kirchlich) aner-
kannten Vereine sind von der personlichen Kérperschaftsteuer-
pflicht befreit. Die Steuerbefreiung gilt fir die ideellen Geschafte,
die Vermdgensverwaltung und die Zweckbetriebe (Bereiche A, B und
C der folgenden Grafik). Die einbehaltene Kapitalertragsteuer auf
Dividenden und einbehaltener Zinsabschlag auf Guthabenzinsen
wird jeweils erstattet oder angerechnet (vgl. RNr. 223 bis 225).

Geschéftsbereiche eines Vereins

A
ideelle Tatigkeit

B
steuerfreie
Vermdogensverwaltung

D C
steuerpflichtige Zweckbetriebe
wirtschaftliche (steuerfreie wirtschaftliche

Geschéftsbetriebe Geschéftsbetriebe)
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Teilsteuerpflicht

Die Steuerbefreiung erstreckt sich aber nicht auf Nebentatigkeiten,
die einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb bilden
(Bereich D). Die Einkiinfte hieraus unterliegen der Kérperschaftsteuer.
Die Korperschaftsteuer entsteht auch dann, wenn der Verein die
Gewinne und betrieblichen Wirtschaftsgiiter des steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschéaftsbetriebs flr den steuerbegilinstigten
Zweck verwendet.

Rechtsquelle: § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG

Die Geschéafte des steuerbegiinstigten Vereins und seine Einnah-
men hieraus sind anhand der dabei ineinander greifenden Regeln
des Gemeinnutzigkeitsrechts und der Einzelsteuergesetze (KStG,
EStG) den einzelnen Geschaftsbereichen A, B, C oder D zuzuord-
nen. Die Zuordnung dient sowohl der Uberpriifung der tatsachli-
chen Geschéaftsflihrung in gemeinnitzigkeitsrechtlicher Hinsicht
(vgl. RNr. 130) als auch der Besteuerung der wirtschaftlichen Ne-
bentéatigkeiten.

Vermdgensverwaltung

Vermdgensverwaltung liegt in der Regel vor, wenn Vermdgen ge-
nutzt, zum Beispiel Kapitalvermdgen verzinslich angelegt oder unbe-
wegliches Vermdgen (Grundstiicke und Geb&ude) vermietet oder
verpachtet wird. Zur Vermdgensverwaltung gehdrt auch, wenn
Rechte (Namensrechte, Nutzungsrechte) verpachtet werden.

Beim steuerbegiinstigten Verein sind die Ertrdge aus der Vermo-
gensverwaltung steuerfrei. Die Vermdgensverwaltung kann zum
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb werden, wenn keine passive Ver-
mogensnutzung, sondern aktives - beispielsweise kurzfristiges oder
arbeitsteiliges - Handeln vorliegt.

Rechtsquelle: § 14 Satz 3 AO
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Wirtschaftlicher Geschiftsbetrieb

Ein wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb ist eine selbststédndige nach-
haltige Tatigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche
Vorteile erzielt werden und die liber den Rahmen einer Vermogens-
verwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, spielt keine
Rolle.

Wirtschaftliche Geschéaftsbetriebe sind zum Beispiel der Verkauf von
Waren, gesellige Veranstaltungen, Basare, Flohmarkte, das Anbieten
von Dienstleistungen und die Durchfiihrung von Veranstaltungen ge-
gen Entgelt. Selbststéndigkeit bedeutet, dass die Tatigkeit auf ei-
gene Rechnung ausgeflihrt wird. Nachhaltigkeit bedeutet, dass die
einnahmetrachtige Tatigkeit mehrmals ausgefiihrt wird.

Der steuerbegiinstigte Verein kann steuerfreie wirtschaftliche
Geschéftsbetriebe, die so genannten Zweckbetriebe, und als Ne-
bentétigkeit auch steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetrie-
be unterhalten. Zur Steuerpflicht vgl. RNr. 215.

Rechtsquelle: § 14 Satz 1 AO
§ 64 AO

Zweckbetrieb

Zweckbetriebe sind Tatigkeiten und Einrichtungen gegen Entgelt, die
erforderlich sind, um die satzungsmaBigen steuerbeglinstigten
Zwecke des Vereins zu verwirklichen, und die nicht in iberméaBigen
Wettbewerb zu steuerpflichtigen Unternehmen treten.

Rechtsquelle: § 65 AO

Die Wettbewerbsklausel gilt aber nicht fir die ausdricklich in den
§8§ 66 bis 68 der Abgabenordnung aufgefiihrten Téatigkeiten und Ein-
richtungen, die unter den dort genannten Voraussetzungen Zweck-
betriebe sind:
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e Einrichtungen der Wohlfahrtspflege gemaB § 66 AO, wenn min-
destens zwei Drittel der betreuten Personen mildtatige Unterstit-
zung erhalten kénnen (vgl. RNr. 116),

* Krankenh&user gemaB § 67 AO, wenn mindestens 40 Prozent der
jahrlichen Belegungstage oder Berechnungstage auf Patienten
entfallen, bei denen nur Entgelte fir allgemeine Krankenhausleis-
tungen (§ 7 Krankenhausentgeltgesetz, § 10 Bundespflegesatzver-
ordnung) berechnet werden,

e sportliche Veranstaltungen gemaB § 67a AO, wenn sie nicht steu-
erpflichtig sind (vgl. RNr. 208),

e Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime und Mahl-
zeitendienste gemaB § 68 Nr. 1 AO, wenn mindestens zwei Drittel
der betreuten Personen mildtatige Unterstiitzung erhalten kénnen
(vgl. RNr. 116),

e Kindergarten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schulland-
heime und Jugendherbergen gemaB § 68 Nr. 1 AO; nehmen Er-
wachsene mehr als 10 Prozent der Ubernachtungen in Anspruch,
besteht insoweit Steuerpflicht,

e Landwirtschaft, Gartnerei, Tischlerei, Schlosserei und &hnliche
Einrichtungen zur Selbstversorgung von Anstalten gemai § 68 Nr. 2
AO, wenn sie nicht mehr als 20 Prozent an AuBenstehende liefern,

* Behindertenwerkstéatten, Einrichtungen der Beschaftigungs- und
Arbeitstherapie fiir Behinderte und Integrationsprojekte gemaf
§ 68 Nr. 3 AO,

e Einrichtungen der Blindenfiirsorge und Korperbehinderten-Fiir-
sorge gemaB § 68 Nr. 4 AO,

e Einrichtungen der Fiirsorgeerziehung und freiwilligen Erziehungs-
hilfe gemaB § 68 Nr. 5 AO,
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* genehmigte Lotterien und Ausspielungen gemaB § 68 Nr. 6 AO,
wenn der Reinertrag unmittelbar und ausschlieBlich zur Férderung
steuerbegiinstigter Zwecke verwendet wird,

e kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen gemaB § 68 Nr. 7 AO
wie Museen, Theater, Konzerte, Kunstausstellungen,

* Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen einschlieBlich eines
Internats gemaB § 68 Nr. 8 AO,

* Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen gemaB § 68 Nr. 9
AO, deren Trager sich tUberwiegend aus freien Zuwendungen der
offentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermdgensverwaltung
finanziert.

Im Folgenden ist dargestellt, wie einzelne, hdufig vorkommende
gemischte Tatigkeiten der Vereine in der Regel den einzelnen Berei-
chen (A, B, C und D) zuzuordnen sind.

Mitgliedsbeitrige

Die satzungsgemaBen Mitgliedsbeitrdage und Aufnahmegebihren
gehoren zu den Einnahmen des ideellen Bereichs (A). Sie sind stets
ertragsteuerfrei, wenn sie in der Satzung oder in einem Beschluss
des zustandigen Vereinsorgans der Hohe nach festgesetzt sind.

Rechtsquelle: § 8 Abs. 5 KStG

Keine ,echten“ Mitgliedsbeitrage liegen dagegen vor, wenn und so-
weit sie Entgelt fiir eine besondere Leistung zugunsten der Mitglie-
der des Vereins darstellen. Der Beitragsanteil fiir besondere Leis-
tungen ist den Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieben
zuzuordnen.

Zur Sonderstellung zum Spendenabzug der Mitgliedsbeitréage bei
Kulturvereinen vgl. RNr. 310.
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Beispiele

Ein Gartenbauverein stellt seinen Mitgliedern, die nur einen Jahresbeitrag
zahlen missen, Gartengerate ,kostenlos“ zur Verfligung. Der Teil der
Beitrége, die einer angemessenen Gerédtemiete entsprechen, ist Betriebs-
einnahme eines wirtschaftlichen Geschéftsbetriebs des Vereins.

Ein Verein gibt eine flr die Mitglieder ,kostenlose“ Vereinszeitschrift he-
raus, die an AuBenstehende fiir 5 Euro verkauft wird. Ein entsprechender
Teil des Jahresbeitrags ist Betriebseinnahme eines wirtschaftlichen
Geschaftsbetriebs des Vereins.

Rechtsquelle: R 42 KStR

Jubildumsveranstaltungen

Zu einer Jubildumsveranstaltung (zum Beispiel 100-jahriges Griin-
dungsjubilaum mit Fahnenweihe) gehoren oftmals eine Festschrift
mit Werbeinseraten, ein Festzug, bei dem Festzeichen verkauft wer-
den, eine neue Vereinsfahne, ein Festzelt zur Bewirtung der Gaste
und ein Unterhaltungsprogramm. Die Veranstaltung ist aufzuteilen.
Es gehdren

e zum ideellen Bereich: Vereinsfahne, kostenlose Festschrift,

e zum Zweckbetrieb: Verkauf der Festschrift und der Festzeichen
beim Umzug,

e zum steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb: Werbe-
inserate, Bewirtung einschlieBlich Verzehrbons, Unterhaltung.

Rechtsquelle: §§ 14, 64, 65 AO
Benefiz- und Wohltitigkeitsveranstaltungen

Eine Benefizveranstaltung liegt vor, wenn die Mitwirkenden auf ihre
Gage verzichten. Eine Wohltatigkeitsveranstaltung liegt vor, wenn
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die Eintrittserldse einem guten Zweck dienen sollen. Die jeweilige
Veranstaltung ist aber nicht schon deshalb steuerfrei, weil der
Gewinn an eine steuerbegiinstigte Einrichtung weitergeleitet wird.
Vielmehr muss die Veranstaltung ihrer Art nach selbst ein Zweckbe-
trieb sein (zum Beispiel ein Konzert eines Musikvereins).

Rechtsquelle: § 64 AO

Die anlasslich einer Benefizveranstaltung vereinbarten Gagen sind
steuerpflichtige Einkilinfte der Mitwirkenden. Ihre Verzichtserkla-
rung fihrt gegebenenfalls zu einer abziehbaren Spende. Die
Eintrittserlose anldsslich einer Wohltatigkeitsveranstaltung sind
nicht in einen Entgelts- und in einen Spendenanteil aufteilbar. Der
Veranstalter kdnnte statt hoher Eintrittsgelder eine Saalsammlung
durchfiihren. Zur spendenrechtlichen Behandlung vgl. RNr. 305.

Sportveranstaltungen

Eine Sportveranstaltung ist ein wirtschaftlicher Geschéaftsbetrieb,
wenn im Zusammenhang mit sportlichen Darbietungen Einnahmen
erzielt werden, beispielsweise aus Eintrittsgeld, Startgebiihren,
Fernsehibertragungsgeld, Kurs- und Lehrgangsgebihren, Ablose-
zahlungen und anderem. Nicht zur Sportveranstaltung gehoren die
Anlagen- und Geratevermietung, die Werbung in Sportanlagen und
auf Sportgeraten einschlieBlich Trikots und Fahrzeugen (so genann-
ter Werbebus) sowie die Bewirtung der Teilnehmer und der Zuschau-
er.

Sportveranstaltungen eines gemeinnitzigen Sportvereins sind ent-
weder ein Zweckbetrieb oder ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschéftsbetrieb. Die Zuordnung erfolgt wahlweise nach der Héhe
der Einnahmen (Zweckbetriebsgrenze) oder nach der Teilnahme von
bezahlten Sportlern. Der Verein kann die Methode frei wahlen, ist
dann aber fir fiunf Jahre daran gebunden. Das Finanzamt kann eine
kiirzere Bindungsfrist zulassen, wenn besondere Griinde vorliegen
(zum Beispiel Wechsel der Liga).
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Bei Anwendung der Zweckbetriebsgrenze von 35.000 Euro sind alle
Sportveranstaltungen ein steuerfreier Zweckbetrieb, wenn die Jah-
reseinnahmen aus allen Sportveranstaltungen insgesamt brutto
35.000 Euro nicht bersteigen. Betragen die Einnahmen mehr als
35.000 Euro, sind alle Sportveranstaltungen steuerpflichtige wirt-
schaftliche Geschéaftsbetriebe. Die Steuerpflicht kann Vorteile
haben, zum Beispiel weil dann die im Sport Ublichen Verluste mit
den steuerpflichtigen Gewinnen aus der Werbung verrechnet wer-
den kénnen.

Die Anwendung der Profizuordnung bedeutet, dass jede Sportver-
anstaltung einschlieBlich des Trainings,

e an der ausschlieBlich unbezahlte Sportler teilnehmen, zum steu-
erfreien Zweckbetrieb gehort,

e an der auch nur ein bezahlter Sportler teilnimmt, zum steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb wird.

Ein bezahlter Sportler im Sinne des Gemeinndtzigkeitsrechts ist, wer
seine Person zu Werbezwecken vermarktet oder vom Verein bezie-
hungsweise von einem Dritten im Zusammenwirken mit dem Verein
fur die Teilnahme bezahlt wird. Vereinseigene Sportler gelten nicht
als bezahlt, soweit sie nur fir ihren einzeln nachgewiesenen Sach-
aufwand entschadigt werden oder wenn sie eine pauschale Auf-
wandsentschadigung bis zu 358 Euro je Monat erhalten.

Bei der Beurteilung der Zweckbetriebseigenschaft einer Sportveran-
staltung ist nicht zu unterscheiden, ob Vergiitungen oder andere
Vorteile an einen Sportler fiir die Teilnahme an sich oder fir die er-
folgreiche Teilnahme gewahrt werden. Entscheidend ist, dass der
Sportler aufgrund seiner Teilnahme Vorteile hat, die er ohne seine
Teilnahme nicht erhalten hatte. Auch die Zahlung eines Preisgeldes,
das Uber eine Aufwandsentschadigung hinausgeht, begriindet dem-
nach einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb.

Rechtsquelle: § 67a AO

a1



42

209

210

B. Vereinsbesteuerung

Werbeleistungen

Werbeleistungen liegen vor, wenn der Verein gegen Entgelt an den
WerbemaBnahmen eines Dritten mitwirkt. Mitwirken bedeutet, dass
der Verein bei eigenen Veranstaltungen, in eigenen Druckerzeugnis-
sen, auf eigenen Gegensténden und auf der eigenen Internetseite
die Werbung fiir ein Unternehmen, dessen Produkte oder fiir eine
andere Sache préasentiert. Die Werbeleistung ist stets ein separater
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb, auch wenn die
Werbung nur bei einer Zweckveranstaltung vorkommt. Die Werbeleis-
tung ist von der eigentlichen, zweckgemaBRen Veranstaltung zu tren-
nen. Zur Gewinnermittlung vgl. RNr. 219.

Die Gesamtverpachtung unbeweglicher Werbeflachen an eine Wer-
beagentur gehdrt aber zur steuerfreien Vermégensverwaltung, wenn
der Verein nicht an der Einzelvermarktung mitwirkt.

Keine Werbeleistung ist das Auftreten eines steuerbeglnstigten Ver-
eins im Rahmen einer Firmenwerbeveranstaltung gegen Entgelt. Der
Auftritt kann ein Zweckbetrieb sein, wenn der Verein kulturelle oder
sportliche Darbietungen erbringt.

Rechtsquelle: §§ 64, 67a AO

Sponsoring

Die Leistungen des Sponsors kdnnen beim steuerbegiinstigten Ver-
ein steuerfreie Einnahmen im ideellen Bereich (Zuwendung), steuer-
freie Einnahmen aus der Vermdgensverwaltung (Rechtenutzung)
oder steuerpflichtige Einnahmen eines wirtschaftlichen Geschéfts-
betriebs (Werbeleistung) sein.

Die Beurteilung der Zuwendung bei dem gesponserten Verein (zum
ideellen Bereich oder zur Vermdgensverwaltung) richtet sich allein
nach den allgemeinen Zuordnungsgrundsatzen. Nur wenn die erhal-
tenen Geld- oder Sachmittel alle Merkmale einer freiwilligen und un-
entgeltlichen Zuwendung erfiillen, kann der Verein vom Zufluss einer
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steuerfreien Spende ausgehen, fiir die er eine ordentliche Zuwen-
dungsbestatigung ausstellen darf. Auf Seiten des Vereins ist also
entscheidend darauf abzustellen, ob der steuerbeglinstigte Verein
gegenlber dem Sponsor (Gegen-)Leistungen zu erbringen hat. Klas-
sisches Beispiel flir den Bereich der Vermdgensverwaltung sind Ein-
nahmen aus der Uberlassung von Werberechten oder die langfristige
Uberlassung von Werbefldchen.

Kein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb liegt vor,
wenn

e der Verein dem Sponsor nur die Nutzung des Vereinsnamens zu
Werbezwecken in der Weise gestattet, dass der Sponsor selbst zu
Werbezwecken oder zur Imagepflege auf seine Leistungen an den
Verein hinweist, oder

e der Verein auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungs-
katalogen, auf der eigenen Internetseite oder in anderer Weise auf
die Unterstiitzung durch einen Sponsor lediglich hinweist. Der
Name, das Emblem oder das Logo des Sponsors darf verwendet,
aber nicht besonders hervorgehoben werden. Steuerfrei ist auch
die Benennung einer Anlage oder eines Raums nach dem Sponsor.

Ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschéaftsbetrieb liegt vor,
wenn der Verein an den WerbemaBnahmen des Sponsors mitwirkt.
Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Internetseite eines Vereins
ein Logo des Sponsors enthalt, das per Link zu dessen eigener Inter-
netseite weiterfihrt.

Rechtsquelle: BMF-Schreiben vom 18. Februar 1998

Beteiligung an einer Personengesellschaft

Die Beteiligung eines Vereins an einer Gesellschaft des birgerli-
chen Rechts (beispielsweise Sportgemeinschaft, Festgemein-
schaft) und an einer Personenhandelsgesellschaft (beispielsweise
Kommanditanteil) ist dem Bereich der wirtschaftlichen Geschéfts-
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betriebe zuzuordnen. Die Beteiligung kann ein Zweckbetrieb sein,
wenn die Tatigkeit der Gemeinschaft oder Gesellschaft, wiirde sie
von dem Verein unmittelbar selbst ausgefiihrt werden, bei ihm ein
Zweckbetrieb wére.

Gesellschaften biirgerlichen Rechts (Festgemeinschaften) werden in
den Veranlagungsstellen fiir Persongesellschaften im Einkommen-
steuerfinanzamt geflihrt. Dieses Finanzamt ist fir die Umsatzsteuer
und Gewerbesteuer der Festgemeinschaft zustandig. Der gemein-
schaftliche Gewinn aus der Festveranlagung (wirtschaftlicher
Geschéftsbetrieb) ist nach § 180 AO gesondert und einheitlich fest-
zustellen. Fir das Vorliegen eines wirtschaftlichen Geschaftsbe-
triebs sind fiir die Frage des Uberschreitens der Besteuerungsgrenze
(vgl. RNr. 217) die anteiligen Einnahmen und nicht der Gewinnanteil
maBgeblich.

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft

Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (beispielsweise Aktien,
GmbH-Anteile, Genossenschaftsanteile) gehdrt grundsatzlich in den
Bereich der steuerfreien Vermdgensverwaltung. Die Anteile gehdren
aber zum Betriebsvermdgen eines wirtschaftlichen Geschéaftsbe-
triebs, wenn die Beteiligung mit dem Betrieb zusammenhangt. Das
trifft beispielsweise auf den Genossenschaftsanteil zu, wenn die
betrieblichen Konten bei dieser Genossenschaftsbank gefiihrt wer-
den, oder auf eine Kapitalgesellschaft, die zum Zwecke der Betriebs-
aufspaltung gegriindet wurde.

Die Verwaltung einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft stellt
aber selbst einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbe-
trieb dar, wenn der Verein bei der Geschéftsfiihrung der Gesell-
schaft mitwirkt. Flr die Anwendung der Besteuerungsgrenze ist die
Hoéhe der Gewinnausschittungen maBgebend.

Rechtsquelle: § 14 AO
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Dividenden und Gewinnausschiittungen

Die Ertrage aus der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft sind
auch dann korperschaftsteuerfrei, wenn sie zu den Betriebseinnah-
men eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéftsbetriebs
gehoren.

Rechtsquelle: § 8b Abs. 1 KStG
§ 3c Abs. 1 EStG

VerduBerung der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft

Der Gewinn aus der VerduBerung einer (nicht einbringungsgebore-
nen) Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft oder an einer Genos-
senschaft bleibt auch dann auBer Ansatz, wenn die Beteiligung zu
einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb gehort.

Verpachtung eines Betriebs

Durch die Verpachtung wechselt der wirtschaftliche Geschéftsbe-
trieb in den Bereich der Vermdgensverwaltung. Die Pachterldse sind
somit steuerfrei. Der Wechsel erfolgt ohne Besteuerung der stillen
Reserven im Betriebsvermogen.

Die Verpachtung wird steuerlich nur dann anerkannt, wenn der
Pachter eine reelle Chance hat, einen eigenen Gewinn zu erzielen.
Scheinpachtvertrage werden nicht anerkannt.

Beispiel

Der Verein verpachtet die bisher selbst betriebene Stadionwerbung an
eine Werbeagentur. Die Stadionwerbung bringt Einnahmen in Héhe von
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50.000 Euro und verursacht Kosten in Héhe von 30.000 Euro. Dem Péch-
ter sollte ein Gewinn von mindestens 2.000 Euro bleiben.

Rechtsquelle: § 13 KStG
BMF-Schreiben vom 1. Februar 2002

VerauBerungsgeschifte

VerduBerungsgeschafte kdnnen in allen Bereichen des Vereins vor-
kommen. Wenn die Geschéftsstelle hin und wieder ein Teil der Ein-
richtung verkauft, so 16st dies aber keine Steuerpflicht aus, weil es
an der Nachhaltigkeit fehlt. Dagegen ist der laufende Verkauf von
Sachen aus Stiftungen, Erbschaften und Verméachtnissen eine steu-
erpflichtige Tatigkeit.

Rechtsquelle: § 14 AO

1.2. Ermittlung des Gewinns oder Verlusts aus steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben

Der Gewinn oder Verlust aus den steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschéftsbetrieben ist auch dann zu ermitteln, wenn der steuer-
beglinstigte Verein nicht zur Kérperschaftsteuer herangezogen wird.

Rechtsquelle: §§ 55, 63 AO

Verlustdeckung

Ein Verlust des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéftsbe-
triebs verzehrt die Mittel des steuerbegiinstigten Vereins, die
grundsatzlich nur fiir den Zweck verwendet werden dirfen. Der Mit-
telverzehr zur Verlustdeckung ist aber unschédlich,

* soweit der Verlust ausschlieBlich durch die Berlicksichtigung von
anteiligen Abschreibungen auf gemischt genutzte Wirtschaftsgi-
ter und ahnlichen Aufwendungen (vgl. RNr. 218) entstanden ist,
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* soweit der Betrieb in den vorangegangenen sechs Jahren Gewinne
abgeworfen hat,

* soweit der Verlust auf einer Fehlkalkulation beruht (wird allgemein
unterstellt) und im Folgejahr durch steuerpflichtige Gewinne oder
Umlagen ausgeglichen wird.

Beispiel

Ein gemeinnitziger Verein veranstaltet ein Sommerfest. Wegen Schlecht-
wetter kommt nur ein Bruchteil der erwarteten Géste. Es entsteht ein Ver-
lust von 10.000 Euro. Im folgenden Jahr erzielt der Verein einen Gewinn
aus Werbung von 12.000 Euro.

Der Verlust beruht auf einem falsch kalkulierten Wareneinkauf und kann
durch den Gewinn im Folgejahr ausgeglichen werden. Er ist deshalb nicht
schadlich flr die Gemeinnitzigkeit.

Rechtsquelle: BMF-Schreiben vom 19. Oktober 1998

Besteuerungsgrenze 35.000 Euro

Die wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe unterliegen nicht der Kor-
perschaftsteuer (und auch nicht der Gewerbesteuer), wenn die Jah-
resbruttoeinnahmen einschlieBlich Umsatzsteuer die Grenze von
35.000 Euro nicht Ubersteigen. Dazu sind alle Einnahmen aus allen
nichtgemeinnitzigen wirtschaftlichen Geschéftsbetrieben und die an-
teiligen Einnahmen aus Gemeinschaften und Personengesellschaften,
die zweckfremde Nebentétigkeiten ausliben, zusammenzufassen.

Beispiel

Der gemeinnitzige Verein erzielt aus Werbeleistungen Einnahmen in Héhe
von 30.000 Euro. AuBerdem ist der Verein zu einem Drittel an einer Fest-
gemeinschaft beteiligt, die 7.500 Euro Einnahmen erzielt hat.

Die maBgebenden Einnahmen des Vereins betragen

eigene Einnahmen 30.000 Euro
anteilige Einnahmen aus der Gemeinschaft 2.500 Euro
zusammen 32.500 Euro
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Da die maBgebenden Einnahmen die Besteuerungsgrenze von 35.000 Euro
nicht Ubersteigen, sind die erzielten Gewinne und Gewinnanteile steuerfrei.

Rechtsquelle: § 64 Abs. 3 AO

Die Besteuerungsgrenze gilt einmalig fiir den Gesamtverein, beim
dem alle Ergebnisse der einzelnen Abteilungen und der aus steuer-
lichen Griinden abgespaltenen Vereine zusammenlaufen.

Rechtsquelle: §§ 51, 64 Abs. 4 AO

Die Freistellung der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéfts-
betriebe in den Jahren, in denen die maBgebenden Einnahmen die
Besteuerungsgrenze nicht ibersteigen, kann aber auch Nachteile
haben. So kénnen Ausgaben und Abschreibungen, die in den frei-
gestellten Jahren anfallen, bei der Gewinnermittlung in besteuerten
Jahren nicht abgezogen werden.

Beispiel

Der gemeinnliitzige Verein fiihrt im Jahr 2006 eine gréBere Festveranstal-
tung durch, die Einnahmen von 40.000 Euro erbringt. In den Jahren 2005
und 2007 fallen keine Einnahmen aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschéftsbetrieben an. Die Veranstaltung hat folgende Ausgaben verur-
sacht: im Jahr 2005: 1.000 Euro, im Jahr 2006: 30.000 Euro, im Jahr 2007:
2.500 Euro.

Aus der Veranstaltung entsteht in 2006 ein steuerpflichtiger Gewinn in
Hohe von 10.000 Euro. Die in den anderen Jahren angefallenen Kosten in
Hohe von 1.000 Euro und 2.500 Euro sind nicht abziehbar.

Betriebsausgaben

Die Ermittlung des Gewinns oder Verlusts bedeutet, dass von den
Einnahmen aus der steuerpflichtigen Nebentatigkeit die durch sie
veranlassten Ausgaben abgezogen werden. Die Ausgaben fir ideelle
Aufgaben und fiir zweckgemaBe Tatigkeiten sind nicht abziehbar.
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Beispielsweise sind die Ausgaben fiir eine Vereinsfahne (ideeller
Bereich) keine Betriebsausgaben des Festzelts (wirtschaftlicher
Bereich).

Rechtsquelle: § 10 Nr. 1 KStG
§ 4 Abs. 4 EStG

Aufteilung gemischter Kosten

Bei Nebentétigkeiten, die keine feste Einrichtung erfordern, wie bei-
spielsweise Sommerfeste und &dhnliche Veranstaltungen, werden
haufig Anlagen und Gegenstéande mitverwendet, die fir die zweck-
gemaBRe Tatigkeit angeschafft wurden. Die anteiligen Abschreibun-
gen und die Kosten fiir Schadensbeseitigung sind abziehbare Aus-
gaben. Das Gleiche gilt fiir zeitanteilige Lohnkosten, beispielsweise
des Platzwarts, der nach einem Fest aufraumt.

Gewinnpauschalierung

Die Ausgabenzuordnung ist schwierig oder fiihrt zu unbilligen Ergeb- 219
nissen, wenn die Nebentatigkeiten wirtschaftlich so eng mit der
steuerbegiinstigten Haupttatigkeit verbunden sind, dass die eine

nicht ohne die andere stattfinden konnte. Ein typisches Beispiel

hierfir ist die Werbung im Sport. Der Verein kann flr die Werbeleis-

tungen im Zusammenhang mit der steuerbegiinstigten Tatigkeit
einschlieBlich Zweckbetrieben anstelle der genauen Zuordnung eine

pauschale Ermittlung des Gewinns in Hohe von 15 Prozent der Ein-

nahmen beantragen.

Der Verein kann auch fiir die Verwertung von Altmaterial eine pau-
schale Gewinnermittlung in Hohe des brancheniblichen Gewinns
beantragen. Dieser wird mit 5 Prozent der Einnahmen bei Altpapier
und mit 20 Prozent der Einnahmen bei anderem Altmaterial ange-
nommen.

Der Pauschalierungssatz ist auf die Einnahmen ohne Umsatzsteuer
(Nettoentgelte) anzuwenden.
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Beispiel

Der Verein erzielt Einnahmen aus Werbeleistungen in Hohe von 40.000
Euro bei Ausgaben in Hohe von 8.000 Euro und aus einer Altpapier-
sammlung in Hohe von 5.000 Euro bei Ausgaben in Hohe von 1.000 Euro.
Auf Antrag wird der Gewinn pauschal ermittelt

aus Werbung mit 15 Prozent von 40.000 Euro 6.000 Euro
aus Altpapier mit 5 Prozent von 5.000 Euro 250 Euro
steuerlicher Gewinn 6.250 Euro

Rechtsquelle: § 64 Abs. 5, 6 AO

1.3. Berechnung der Korperschaftsteuer

Bemessungsgrundlage fiir die Kdérperschaftsteuer ist das zu ver-
steuernde Einkommen aller zusammengefassten steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe, das sich nach Abzug der Spen-
den an Dritte, nach Verlustabzug und nach Abzug des Freibetrags in
Hohe von 3.835 Euro ergibt. Der Steuersatz betragt 25 Prozent.

Beispiel

Der Verein erzielt einen Gesamtgewinn aus seinen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschaftsbetrieben in Héhe von 10.000 Euro. Der Gewinn
aus einem StraBenfest in Hohe von 250 Euro wurde der Gemeinde fiir die
ortliche Grundschule Gibergeben. Eine ordnungsgeméaBe Spendenbeschei-
nigung liegt vor. Aus einem friiheren Jahr besteht ein Verlustvortrag in
Hohe von 2.500 Euro.

Berechnung der Kdrperschaftsteuer

Gewinn des Geschéftsbetriebs 10.000 Euro
abzlglich Spende - 250 Euro
abzuglich Verlustvortrag - 2.500 Euro
Einkommen 7.250 Euro
abzuglich Freibetrag - 3.835 Euro
zu versteuerndes Einkommen 3.415 Euro
Kérperschaftsteuer 25 Prozent = 853 Euro

Rechtsquelle: §§ 7 - 10, 23, 24 KStG
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Steuerbescheid

Die Korperschaftsteuer wird vom ortlich fiir den Verein zusténdigen
Finanzamt im Korperschaftsteuerbescheid festgesetzt. Das Finanz-
amt kann vierteljahrliche Vorauszahlungen festsetzen. Das Finanz-
amt kann die Zahlung der Korperschaftsteuer auf Antrag erlassen,
wenn die Steuererhebung aus sachlichen oder personlichen Griin-
den unbillig ware.

2. Gewerbesteuer
Steuerbefreiung

Der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb eines Vereins ist von seiner
Rechtsnatur her ein Besteuerungsobjekt der Gewerbesteuer. Ein
Zweckbetrieb eines als steuerbegiinstigt (gemeinniitzig, mildtatig,
kirchlich) anerkannten Vereins ist jedoch von der Gewerbesteuer
befreit.

Teilsteuerpflicht

Der Gewerbeertrag eines wirtschaftlichen Geschéaftsbetriebs ohne
Zweckbetriebseigenschaft unterliegt der Gewerbesteuer (zur Be-
steuerungsgrenze in Hohe von 35.000 Euro vgl. RNr. 217). Die Ge-
werbesteuer entféllt nicht, wenn der Gewerbeertrag zugunsten des
satzungsmaBigen Zwecks verwendet wird.

Rechtsquelle: § 3 Nr. 6 GewStG

Fir die Zuordnung der Vereinsgeschéafte zu einem gewerbesteuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb und die Ermittlung des
Gewinns beziehungsweise Verlusts gelten dieselben Regeln wie fir
die kérperschaftsteuerliche Zuordnung (vgl. RNrn. 218 ff).

Rechtsquelle: § 7 GewStG
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Berechnung der Gewerbesteuer

Die Bemessungsgrundlage flr die Gewerbesteuer ist der Gewinn aus
Gewerbebetrieb, der mittels bestimmter Hinzurechnungen und
bestimmter Kiirzungen verandert und von dem ein Freibetrag von
3.900 Euro abgezogen wird. Die eigentliche Gewerbesteuer wird von
der Gemeinde anhand ihres Hebesatzes (beispielsweise 400 Pro-
zent) festgesetzt, der auf den Gewerbesteuermessbetrag angewen-
det wird.

Beispiel

Der Verein erzielt einen Gesamtgewinn aus seinen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschaftsbetrieben in Hohe von 10.000 Euro. In den Ausga-
ben sind Zinsen fir ein langfristiges Investitionsdarlehen in Hohe von
1.500 Euro enthalten.

Berechnung der Gewerbesteuer

Gewinn des Geschéftsbetriebs 10.000 Euro
Hinzurechnung 2 der Dauerschuldzinsen + 750 Euro
abzlglich Freibetrag - 3.900 Euro
Gewerbeertrag (auf volle 100 Euro nach unten abgerundet) 6.800 Euro
Messbetrag (5 Prozent) 340 Euro
Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 400 Prozent 1.360 Euro

Rechtsquelle: §§ 8, 9, 11 GewStG

Steuerbescheid

Die Gewerbesteuer wird von der hebeberechtigten Gemeinde im
Gewerbesteuerbescheid festgesetzt. Die Gemeinde kann viertel-
jahrliche Vorauszahlungen festsetzen. Die hebeberechtigte Ge-
meinde kann die Zahlung der Gewerbesteuer auf Antrag erlassen,
wenn die Steuererhebung aus sachlichen oder persénlichen Griin-
den unbillig ware.
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3. Kapitalertragsteuer und Zinsabschlag
Prinzip der Abzugssteuern

Dividenden, Guthabenzinsen, Fondsausschiittungen und &ahnliche
Kapitalertrage unterliegen der Kapitalertragsteuer (Steuersatz 20 Pro-
zent) oder dem Zinsabschlag (Steuersatz 30 Prozent beziehungswei-
se 35 Prozent flr Schaltergeschéfte). Die auszahlende Stelle (Kredit-
institut, Fondsverwalter, ausschittende Kapitalgesellschaft) behalt
die Kapitalertragsteuer oder den Zinsabschlag ein und fiihrt die Ab-
zugsbetrage an ihr Finanzamt ab.

Dem Kapitalanleger (Sparer, Aktionar) wird in der Steuerbeschei-
nigung mitgeteilt, wie viel Kapitalertragsteuer oder Zinsabschlag von
seinen Ertragen einbehalten wurde. Der Kapitalanleger kann die
bescheinigten Abzugsbetrdge wie eine Vorauszahlung auf seine Ein-
kommen- beziehungsweise Kérperschaftsteuer anrechnen lassen.

Rechtsquelle: §§ 36 Abs. 2, 43 ff EStG

Vereine

Der steuerbegiinstigte Verein kann den Steuerabzug aber vermei-
den, wenn die Anteile oder Guthaben zum steuerfreien Bereich (Ver-
maogensverwaltung, Zweckbetrieb) oder zu einem nichtveranlagten
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gehoéren.

Kein Abzug bei steuerfreien Ertragen

Gehort die auf den Vereinsnamen gefiihrte Kapitalanlage zum steu-
erfreien Bereich, so werden die Kapitalertragsteuer und der Zinsab-
schlag erst gar nicht einbehalten, wenn der Verein der auszahlenden

Stelle rechtzeitig einen Nachweis seiner Steuerbefreiung vorlegt.

Hierfir kommen in Frage
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* die amtlich beglaubigte Kopie der vorlaufigen Anerkennung oder
des letzten Freistellungsbescheids (vgl. RNrn. 134, 135), wenn
dieser fiir einen Veranlagungszeitraum erteilt worden ist, der -
vom Zeitpunkt des Kapitalertrags gesehen - nicht langer als flnf
Jahre zuriickliegt, oder

* eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung (Formular NV 2 B), die
beim Finanzamt zu beantragen ist.

Hinweis:

Die Vorlage des Freistellungsbescheids ist unzuldssig, wenn die Er-
trage in einem wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb anfallen, fir den
die Befreiung von der Korperschaftsteuer ausgeschlossen ist, oder
wenn sie in einem nicht von der Korperschaftsteuer befreiten Be-
trieb gewerblicher Art anfallen.

Ein steuerbegiinstigter Verein bendétigt nicht den beispielsweise bei
Privatpersonen Ublichen Freistellungsauftrag.

Erstattungsfall

Legt der Verein den Nachweis seiner Steuerbefreiung erst nachtrag-
lich vor, kann die auszahlende Stelle den zu Unrecht vorgenomme-
nen Steuerabzug riickgdngig machen und die Steuerbetrége auszah-
len. Der Verein kann aber auch die Erstattung des einbehaltenen
Zinsabschlags beim Finanzamt beantragen.

Kein Abzug bei nichtveranlagten Ertridgen

Gehort die Kapitalanlage zum Betriebsvermdgen eines steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschéftsbetriebs, so werden die Kapitaler-
tragsteuer und der Zinsabschlag erst gar nicht einbehalten, wenn
der Verein der auszahlenden Stelle rechtzeitig eine Nichtveranla-
gungs-Bescheinigung (Formular NV 3 B), die beim Finanzamt zu
beantragen ist, vorlegt.
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Die Bescheinigung gilt drei Jahre und wird nur erteilt, wenn fir den
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb voraussichtlich
keine Korperschaftsteuerveranlagung stattfindet, beispielsweise
weil der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb unter der Besteuerungs-
grenze bleibt oder sein Einkommen geringer als der Freibetrag von
3.835 Euro ist.

Abzug und Anrechnung bei veranlagungspflichtigen
Ertragen

Wird der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb wahrscheinlich zur Kor-
perschaftsteuer veranlagt, darf das Finanzamt eine Nichtveranla-
gungs-Bescheinigung nicht erteilen. Die auszahlende Stelle muss
Kapitalertragsteuer oder Zinsabschlag einbehalten. Die Kapitaler-
tragsteuer entsteht auch dann, wenn die Dividenden gemaB § 8b
Abs. 1 KStG bei der Ermittlung des Einkommens auBer Ansatz bleiben.

Die Abzugsbetrage sind auf die Korperschaftsteuer anzurechnen,
wenn der Verein die Steuerbescheinigung seiner Korperschaft-
steuer-Erklarung beifligt. Die Anrechnung erfolgt auch, wenn die
Korperschaftsteuer im Bescheid auf null Euro festgesetzt wird. In
diesem Fall erhalt der Verein eine Steuererstattung in Hohe der Ab-
zugsbetrage.

Rechtsquelle: § 44a EStG

Die frei verwendbaren, nicht in Riicklagen eingestellten Gewinne der
buchfihrungspflichtigen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schaftsbetriebe sind grundséatzlich kapitalertragsteuerpflichtig
(Steuersatz 10 Prozent). Bei steuerbegiinstigten Vereinen wird diese
Kapitalertragsteuer jedoch nicht erhoben.

Rechtsquelle: § 44a Abs. 7 EStG
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4. Steuerabzug fiir auslandische Kiinstler und Sportler

Wenn ein Verein fiir Veranstaltungen (wie zum Beispiel Vereinsfeste,
Sportturniere und so weiter) nicht in Deutschland wohnhafte Kiinst-
ler oder Sportler engagiert, muss er als inlandischer Vertragspartner
von dem fiir diesen Auftritt zu zahlenden Honorar, Antritts- oder
Preisgeld einen im Gesetz ndher bestimmten Teil einbehalten und an
das flr den Verein zusténdige Finanzamt abfiihren (§ 50a EStG). Mit
diesem Abzugsverfahren wird sichergestellt, dass fiir das im Inland
erzielte Einkommen der Kiinstler und Sportler Steuern entrichtet wer-
den.

Zur Durchflihrung des Verfahrens ist bei den Finanzamtern der Vor-
druck ,,Anmeldung Uber den Steuerabzug bei Vergltungen an
beschrankt Steuerpflichtige® erhaltlich, dem auch ein ausfiihrliches
Merkblatt beigefligt ist.

Il. Verkehrsteuern

1. Umsatzsteuer
1.1. Der Verein als Unternehmer

Vereine sind Unternehmer, wenn sie entgeltliche Lieferungen oder
entgeltliche sonstige Leistungen nachhaltig ausfiihren.

Lieferungen sind zum Beispiel der Verkauf von Gegensténden, sons-
tige Leistungen sind zum Beispiel die Erhebung von Eintrittsgeldern
bei sportlichen Veranstaltungen, Bier- und Weinfesten, entgeltliche
Werbung und andere.

Nachhaltigkeit bedeutet dabei grundsatzlich die Wiederholung von
entgeltlichen Lieferungen oder sonstigen Leistungen, beispielswei-
se wenn ein Musikverein ein Musikfest veranstaltet und dabei Ein-
trittsgelder erhebt.
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Unternehmer

Soweit ein Verein solche Tatigkeiten ausilibt, handelt er im Rahmen
seines Unternehmens, das heift in seinem unternehmerischen
Bereich.

Unternehmen

Damit gehdren zum Unternehmen des Vereins alle Umsatze der Ver- 228
mogensverwaltung, der Zweckbetriebe und der wirtschaftlichen Ge-
schéftsbetriebe.

A
ideelle Tatigkeit

B
Vermdgensverwaltung

D C
steuerpflichtiger Zweckbetriebe
wirtschaftlicher Betrieb

B, C und D sind Unternehmen des Vereins

In den Bereichen B, C und D wird der Verein unternehmerisch tatig.
Im ideellen Bereich A handelt der Verein dagegen als Nichtunter-
nehmer, weil die Voraussetzungen der unternehmerischen Tatigkeit
nicht vollstandig erfillt sind: Entweder fehlt der Leistungsaustausch,
weil den Beitragen, Spenden, Schenkungen und Zuschissen keine
konkrete Gegenleistung des Vereins an den einzelnen Beitragszahler
und Forderer gegeniibersteht, oder es fehlt die Nachhaltigkeit, weil
nur gelegentlich etwas verkauft (= geliefert) wird.

Rechtsquelle: § 2 UStG
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1.2. Steuerbare Umsiatze
Die steuerbaren Umsitze des Vereins bestehen aus

* den Lieferungen und sonstigen Leistungen an Kunden (einschlieB-
lich Mitglieder) und Vertragspartner, die gegen Entgelt (Geld oder
eingetauschte Sachen) erbracht werden. Den Lieferungen gegen
Entgelt ist gleichgestellt die Entnahme von Gegensténden fir
Zwecke, die auBerhalb des unternehmerischen Bereichs des Ver-
eins liegen, und andere unentgeltliche Zuwendungen. Vorausset-
zung ist, dass die Gegenstande oder deren Bestandteile zum vollen
oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. Den sonstigen
Leistungen gegen Entgelt werden gleichgestellt

- die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegen-
stands, der zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berech-
tigt hat, fir Zwecke, die auBerhalb des unternehmerischen
Bereichs des Vereins liegen.

- die unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung durch
den Verein fiir Zwecke, die auBerhalb des unternehmerischen
Bereichs des Vereins liegen.

Der Umsatzsteuer unterliegt deshalb zum Beispiel auch die Lie-
ferung oder die Erbringung einer sonstigen Leistung des Ver-
eins an die Mitglieder, auch wenn diese kein Entgelt fir diese
Wertabgaben aus dem unternehmerischen Bereich zahlen.

dem innergemeinschaftlichen Erwerb. Ein Verein tatigt einen
innergemeinschaftlichen Erwerb, wenn er einen Gegenstand aus
einem anderen EU-Mitgliedsstaat erwirbt und der erworbene
Gegenstand dabei ins Inland gelangt. Dieser Vorgang unterliegt
der Umsatzsteuer. Diese kann unter den allgemeinen Vorausset-
zungen als Vorsteuer abgezogen werden (vgl. RNrn. 259 ff).
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Beispiel

Ein FuBballverein Idsst sich Trikots aus Italien fir die Profimannschaft zum
Preis von umgerechnet 1.200 Euro schicken. Es liegt ein steuerpflichtiger
innergemeinschaftlicher Erwerb in Hohe von 1.200 Euro vor. Die abzu-
fihrende Erwerbssteuer betrdgt 19 Prozent von 1.200 Euro, also 228 Euro.

Von Bedeutung ist, dass auch Vereine, die nicht Unternehmer sind
oder einen Gegenstand nicht fiir ihr Unternehmen erwerben, den
innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenstédnden grundsatzlich
der Umsatzsteuer unterwerfen miissen.

Letzteres gilt aber nur dann, wenn

* es sich bei dem erworbenen Gegenstand um ein neues Fahrzeug
oder eine verbrauchssteuerpflichtige Ware (Mineraldl, Alkohol,
alkoholische Getranke und Tabakwaren) handelt, oder

» der Gesamtbetrag der Entgelte firr derartige Erwerbe aus anderen
Mitgliedsstaaten die so genannte Erwerbsschwelle von 12.500 Euro
im vorangegangenen Kalenderjahr Gberschritten hat oder im lau-
fenden Kalenderjahr voraussichtlich liberschreiten wird, oder

e der Verein auf die Anwendung der Erwerbsschwelle verzichtet hat.

Eine Lieferung ist im anderen EU-Mitgliedsstaat fiir den Lieferanten
steuerfrei, wenn der Verein nachweist, dass er den Gegenstand der
Lieferung der Erwerbsbesteuerung im Inland unterwirft. Als Nach-
weis dient die Vorlage der ,Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer*
(USt-IdNr.), die vom Bundeszentralamt flr Steuern, AuBenstelle,
Ahornweg 1 bis 3, 66740 Saarlouis (www.bzst.bund.de), erteilt wird.

Nicht steuerbare Leistungen

Steuerbare Leistungen liegen in der Regel nicht vor zum Beispiel bei
Schadenersatzleistungen der Versicherungen und bei echten Zu-
schissen, die den Verein zu nichts verpflichten.
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Die steuerbaren Umsétze sind entweder steuerfrei, mit 7 Prozent
oder mit 19 Prozent steuerpflichtig.

1.2.1. Steuerfreie Umsitze

Bei Vereinen kommen insbesondere folgende Befreiungen in Be-
tracht:

Grundstucksverkauf

VerduBerungen von Grundstiicken. Diese fallen unter das Grund-
erwerbsteuergesetz und sind deshalb von der Umsatzsteuer frei-
gestellt;

Lotterien

Umsaétze aus Lotterie- und Rennwetteinnahmen, die unter das Renn-
wett- und Lotteriegesetz fallen;

Grundstiicks- und Geb&udemieten, Betriebsvorrichtungen
Vermietung und Verpachtung von Grundstiicken, Geb&duden und
Raumen in Geb&duden (zum Beispiel Vermietung eines Raums des
Vereinsheims an einen anderen Verein). Werden im Rahmen einer
Vermietung oder Verpachtung von Grundstiicken und dergleichen
auch so genannte Betriebsvorrichtungen mitvermietet, so ist die auf
die Betriebsvorrichtung entfallende Miete oder Pacht steuerpflichtig
(die Vereinsgaststatte wird zum Beispiel einschlieBlich Einrichtung
an einen Gastwirt verpachtet. Die - gegebenenfalls im Schatzungs-
weg - ermittelte Pacht fir die Einrichtung ist steuerpflichtig).

Dagegen unterliegt die Vermietung von Sportanlagen (stundenwei-
se Uberlassung von Schwimmbadern, SchieBstdnden, Tennishallen,
Tennisplatzen, Squash-Hallen) als einheitliche Leistung insgesamt
der Umsatzsteuer. Eine Aufteilung in eine steuerfreie Grundsticks-
vermietung und eine steuerpflichtige Vermietung von Betriebsvor-
richtungen kommt in diesen Fallen nicht in Betracht;
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Kiinste

Umsétze von Vereinen aus der Flhrung von Theatern, Orchestern,
Choren und dergleichen, wenn sie durch eine Bescheinigung der
jeweils zustandigen Bezirksregierung nachweisen, dass sie die glei-
chen kulturellen Aufgaben wie entsprechende Einrichtungen der
offentlichen Hand erfiillen;

Wohlfahrt

Wohlfahrtsleistungen von gemeinniitzigen, mildtatigen oder kirchli-
chen Vereinen, die entweder selbst amtlich anerkannter Wohl-
fahrtsverband sind oder einem solchen als Mitglied angeschlossen
sind;

Bildung

allgemeinbildende oder berufsbildende Schul- und Bildungsleistun-
gen von Vereinen, wenn der Verein eine Ersatzschule betreibt oder
die zusténdige Landesbehdrde bescheinigt, dass eine ordnungsge-
maBRe Vorbereitung auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen
Person des offentlichen Rechts abzulegende Priifung erfolgt;

Beispiel

Ein Verein hélt Kurse zur Vorbereitung auf die Wirtschaftspriifer- oder
Steuerberaterpriifung ab.

Vortrage

Durchfiihrung von Vortragen, Kursen und anderen Veranstaltungen
wissenschaftlicher oder belehrender Art durch Vereine, die ge-
meinniitzigen Zwecken oder den Zwecken eines Berufsverbandes
dienen, wenn die Einnahmen liberwiegend zur Deckung der Unkos-
ten verwendet werden;

Beispiel

Ein Verein erteilt Musik- oder Sportunterricht an Jugendliche und Erwach-
sene, gleichgliltig ob Vereinsmitglied oder nicht.
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Sport und Kultur

Durchfiihrung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen durch
Vereine, die gemeinniitzigen Zwecken oder den Zwecken eines
Berufsverbandes dienen, soweit das Entgelt in Teilnehmergebiihren
besteht, zum Beispiel das Startgeld bei Volkswanderungen;

Internate

Gewahrung von Beherbergung, Bekdstigung und der lblichen Natu-
ralleistungen durch Vereine, wenn sie iberwiegend Jugendliche fir
Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke bei sich aufneh-
men, soweit die Leistungen an Jugendliche oder an die bei ihrer Erzie-
hung, Fortbildung oder Pflege tatigen Personen ausgefiihrt werden;

Beispiel

Ein Kolpingverein unterhélt ein Lehrlingsheim, in dem auf das jeweilige
Kalenderjahr bezogen tberwiegend Jugendliche untergebracht werden.

Jugendherbergen

Leistungen des Deutschen Jugendherbergswerks e.V. und anderer
Vereinigungen, die satzungsgemaB gleiche Aufgaben unter densel-
ben Voraussetzungen erfiillen;

Jugendhilfe

bestimmte Leistungen von Vereinen, die forderungswirdige Trager
und Einrichtungen der freien Jugendhilfe sind. Dazu gehéren unter
festgelegten Voraussetzungen insbesondere die Durchfiihrung von
Lehrgéngen, Freizeiten, Zeltlagern, Fahrten und Treffen sowie von
Veranstaltungen, die dem Sport oder der Erholung dienen wie Ertei-
lung von Sportunterricht an Jugendliche, aber auch kulturelle und
sportliche Veranstaltungen im Rahmen der Jugendhilfe;

Personalgestellung durch geistliche Genossenschaften

Personalgestellung durch geistliche Genossenschaften und so
genannte Mutterhduser fiir gemeinnitzige, mildtatige, kirchliche
oder schulische Zwecke ist ebenfalls von der Umsatzsteuer befreit;
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Steuerfreie Lieferungen

Lieferungen im Zusammenhang mit solchen Gegensténden, die der
Verein ausschlieBlich fiir steuerfreie Zwecke genutzt hat, sind steu-
erfrei.

Option bei Grundstiicken und Gebauden

Auf die Steuerbefreiung fiir die VerauBerung von Grundstiicken und
die Vermietung und Verpachtung von Grundsticken, Gebduden und
Raumen in Gebauden kann verzichtet werden, wenn diese Leistun-
gen an andere Unternehmer erbracht werden. Diese Umséatze unter-
liegen dann der Umsatzsteuer. Der Verzicht kann zur Erhaltung des
vollen Vorsteuerabzugs angezeigt erscheinen.

Bei Vermietungs- und Verpachtungsleistungen ist der Verzicht auf
die Steuerbefreiung nur noch méglich, wenn der Mieter oder Pach-
ter das Grundstlick ausschlieBlich fir Umséatze verwendet, fir die
ein Vorsteuerabzug zuldssig ist (in der Regel steuerpflichtige Um-
satze). Fir Altbauten und fiir Geb&dude, mit deren Bau vor dem
11. November 1993 begonnen worden ist, gibt es Ubergangsrege-
lungen, liber die Sie bei Bedarf Ihr Finanzamt informiert.

Rechtsquelle: §§ 4, 9 UStG

1.2.2. Dem ermaiBigten Steuersatz (7 Prozent)
unterliegende Umsitze

Zweckbetrieb: ermaBigter Steuersatz 7 Prozent

Alle nicht schon steuerfreien Umsétze der Zweckbetriebe sind mit
dem ermaBigten Steuersatz von 7 Prozent zu versteuern. Diesem
ermaBigten Steuersatz unterliegen auch die Umséatze einer Vereins-
gemeinschaft (Gesellschaft des birgerlichen Rechts), wenn der
Betrieb der Gemeinschaft bei jedem der beteiligten Vereine ein
Zweckbetrieb ware.
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Andere ermiBigte Lieferungen und Leistungen

Der erméaBigte Steuersatz trifft dariiber hinaus unter anderem zu fir
die Lieferung (einschlieBlich unentgeltlicher Wertabgaben), den
innergemeinschaftlichen Erwerb und die Vermietung von Gegen-
standen, die in der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG auf-
geflihrt sind, zum Beispiel den Verkauf von Blichern oder Kunstge-
gensténden. AuBerdem unterliegen dem ermaBigten Steuersatz bei-
spielsweise die Viehzucht, die Einrdumung urheberrechtlicher Nut-
zungsrechte an schriftstellerischen und kiinstlerischen Werken oder
Umsatze von Schwimm- und Heilbadern.

Rechtsquelle: § 12 Abs. 2 UStG

1.2.3. Dem allgemeinen Steuersatz (19 Prozent)
unterliegende Umsitze

Auf alle steuerbaren Umsétze, die nicht steuerfrei oder mit 7 Pro-
zent zu versteuern sind, ist der allgemeine Steuersatz in Hohe von
19 Prozent anzuwenden. Mit 19 Prozent Umsatzsteuer sind in erster
Linie die Umsatze aus wirtschaftlichen Geschéftsbetrieben belastet.
Das sind zum Beispiel Bewirtungsumsatze in Vereinsgaststatten
oder Festzelten, Werbeeinnahmen, Altmaterialverkdufe, Handelsum-
satze jeder Art und Weise.

Rechtsquelle: § 12 Abs. 1 UStG

1.3. Kleinunternehmerregelung

Kleinunternehmer

Ein Kleinunternehmer braucht keine Umsatzsteuer an das Finanz-
amt abzufiihren. Der Verein ist jeweils fiir ein Jahr ein Kleinunter-

nehmer, wenn

e der Bruttoumsatz des Vorjahres 17.500 Euro nicht iberschritten
hat und
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¢ der Bruttoumsatz des laufenden Jahres voraussichtlich 50.000 Eu-
ro nicht tbersteigen wird.

Unter Bruttoumsatz ist die Summe aus allen steuerpflichtigen
Umsatzen des unternehmerischen Bereichs (ohne innergemein-
schaftliche Erwerbe, aber einschlieBlich unentgeltlicher Wertabga-
ben) und der Umsatzsteuer zu verstehen. Steuerfreie Umsatze
gehoren nicht dazu.

Beispiel

Ein Verein hatte 2005 folgende Umsatze:
Bruttoeinnahmen aus steuerpflichtigen

Veranstaltungen 13.000 Euro
unentgeltliche Wertabgaben 500 Euro

Umsatzsteuer (7 Prozent) 35 Euro 535 Euro
maBgebender Umsatz des Jahres 2005 13.535 Euro
voraussichtlicher Umsatz des Jahres 2006 18.000 Euro

In diesem Fall fallt im Jahr 2006 keine Umsatzsteuer an. Im Jahr 2007
ware aber Umsatzsteuer zu erheben, falls der Umsatz 2006 tatséchlich
17.500 Euro Ubersteigt.

Keine Umsatzsteuer

Wird die 17.500-Euro-Grenze bei einem Verein nie Uberschritten,
bleibt die Umsatzsteuer immer unerhoben.

Im Fall der Nichterhebung der Umsatzsteuer kann der Verein nicht
auf die Steuerfreiheit bestimmter Umsatze verzichten. Er darf keine
Umsatzsteuer gesondert in Rechnung stellen und hat auch keinen
Vorsteuerabzug.

Den innergemeinschaftlichen Erwerb muss ein Verein als Kleinun-
ternehmer nach denselben Regeln versteuern, die bei Erwerben im
nichtunternehmerischen Bereich gelten (vgl. RNrn. 227 ff).
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Option zur Regelbesteuerung

Der Verein kann auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
verzichten. Er optiert in diesem Fall fiir die Regelbesteuerung. Dies
kann dann von Vorteil sein, wenn hohe Vorsteueriiberschiisse zu
erwarten sind. Zu beriicksichtigen ist jedoch, dass der Verein dann
fir mindestens finf Jahre an die Option gebunden ist.

Rechtsquelle: § 19 UStG

1.4. Berechnung der Umsatzsteuer
Regelbesteuerung

Wird bei einem Verein die Kleinunternehmerregelung nicht ange-
wendet (weil er darauf verzichtet oder weil sein Umsatz die Betrags-
grenzen Ubersteigt), so hat er seine Umséatze nach den allgemeinen
Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (Regelbesteuerung) zu ver-
steuern.

Reiseleistungen

Die Umsatzsteuer fiir Reisen, die der Verein selbst veranstaltet, wird
nach besonderen Regeln berechnet, die das Finanzamt auf Anfrage
erlautert.

Nettoentgelt

Die Umsatzsteuer wird durch Anwendung des jeweiligen Steuersat-
zes auf die so genannte Bemessungsgrundlage errechnet. Diese ist
bei entgeltlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen und dem
innergemeinschaftlichen Erwerb grundsétzlich das so genannte Net-
toentgelt.
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Bruttopreis

Ist flir eine Lieferung oder Leistung nicht das Nettoentgelt, sondern
ein Bruttopreis vereinbart und gezahlt worden, muss die Umsatz-
steuer herausgerechnet werden.

Beispiel

Der Verein hat im Jahr 2007 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskar-
ten zu Sportveranstaltungen von 20.000 Euro (Zweckbetrieb) und aus der
Gaststéatte von 30.000 Euro (steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschéfts-
betrieb).

Eintrittskartenverkauf Gaststatte
Bruttoentgelt 20.000 Euro 30.000 Euro
(darin enthaltene USt  7/107 = 6,54 Prozent 19/119 = 15,97 Prozent)
Betrag - 1.308 Euro - _4.790 Euro
Nettoentgelt 18.692 Euro 25.210 Euro

Bei unentgeltlichen Wertabgaben: Einkaufspreis/Kosten

Bemessungsgrundlage bei unentgeltlichen Wertabgaben, die einer
Lieferung gleichgestellt werden, ist der Einkaufspreis zuzlglich
Nebenkosten fiir den Gegenstand oder (falls ein solcher Einkaufs-
preis nicht vorhanden ist) die Selbstkosten, jeweils zum Zeitpunkt
des Umsatzes. Bei der einer sonstigen Leistung gleichgestellten Ver-
wendung eines Gegenstands fir auBerhalb des unternehmerischen
Bereichs liegende Zwecke bemisst sich die Umsatzsteuer nach den
bei der Ausfiihrung dieser Umséatze entstandenen Ausgaben, soweit
sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. Bei
der unentgeltlichen Erbringung einer sonstigen Leistung durch den
Verein flir auBerhalb des unternehmerischen Bereichs liegende
Zwecke bemisst sich die Umsatzsteuer nach den bei der Ausfiihrung
dieser Umsétze entstandenen Ausgaben.
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Beispiel

Der Verein verbraucht Blromaterial im Wert von netto 250 Euro zur Vor-
bereitung und Abhaltung der Mitgliederversammlung, das urspriinglich fiir
einen Betrieb des Vereins eingekauft wurde.

Die Bemessungsgrundlage fiir die unentgeltliche Wertabgabe ist der
Netto-Einkaufspreis (= Netto-Marktwert) in Héhe von 250 Euro.

1.5. Vorsteuerabzug
Vorsteuerabzug im Unternehmen

Von der errechneten Umsatzsteuer konnen die in Eingangsrechnun-
gen gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrage und die Steuer
auf den innergemeinschaftlichen Erwerb als Vorsteuer abgezogen
werden, wenn die Einkdufe beziehungsweise die in Anspruch
genommenen Leistungen den unternehmerischen Bereich des Ver-
eins betreffen (zum Beispiel Getrankeeinkdufe fir die Vereinsgast-
statte).

Kein Vorsteuerabzug in der Idealsphire

Dagegen ist ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen, wenn Gegen-
stande oder Leistungen fiir den nichtunternehmerischen Bereich (A)
angeschafft (zum Beispiel Sportgerate fiir ideelle Vereinszwecke)
oder wenn mit den bezogenen Gegensténden oder Leistungen steu-
erfreie Umséatze ausgeflihrt werden (zum Beispiel Anstrich eines
steuerfrei verwendeten Raums).

Vorsteuer laut Rechnung
Die Vorsteuer ist bei empfangenen Lieferungen und sonstigen Leis-

tungen der auf der Rechnung angegebene Betrag der Umsatz- oder
Mehrwertsteuer.
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Ungeniigende Angabe der Vorsteuer

Fehlt diese Angabe, ist aber der Steuersatz angegeben, so kann bei
Rechnungen eines Unternehmers unter 100 Euro die Vorsteuer mit
6,54 Prozent beziehungsweise 15,97 Prozent des Rechnungsbetrags
(je nach Steuersatz 7 Prozent oder 19 Prozent) herausgerechnet
werden. Fehlt in gréBeren Rechnungen die Steuerangabe oder das
Nettoentgelt, muss der Verein eine Rechnung mit ordnungsgemaBen

Angaben verlangen.
Rechtsquelle: §§ 14, 15 UStG
§§ 33, 35 UStDV

1.5.1. Aufteilung der Vorsteuer

Dient ein Einkauf oder eine in Anspruch genommene Leistung
sowohl zur Ausfiihrung von Tatigkeiten, die zum Vorsteuerabzug
berechtigen, als auch fir solche, fiir die ein Vorsteuerabzug nicht
moglich ist (was bei Vereinen sehr haufig der Fall ist), muss die Vor-
steuer in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufge-
teilt werden.

Prazise Vorsteueraufteilung

Eine Aufteilung ist notwendig, wenn ein Vorsteuerbetrag teilweise
dem nichtunternehmerischen und teilweise dem unternehmeri-
schen Bereich zuzuordnen ist sowie wenn ein Vorsteuerbetrag im
Unternehmen auch steuerfreien Umséatzen zuzuordnen ist. Die Auf-
teilung ist grundsatzlich nach wirtschaftlicher Zugehorigkeit vorzu-
nehmen. Dabei ist fiir jede vorliegende Rechnung genau zu ergrin-
den, welchem Bereich und welchen Umsatzen sie zu welchem Anteil
wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Vorsteueraufteilung nach den Einnahmen

Haufig ist die sachgerechte Zuordnung der Vorsteuern zu dem einen
oder anderen Bereich nur schwer mdoglich. Die Vereine kénnen in
diesem Fall beim Finanzamt beantragen, die Vorsteuerbetrage, die
teilweise dem unternehmerischen und teilweise dem nichtunterneh-
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merischen Bereich zuzuordnen sind, nach dem Verhéltnis der Ein-
nahmen aus dem unternehmerischen und aus dem nichtunterneh-
merischen Bereich aufzuteilen. Auch die Vorsteuerbetréage, die sich
auf die so genannten Verwaltungsgemeinkosten (zum Beispiel Biiro-
material) beziehen, kdnnen einheitlich in die Aufteilung einbezogen
werden. Vorsteuerbetrage flr Fahrzeuge, fir die der Vorsteuerabzug
nach § 15 Abs. 1b UStG alter Fassung nur teilweise moglich war,
werden bei der Aufteilung nicht beriicksichtigt. Diese Methode hat
den Vorteil, dass die Vorsteuern nicht exakt nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten aufgeteilt werden missen. Darliber hinaus braucht
die Verwendung eines Gegenstandes, bei dessen Einkauf die abzieh-
bare Vorsteuer auf diese Art ermittelt worden ist, nicht als unent-
geltliche Wertabgabe versteuert zu werden (die Besteuerung der
Entnahme dieses Gegenstandes als unentgeltliche Wertabgabe
bleibt jedoch unberiihrt). Das vereinfachte Aufteilungsverfahren
muss ein Verein allerdings mindestens fiinf Jahre anwenden.

Beispiel

Der Verein hat Einnahmen aus Beitrdgen und Spenden in Hdhe von
15.000 Euro und Nettoentgelte aus Lieferungen und Leistungen von
65.000 Euro (jedoch ohne Einnahmen aus Hilfsgeschéaften). Aus allen an
den Verein gerichteten Rechnungen ergibt sich ein Vorsteuerbetrag von
6.000 Euro.

Die Vorsteuer wird im Verhaltnis der unternehmerischen (hier 65.000
Euro) zu den nicht unternehmerischen Einnahmen (hier 15.000 Euro) auf-
geteilt. Die abziehbare Vorsteuer betragt 65/80 von 6.000 Euro, also
4.875 Euro.

Stehen Vorsteuerbetrage des unternehmerischen Bereichs wie-
derum sowohl mit steuerfreien als auch steuerpflichtigen Umsatzen
im Zusammenhang und lasst sich hier kein anderer sachgemaBer
AufteilungsmaBstab finden, kann nach Absprache mit dem Finanz-
amt die Vorsteuer im Verhéltnis der steuerfreien zu den steuer-
pflichtigen Umséatzen aufgeteilt werden.

Rechtsquelle: § 15 UStG
Abschnitt 22 UStR
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1.5.2. Vorsteuerdurchschnittssatz

Vorsteuer-Pauschalierung

Nicht buchfihrungspflichtige, steuerbegiinstigte Vereine konnen die
Vorsteuer fiir das ganze Unternehmen pauschal mit 7 Prozent des
Netto-Umsatzes berechnen, wenn der steuerpflichtige Netto-
Umsatz im Vorjahr (einschlieBlich unentgeltlicher Wertabgaben,
ohne innergemeinschaftliche Erwerbe) 30.678 Euro (ab 1. Januar
2008: 35.000 Euro) nicht Uberschritten hat. Die steuerfreien Um-
satze bleiben unbericksichtigt.

Der Verein muss diese Methode fristgerecht beantragen. Fir das
Jahr 2008 lauten die Antragstermine,

e wenn der Verein monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen (vgl.
RNr. 266) abzugeben hat: 10. Februar 2008 (bei Dauerfristverlan-
gerung 10. Méarz 2008);

e wenn der Verein vierteljahrlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen
abzugeben hat: 10. April 2008 (bei Dauerfristverlangerung 10. Mai
2008);

e wenn der Verein von der Verpflichtung zur Abgabe von Umsatz-
steuer-Voranmeldungen befreit ist: 10. April 2008.

Der Verein ist an die pauschale Ermittlung bis zum Widerruf, min-
destens jedoch fir finf Jahre gebunden. Der Widerruf wirkt ab dem
1. Januar eines Jahres, wenn der Verein die Termine 10. Februar oder
10. April - sinngemaB wie beim Pauschalierungsantrag - einhalt. Eine
erneute Anwendung des Durchschnittssatzes ist dann friihestens
nach Ablauf von wiederum fiinf Jahren zuldssig.

Vor- und Nachteile

Diese Methode hat den Vorteil, dass die Vorsteuer nicht mehr cent-
weise aus jeder einzelnen Rechnung herausgezogen werden muss.
Nachteile kdnnen sich flir den Verein jedoch ergeben, wenn die
tatsachlich angefallene Vorsteuer hoher ware als die pauschalierte.
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Dies kann beispielsweise bei Bau- oder AnschaffungsmaBnahmen
eintreten.

Rechtsquelle: § 23a UStG

1.6. Aufzeichnungspflichten

Der Unternehmer muss fiir die Zwecke der Umsatzsteuer jeweils ge-
trennt aufzeichnen:

e den Zeitpunkt der ausgefiihrten Umséatze und der innergemein-
schaftlichen Erwerbe,

* das Nettoentgelt fir die ausgefiihrten Umsatze und die inner-
gemeinschaftlichen Erwerbe, wobei ersichtlich zu machen ist, wie
sich die Entgelte auf die steuerpflichtigen Umsétze, getrennt nach
Steuerséatzen, und auf die steuerfreien Umséatze verteilen,

* den Nettorechnungsbetrag der Eingangsumsatze sowie
* die Vorsteuerbetrage.

Zu empfehlen ist, diese Aufzeichnungen bereits bei der Kassenfiih-
rung des Vereins zu machen. Bei freiwilliger Buchfiihrung sind die
Mindestanforderungen ohnehin erfiillt. Die getrennte Aufzeichnung
der Eingangsumséatze und der Vorsteuerbetrdge entfallt, wenn der
Verein die abziehbare Vorsteuer pauschal ermittelt (vgl. RNr. 264).

Rechtsquelle: § 22 UStG
§ 66a UStDV
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1.7. Voranmeldungen und Steuererkldarungen
Voranmeldungs-Termine

Vereine, die steuerpflichtige Umsétze erzielen, missen - wenn die
Umsatzsteuer nicht unerhoben bleibt (vgl. RNr. 251) - die abzuflh-
rende Umsatzsteuer bereits wahrend des Jahres anmelden (Um-
satzsteuer-Voranmeldungen) und an das Finanzamt abfiihren und
zwar grundsatzlich

¢ vierteljahrlich
zum 10. April, 10. Juli, 10. Oktober und 10. Januar, wenn die abzu-
fihrende Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr nicht
mehr als 6.136 Euro betragt;

* monatlich
bis zum 10. des folgenden Monats, wenn die abzufiihrende
Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr mehr als 6.136
Euro betragt.

Dauerfristverlangerung

Bei Dauerfristverldngerung, die beim Finanzamt beantragt werden
kann, verschieben sich die genannten Termine um einen Monat (zum
Beispiel statt 10. April Abgabe am 10. Mai).

Verzicht auf Voranmeldungen

Hat die Steuer fiir das vorangegangene Kalenderjahr aber nicht mehr
als 512 Euro betragen, wird der Verein von der Verpflichtung zur
Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszahlungen
befreit sein.

Hat allerdings ein innergemeinschaftlicher Erwerb stattgefunden
(vgl. RNr. 232), ist fir das betreffende Kalendervierteljahr immer
eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abzugeben.
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Jahressteuererkldrung

Unabhéngig von den Voranmeldungen ist die Umsatzsteuererkla-
rung nach Ablauf des Jahres abzugeben. Das Erklarungsformular
wird vom Finanzamt zugesandt oder kann dort abgeholt werden.

Rechtsquelle: §§ 18, 18a UStG

2. Erbschaft- und Schenkungsteuer
2.1. Allgemeines

Das Bundesverfassungsgericht erkléarte in seinem am 31. Januar
2007 veroffentlichten Beschluss vom 7. November 2006 die erb-
schaft- und schenkungsteuerliche Tarifvorschrift des § 19 ErbStG
wegen VerstoBes gegen Art. 3 GG als mit der Verfassung unverein-
bar, da ein einheitlicher Steuersatz zur Anwendung kommt, obwohl
die einzelnen Vermdgensarten mit unterschiedlichen Werten in die
Bemessungsgrundlage eingehen. Es verpflichtete den Gesetzgeber,
bis spatestens zum 31. Dezember 2008 die Bewertung der Vermo-
gensgegenstande fir Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer
neu zu regeln. Bis dahin ist das geltende Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetz weiterhin anzuwenden.

Die nachfolgenden Ausflihrungen geben die Regelungen des gelten-
den Rechts wieder. Wann und wie der Gesetzgeber die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts umsetzt, bleibt abzuwarten.

2.2. Umfang der Steuerpflicht

Erbteil, Vermachtnis, Schenkung

Erwirbt ein Verein als Erbe oder Vermdachtnisnehmer beziehungs-
weise aufgrund einer unentgeltlichen Zuwendung unter Lebenden
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(Schenkung) Vermogen, fallt Erbschaft- beziehungsweise Schen-
kungsteuer an. Hierunter fallen grundsatzlich auch Spenden an den
Verein. Zivilrechtlich sind nur rechtsfahige Vereine erbfahig. AuBer-
dem kdnnen nur sie Zuwendungen unter Lebenden erhalten.

Nichtrechtsfahiger Verein

Schenkungsteuerrechtlich kénnen jedoch auch nichtrechtsfahige
Vereine Empfanger von Schenkungen oder freigebigen Zuwendun-
gen sein. Es ist deshalb in jedem Einzelfall zu prifen, ob der nicht-
rechtsfahige Verein oder die Mitglieder des Vereins Zuwendungs-
empfénger sind.

Rechtsquelle: §§ 1-3, 7,9, 10 ErbStG

2.3. Steuerbefreiung
Gemeinniitzige Korperschaften

Gemeinnltzige Vereine sind mit allen Vermdgenserwerben, die sie
als Erbe, Verméachtnisnehmer oder als Empfanger einer Schenkung
erhalten, steuerfrei. Die Art des erworbenen Vermégens (Grundver-
mogen, Kapitalvermdgen und so weiter) ist ohne Bedeutung fir die
Steuerbefreiung. Entscheidend ist lediglich, dass im Zeitpunkt des
Erwerbs die Voraussetzungen flr die Gemeinnitzigkeit des Vereins
gegeben sind.

Zehn-Jahres-Frist

Die Steuerbefreiung entféllt jedoch riickwirkend, wenn beim Verein
innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb die Voraussetzungen
fur die Gemeinnitzigkeit wegfallen und das Vermdgen fiir andere als
steuerbegiinstigte Zwecke verwendet wird.

Rechtsquelle: § 13 Abs. 1 Nr. 16b ErbStG
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2.4. Mitgliedsbeitrage
Beitragsgrenze 300 Euro

Besteht der Vereinszweck nicht lediglich in der Forderung der Mit-
glieder, konnen Mitgliederbeitrage Schenkungen darstellen. Sie blei-
ben jedoch auf jeden Fall steuerfrei, wenn die pro Mitglied und
Kalenderjahr geleisteten Beitrdge 300 Euro nicht Ubersteigen.
Hohere Beitrage bleiben unter den Voraussetzungen der RNr. 272
steuerfrei.

Rechtsquelle: § 18 ErbStG

3. Grunderwerbsteuer

Gemeinnitzige Vereine sind nicht von der Grunderwerbsteuer
befreit. Die Verwendung des erworbenen Grundstiicks flir gemein-
nitzige Zwecke ist kein Befreiungstatbestand. Die Grunderwerbsteu-
er betragt seit 1. Januar 1997 3,5 Prozent der Bemessungsgrundla-
ge. Bemessungsgrundlage ist die Gegenleistung des Grundstlckser-
werbers, also im Regelfall der Kaufpreis. Aber auch andere Leistun-
gen, wie zum Beispiel die Ubernahme von auf dem Grundstiick
ruhenden Hypotheken oder Grundschulden, rechnen zur grunder-
werbsteuerlichen Bemessungsgrundlage.

Beispiel

Der Sportverein A erwirbt von der Gemeinde B ein Sportgeldnde. Der Ver-
ein zahlt 100.000 Euro und Ubernimmt die durch Grundschulden abgesi-
cherten Darlehen in Hohe von 200.000 Euro.

Die Grunderwerbsteuer betrdgt 3,5 Prozent von 300.000 Euro, also
10.500 Euro.

Bei schenkungsweiser Ubertragung eines Grundstiicks, die von der
Erbschaft- und Schenkungsteuer erfasst wird, fallt keine Grunder-
werbsteuer an.

Rechtsquelle: GrEStG
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4. Rennwett- und Lotteriesteuer
Lotteriesteuer

Veranstaltet ein Verein eine offentliche Lotterie beziehungsweise
eine offentliche Ausspielung (Tombola), so kann Lotteriesteuer
anfallen. Sie betragt 16 2/3 Prozent des Nennwerts der Lose. Eine
Lotterie oder Ausspielung gilt als 6ffentlich, wenn die fiir die Geneh-
migung zustandige Behdrde sie als genehmigungspflichtig ansieht.

Steuerfreie Tombola

Eine weit verbreitete Form der Ausspielung ist die Tombola. Eine von
einem Verein veranstaltete Tombola ist jedoch steuerfrei, wenn

e der Gesamtpreis der Lose 650 Euro nicht lbersteigt und die
Gewinne nicht (ganz oder teilweise) in Bargeld bestehen oder

e die - von den zustandigen Behorden genehmigte - Ausspielung
ausschlieBlich gemeinnitzigen, mildtatigen oder kirchlichen
Zwecken dient und der Gesamtpreis der Lose 40.000 Euro nicht
ubersteigt.

Rechtsquelle: § 18 RennwLottG
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lIll. Besitzsteuern

Grundsteuer
Umfang der Steuerpflicht

Gemeinnlitzige Vereine sind von der Grundsteuer befreit, wenn fol-
gende Voraussetzungen vorliegen:

* Der Grundbesitz muss einem gemeinniitzigen Verein gehoren und

e der Grundbesitz muss von dem Eigentiimer selbst oder von einem
anderen beglnstigten Rechtstrager genutzt werden.

Grundstiicke eines gemeinniitzigen Vereins unterliegen der Grund-
steuer, wenn sie einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschafts-
betrieb dienen oder zu Wohnzwecken genutzt werden.

Rechtsquelle: § 3 GrStG

Besteuerungsgrundlagen und Hohe der Grundsteuer

Einheitswert, Grundsteuermessbetrag
Besteuerungsgrundlagen sind die Einheitswerte der Grundstiicke
oder Grundstiicksteile, die nicht von der Grundsteuer befreit sind.
Durch Anwendung einer Steuermesszahl auf den Einheitswert wird
der Grundsteuermessbetrag ermittelt.

Hohe der Grundsteuer

Einheitswert und Grundsteuermessbetrag werden dem Steuer-
pflichtigen mit zwei getrennten Bescheiden durch das Finanzamt
bekannt gegeben. Aufgrund des festgesetzten Grundsteuermess-
betrags erteilt dann die hebeberechtigte Gemeinde den Grundsteu-
erbescheid. Die Hohe der Grundsteuer ergibt sich durch Anwendung
des Hebesatzes auf den Messbetrag.
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Beispiel
Messbetrag 50 Euro
Hebesatz 300 Prozent

Grundsteuer 50 Euro x 300 Prozent = 150 Euro

Rechtsquelle: § 13 GrStG

Befreiung von der Grundsteuer

Uber eine Steuerbefreiung entscheidet das Finanzamt im Rahmen
des Grundsteuermessbetragsverfahrens. Sind die Befreiungsvo-
raussetzungen gegeben, sollte der Verein unverziiglich einen ent-
sprechenden Befreiungsantrag beim Finanzamt einreichen. Eine
rickwirkende Befreiung von der Grundsteuerpflicht ist insoweit
maoglich, als zu dem Zeitpunkt, zu dem die Befreiung beantragt wird,
noch keine rechtskréftige Festsetzung eines Grundsteuermessbe-
trags vorliegt und die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Rechtsquelle: § 3 GrStG
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C. Spenden

I. Spendenbegriff

Vorbemerkung

Gemeinnltzige Vereine sind zur Finanzierung ihrer Aufgaben auf die
finanzielle Unterstiitzung durch Mitglieder und Spender angewiesen.
Diese machen eine Zuwendung oft von einer steuerlichen Beriick-
sichtigung, das heiBt von einer Zuwendungsbestéatigung (bisher auch
als Spendenbestéatigung oder Spendenbescheinigung bezeichnet),
abhéangig. Dazu ist wichtig zu wissen, ob Uberhaupt eine steuerbe-
glinstigte Ausgabe des Forderers vorliegt, was bei der Ausstellung
von Zuwendungsbestatigungen zu beachten ist und welche Fehler es
zu vermeiden gilt, damit die Verantwortlichen nicht fiir entgangene
Steuern haften mussen.

Steuerbeglinstigte Zuwendungen sind freiwillige, unentgeltliche Aus-
gaben zur Forderung spendenbegiinstigter Zwecke zugunsten einer
spendenbegiinstigten Kdrperschaft (vgl. RNr. 308). Ausgaben kon-
nen Geld- oder Sachzuwendungen sein. Zu den steuerbeglinstigten
Zuwendungen gehoren in erster Linie Spenden, unter bestimmten
Voraussetzungen (vgl. RNrn. 309 bis 312) aber auch Mitglieds-
beitrage. Die Spenden missen fiir den steuerbegiinstigten Bereich
des Vereins bestimmt sein (vgl. RNrn. 115, 201). Spenden fiir einen
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb (zum Beispiel
Fest- oder Verkaufsveranstaltungen) sind nicht begtnstigt.
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Dienstleistungen

Keine steuerbeglnstigten Zuwendungen sind Dienstleistungen -
auch unter Einsatz privater Fahrzeuge oder Gerdte - oder die Uber-
lassung von Nutzungsmoglichkeiten. So ist zum Beispiel die unent-
geltliche Arbeitsleistung oder die unentgeltliche Uberlassung von
Raumen keine Spende.

Aufwandsspenden

Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Forderer auf einen ihm zuste-
henden Aufwendungsersatzanspruch verzichtet (so genannte Auf-
wandsspende). Voraussetzung ist, dass ein satzungsgemaRer oder
ein schriftlich vereinbarter vertraglicher Aufwendungsersatz-
anspruch besteht oder dass ein solcher Anspruch durch einen
rechtsgiiltigen Vorstandsbeschluss eingerdumt worden ist, der den
Mitgliedern in geeigneter Weise bekannt gemacht wurde. Der
Anspruch muss vor der zum Aufwand fiihrenden beziehungsweise zu
vergiitenden Tatigkeit eingerdumt werden. Er muss ernsthaft und
rechtswirksam (einklagbar) eingerdumt werden und darf nicht unter
der Bedingung des Verzichts stehen. Dem Begilinstigten muss es
also freistehen, ob er den Aufwendungsersatz vereinnahmt oder ob
er ihn dem Verein als Spende zur Verfligung stellt. Wesentlicher
Anhaltspunkt flr die Ernsthaftigkeit von Aufwendungsersatzan-
spriichen ist die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Vereins. Die-
ser muss ungeachtet eines spateren Verzichts in der Lage sein, den
geschuldeten Aufwendungsersatz zu leisten. Uber Art und Umfang
der geleisteten Tatigkeiten und die dabei entstandenen Ausgaben
missen geeignete Aufzeichnungen und Nachweise vorhanden sein.
Die vorstehenden Ausfiihrungen zu den Aufwandsspenden gelten
entsprechend, wenn Aufwendungsersatz nach einer vorhergehen-
den Geldspende ausgezahlt wird.

81

302

303



82

304

305

306

C. Spenden

Sachspenden, Buchwertprivileg

Als Sachspende kommen Wirtschaftsgiter aller Art in Betracht. Die
Sachspende ist grundsatzlich mit dem gemeinen Wert (Marktwert)
des gespendeten Gegenstandes zu bewerten. Ist der Gegenstand
unmittelbar vor der Spende aus einem Betrieb entnommen worden,
kann héchstens der Wert angesetzt werden, der vorher auch bei der
Entnahme zugrunde gelegt worden ist, jedoch zuzliglich der bei der
Entnahme angefallenen Umsatzsteuer. Entnahmewert kann dabei
auch der Buchwert sein (Buchwertprivileg).

Unentgeltlichkeit

Einnahmen eines Vereins, fir die eine Gegenleistung erbracht wird,
sind keine Spenden, weil die Ausgabe des Forderers nicht unent-
geltlich erfolgt. Das gilt auch, wenn die Zuwendung den Wert der
Gegenleistung Ubersteigt. Es ist nicht zuldssig, eine Zuwendung in
Gegenleistung und Spende aufzuteilen. So dirfen zum Beispiel fir
die Erlése aus dem Verkauf von Wohlfahrtslosen oder von Eintritts-
karten flr ein Benefizkonzert keine Zuwendungsbestatigungen -
auch nicht Uber Teilbetrédge - ausgestellt werden. Zum Abzug der
Mitgliedsbeitrage von Korperschaften zur Férderung kultureller Ein-
richtungen vgl. RNr. 310.

Auch Schulgeld an eine Privatschule ist keine Spende, da der Schul-
trager daflr eine Gegenleistung (Unterricht) erbringt. Zuwendungen
von Eltern zugunsten eines gemeinniitzigen Schulvereins kénnen nur
dann Spenden sein, wenn es sich um freiwillige Leistungen handelt,
die Uiber den Elternbeitrag hinausgehen. Es muss allerdings sicher-
gestellt sein, dass die festgesetzten Elternbeitrdge zusammen mit
staatlichen Zuschiissen und Zuwendungen von Personen, die selbst
keine Kinder in der Schule haben, die voraussichtlichen Kosten des
Schulbetriebs decken.



Il. Spendenbegiinstigte Vereine

Sponsoring

Besondere Grundséatze gelten beim Sponsoring. Unter Sponsoring
wird Ublicherweise die Gewahrung von Geld oder geldwerten Vortei-
len durch Unternehmen verstanden, mit der regelmaBig auch eigene
unternehmensbezogene Ziele der Werbung und Offentlichkeitsarbeit
verfolgt werden. Art und Umfang der Leistungen des Sponsors und
des Empfangers sind haufig in einer Sponsoringvereinbarung gere-
gelt. Die Leistungen des Sponsors sind in der Regel Betriebsausga-
ben und keine Spenden, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile
erstrebt, die insbesondere in der Sicherung oder Erhohung seines
unternehmerischen Ansehens liegen kdnnen, oder fiir Produkte sei-
nes Unternehmens werben will. Spenden kénnten im Ubrigen nur
dann vorliegen, wenn der empfangende Verein keine Gegenleistung
(zum Beispiel werbewirksame Hinweise auf das Unternehmen oder
die Produkte des Sponsors, Nutzung des Vereinsnamens und/oder
-logos durch den Sponsor) erbringt.

Rechtsquelle: §§ 6 Abs. 1 Nr. 4, 10b Abs. 1, 3 EStG
H 10b.1 EStR

Il. Spendenbegiinstigte Vereine

Die Gemeinnitzigkeit hat seit dem 1. Januar 2007 automatisch zur
Folge, dass der Verein auch steuerbeglinstigte Zuwendungen entge-
gennehmen kann. Ein Verein ist spendenbegiinstigt, wenn er

e einen steuerbegilinstigten Zweck im Sinne der §§ 52 bis 54 AO for-
dert (vgl. RNrn. 115 ff) und

e vom Finanzamt als steuerbeglnstigt anerkannt wurde.

Rechtsquelle: § 10b Abs. 1 EStG
§§ 52 - 54 AO
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Ill. Abzugsfihigkeit von Mitgliedsbeitragen

Ob nur Spenden oder auch Mitgliedsbeitrage begiinstigt sind, hangt
von dem Zweck ab, den der Verein fordert.

Die spendenbegiinstigten gemeinniitzigen Zwecke ergeben sich aus
den §§ 52 bis 54 AO. Grundsatzlich sind Spenden und Mitgliedsbei-
trage abzugsfahig. Nicht abziehbar sind nach § 10b Abs. 1 Satz 2
EStG allerdings Mitgliedsbeitrage an Korperschaften, die

 den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 AO),

e kulturelle Betatigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung
dienen,

* die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 AO) oder
e Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 23 AO

fordern. Fordert eine Kérperschaft neben anderen steuerbegiinstig-
ten Zwecken auch einen der genannten Zwecke, sind ebenfalls nur
Spenden abzugsfahig.

Beispiel

Ein Verein fordert nach seiner Satzung

a) die Entwicklungshilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 15 AQ),

b) die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 AO) oder

c) sowohl die Entwicklungshilfe als auch die Heimatpflege und Heimat-
kunde.

Abzugsféahig sind im Fall

a) Spenden und Mitgliedsbeitrage,
b) nur Spenden,

c¢) ebenfalls nur Spenden.



I1l. Abzugsfahigkeit von Mitgliedsbeitragen

Sind die Mitgliedsbeitrage nicht abzugsfahig, darf der Verein dafiir
keine Zuwendungsbestatigungen (Spendenbescheinigungen) aus-
stellen.

Eine Sonderstellung nimmt die Forderung kultureller Zwecke ein, die
sowohl in § 52 Abs. 2 Nr. 5 AO als auch in § 10b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
EStG aufgefiihrt ist. Hier gilt: Grundsatzlich ist die Forderung kultu-
reller Zwecke allein dem § 52 Abs. 2 Nr. 5 AO zuzuordnen. Spenden
und Mitgliedsbeitrage sind abziehbar. Dem § 10b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
EStG sind dagegen die kulturellen Betatigungen zuzuordnen, die in
erster Linie der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehdren zum Bei-
spiel Gesangvereine, Theaterspielvereine und Theaterbesuchsorga-
nisationen sowie die entsprechenden Fordervereine. Bei diesen Ver-
einen sind deshalb nur Spenden begiinstigt.

Kérperschaften zur Foérderung kultureller Einrichtungen férdern
grundsatzlich Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO). Auch die Mit-
gliedsbeitrédge dieser Korperschaften sind steuerlich abziehbar,
selbst wenn Verglnstigungen fiir den Besuch der geforderten Ein-
richtung (zum Beispiel Jahresgaben, verbilligter Eintritt, Veranstal-
tungen fir Mitglieder) gewahrt werden.

Bei Vereinen, die mildtatige, kirchliche, religiose oder wissenschaftli-
che Zwecke fordern, sind Spenden und Mitgliedsbeitrage abzugsfahig.

Umlagen, Aufnahmegebiihren

Umlagen und Aufnahmegebihren werden wie Mitgliedsbeitrage
behandelt. Nicht begiinstigt sind allerdings Umlagen zum Ausgleich
von Verlusten eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéaftsbe-
triebes.

Rechtsquelle: § 10b Abs. 1 EStG
§§ 52 - 54 AO
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IV. Zuwendungsbestatigung
(Spendenbescheinigung)

Bedeutung der Zuwendungsbestitigung

Der Forderer kann seine Zuwendungen nur dann von der Steuer
absetzen, wenn er seinem Finanzamt eine ordnungsgemaBe Zuwen-
dungsbestatigung nach amtlichem Muster vorlegt. Der Grund fiir
diese strenge Nachweispflicht liegt in Folgendem: Nach § 10b Abs. 1
Satz 1 EStG sind Zuwendungen zur Forderung mildtatiger, kirchli-
cher und gemeinnitziger Zwecke nur dann als Sonderausgaben ab-
zugsfahig, wenn die Spende vom Empfénger auch tatsachlich fir
steuerbegiinstigte Zwecke verwendet wird. Dies fiihrt fiir den Spen-
der, aber auch fiir das Finanzamt insoweit zu Problemen, als die
Spende im Zeitpunkt der Zuwendung und unter Umsténden auch bei
der Durchfiihrung der Einkommensteuerveranlagung noch nicht ver-
wendet wurde. Aus diesem Grund wird der Spendenabzug nur dann
zugelassen, wenn der Spender eine Bescheinigung vorlegt, in wel-
cher der Empfénger (neben anderen Angaben) bestétigt, dass er die
Zuwendung nur flr steuerbegiinstigte Zwecke verwendet. Diese
Zuwendungsbestatigung hat somit - anders als zum Beispiel Belege
uber Werbungskosten oder andere Sonderausgaben - nicht lediglich
eine Nachweisfunktion, sie ist vielmehr auch materielle Vorausset-
zung fir den Spendenabzug.

Amtliche Muster

Bestatigungen flir Spenden und Mitgliedsbeitrdge missen nach
einem verbindlichen amtlichen Muster ausgestellt werden. Fir Geld-
zuwendungen und Mitgliedsbeitrdage einerseits und Sachzuwendun-
gen andererseits sind dabei jeweils gesonderte Muster zu verwen-
den. Die amtlichen Muster hat das Bundesministerium der Finanzen
mit Schreiben vom 18. November 1999 bekannt gemacht. Dieses
Schreiben sowie die flir Vereine einschldagigen Muster sind als
Anlage 3 abgedruckt. Diese amtlichen Muster werden voraussicht-
lich im Nachgang zum aktuellen Gesetz zur weiteren Starkung des



IV. Zuwendungsbestitigung (Spendenbescheinigung)

birgerschaftlichen Engagements Uberarbeitet. Die neuen Muster
stehen zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bayerischen
Staatsministeriums der Finanzen unter www.stmf.bayern.de in der
Rubrik Service - Formulardownload - Spenden zur Verfligung.

Verwendung der amtlichen Muster

Die amtlichen Muster sind nicht darauf ausgelegt, dass sie wie ein
herkdmmlicher Vordruck lediglich ausgefiillt werden. Vielmehr muss
der Verein die Zuwendungsbestatigungen unter Berlcksichtigung
seiner individuellen Verhdltnisse anhand der amtlichen Muster
selbst gestalten. So ist es zum Beispiel nicht erforderlich, in die
Zuwendungsbestatigung in jedem Fall alle Formulierungen aufzu-
nehmen, die in den Mustern vorgesehen sind. Vielmehr kdnnen Anga-
ben, die im Einzelfall nicht einschlagig sind, weggelassen werden.

Zur Gestaltung von Zuwendungsbestatigungen hat das Bundesmi-
nisterium der Finanzen mit Schreiben vom 2. Juni 2000 (vgl. Anlage 3),
umfassend Stellung genommen. Neue amtliche Muster stehen zu
gegebener Zeit auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen zur Verfligung (vgl. RNr. 314).

Bei den Zuwendungsbestatigungen ist darauf zu achten, dass das in
der Bestatigung angegebene Datum des Freistellungsbescheids
oder Steuerbescheids nicht langer als fiinf Jahre oder das Datum der
vorlaufigen Bescheinigung nicht langer als drei Jahre seit dem Tag
der Ausstellung der Zuwendungsbestatigung zuriickliegt, da solche
Bestatigungen nicht mehr als ausreichender Nachweis fiir den steu-
erlichen Spendenabzug anerkannt werden.

Die Zuwendungsbestatigung muss grundsatzlich von mindestens
einer durch Satzung oder Auftrag zur Entgegennahme von Zahlun-
gen berechtigten Person unterschrieben sein. Unter bestimmten
Voraussetzungen kann das zusténdige Finanzamt jedoch genehmi-
gen, dass Bestatigungen maschinell ohne eigenhédndige Unterschrift
erstellt werden.
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Im Fall der Sachspende miissen der Wert und die genaue Bezeich-
nung jeder einzelnen Sache aus der Zuwendungsbestétigung er-
sichtlich sein. Aufwandsspenden sind auf dem Bestatigungsmuster
fur Geldzuwendungen zu bescheinigen.

Vereinfachter Zuwendungsnachweis

Fir Zuwendungen bis zu einem Betrag von 200 Euro wird es aus Ver-
einfachungsgriinden zugelassen, dass anstelle einer vom Verein
ausgestellten formlichen Zuwendungsbestatigung die Buchungsbe-
statigung eines Kreditinstitutes oder - im Falle der Bareinzahlung
auf das Konto des Vereins - der Bareinzahlungsbeleg eines Kredit-
institutes vorgelegt wird. Dieses Verfahren setzt voraus, dass der
spendenbegiinstigte Zweck, fiir den die Zuwendung verwendet wird,
und die Angaben Uber die Freistellung des Vereins von der Korper-
schaftsteuer (= ,Anerkennung® als gemeinnitzige Korperschaft) auf
einem vom Verein hergestellten Beleg aufgedruckt sind. Zusatzlich
muss auf dem Beleg angegeben werden, ob es sich um eine Spende
oder einen Mitgliedsbeitrag handelt.

Buchungsbestitigung

Bei der Buchungsbestatigung kann es sich zum Beispiel um den Kon-
toauszug, einen Lastschrifteinzugsbeleg oder auch um eine geson-
derte Bestatigung des Kreditinstitutes handeln. Aus der Buchungs-
bestatigung miissen Name und Kontonummer des Auftraggebers und
des Empféngers, der Betrag sowie der Buchungstag ersichtlich sein.
Zusatzlich zur Buchungsbestatigung muss auch der vom Verein her-
gestellte Beleg vorgelegt werden (in der Regel die Durchschrift oder
der Auftraggeberabschnitt des vom Verein hergestellten Uberwei-
sungsformulars), weil die Angaben Uber die Steuerbegiinstigung des
Vereins nur aus diesem Beleg ersichtlich sind.



V. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

Abschaffung des Durchlaufspendenverfahrens

Bis zum 31. Dezember 1999 konnten viele Vereine steuerbegiins-
tigte Spenden nur mittelbar iber eine juristische Person des offent-
lichen Rechts oder eine 6ffentliche Dienststelle erhalten. In diesen
Fallen mussten Spenden zundchst an eine Korperschaft des offent-
lichen Rechts - in der Regel handelte es sich dabei um die ortliche
Gemeinde - geleistet werden. Die Gemeinde leitete dann die Spen-
de an den beginstigten Verein weiter und stellte die Spendenbe-
statigung fir den Spender aus. Zu den Vereinen, die auf dieses so
genannte Durchlaufspendenverfahren angewiesen waren, gehéren
zum Beispiel Sportvereine und Vereine, die kulturelle Zwecke oder
die Heimatpflege und Heimatkunde férdern.

Das Durchlaufspendenverfahren ist seit dem 1. Januar 2000 nicht
mehr zwingende Voraussetzung fiir den Abzug von Spenden. Nun-
mehr kdnnen deshalb alle gemeinnitzigen Vereine, die spenden-
beglinstigte Zwecke férdern (vgl. RNr. 308), unmittelbar selbst steu-
erbegilinstigte Spenden entgegennehmen und dafiir Zuwendungsbe-
statigungen ausstellen. Es ist jedoch weiterhin zuldssig, steuerbe-
glinstigte Spenden im Durchlaufspendenverfahren zu leisten.

Rechtsquelle: § 50 Abs. 1 und 2 EStDV
R 10b.1 EStR
BMF-Schreiben vom 18. November 1999 und vom 2. Juni 2000

V. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten

Der Verein muss die Vereinnahmung der Zuwendung und ihre
zweckentsprechende Verwendung ordnungsgemal aufzeichnen und
ein Doppel der Zuwendungsbestéatigung aufbewahren. Bei Sachzu-
wendungen und beim Verzicht auf die Erstattung von Aufwand (Auf-
wandsspenden) missen sich aus den Aufzeichnungen auch die
Grundlagen fiir den vom Verein bestéatigten Wert der Zuwendung er-
geben.

Rechtsquelle: § 50 Abs. 4 EStDV
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VI. Vertrauensschutz und Haftung

Vertrauensschutz

Dem Spender ist in aller Regel nicht bekannt, ob der Verein, an den
er eine Spende leistet, vom Finanzamt als gemeinniitzig anerkannt
ist. Ebenso wenig hat er Einfluss auf die tatséachliche Verwendung
seiner Zuwendung durch den Verein. Der Spender ist daher auf die
Richtigkeit der Angaben in der Zuwendungsbestatigung angewiesen.
Dieses Vertrauen ist auch gesetzlich geschiitzt: Der Steuerpflichtige
darf auf die Richtigkeit der Bestatigung tber Spenden und Mit-
gliedsbeitrage vertrauen, es sei denn, dass er diese durch unlautere
Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder dass ihm die Unrich-
tigkeit infolge grober Fahrlassigkeit nicht bekannt war.

Haftung

Dem Vertrauensschutz auf Seiten des Spenders steht auf Seiten des
Vereins und seiner Verantwortlichen die Haftung fiir die dadurch
verursachten Steuerausfélle gegeniiber: Wer vorséatzlich oder grob
fahrldssig eine unrichtige Bestatigung ausstellt oder wer veranlasst,
dass Zuwendungen nicht zu den in der Bestatigung angegebenen
steuerbegiinstigten Zwecken verwendet werden, haftet flr die ent-
gangene Steuer. Diese ist mit 30 Prozent des zugewendeten Betra-
ges anzusetzen. Die Steuerminderung bei der Gewerbesteuer wird
mit 15 Prozent berticksichtigt.

Diese personliche Haftung soll dem Missbrauch von Zuwendungs-
bestatigungen entgegenwirken. Dies ist zum Beispiel dann der Fall,
wenn ein nicht gemeinnitziger oder nicht spendenbeglinstigter Ver-
ein Zuwendungsbestatigungen ausstellt, wenn der Wert einer Spende
in der Bestéatigung zu hoch angegeben wird, Bestatigungen lber nicht
gezahlte Spenden erteilt werden, Umsatze als Spenden bescheinigt
werden, Bestatigungen liber Spenden fiir einen wirtschaftlichen Ge-
schaftsbetrieb ausgestellt werden und anderes mehr.



VIl. Hohe des Spendenabzugs

Missbrauche im Zusammenhang mit der Ausstellung von Zuwen-
dungsbestatigungen kénnen zum Verlust der Gemeinnitzigkeit
fuhren.

Rechtsquelle: § 10b Abs. 4 EStG
§ 9 Nr. 5 GewStG
§ 9 Abs. 3 KStG

VIl. Hohe des Spendenabzugs

Der Spender kann die Ausgaben flr spendenbegiinstigte Zwecke
nicht unbegrenzt, sondern nur bis zu gewissen Grenzen abziehen.

Ab dem 1. Januar 2007 gilt Folgendes: Der Abzug der Zuwendungen
ist im Rahmen der Einkommensteuer auf 20 Prozent des Gesamtbe-
trags der Einkiinfte oder 4 Promille der Summe der gesamten
Umsétze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Léhne und Gehal-
ter begrenzt. Zuwendungsbetrdge, die diese Hochstsatze Uber-
schreiten oder im Veranlagungszeitraum der Zuwendung nicht be-
riicksichtigt werden kdnnen, sind im Rahmen der Hochstbetrage in
den folgenden Veranlagungszeitraumen als Sonderausgaben abzu-
ziehen. Die Abziehbarkeit der Zuwendungen ist im Rahmen der Kor-
perschaft- und Gewerbesteuer - trotz gewisser Unterschiede - &hn-
lich geregelt.

Rechtsquelle: § 10b Abs. 1 EStG
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG
§ 9 Nr. 5 GewStG
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D. Lohnsteuer

I. Der Verein als Arbeitgeber

Vereine, die zur Erfillung ihrer Aufgaben Arbeitnehmer beschéftigen,
sind Arbeitgeber und unterliegen als solche den allgemeinen Bestim-
mungen des Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechts.

Arbeitnehmer

Arbeitnehmer des Vereins sind alle Personen, die zu dem Verein in
einem Dienstverhaltnis stehen und daraus Arbeitslohn beziehen. Die
Bezeichnung oder die vertragliche Form, die fiir das Beschéftigungs-
verhaltnis gewahlt wird, sind nicht ausschlaggebend.

Dienstverhiltnis

Ein Dienstverhaltnis liegt vor, wenn der Beschéftigte den ihm ge-
gebenen geschéftlichen Weisungen uber Art, Ort und Zeit der
Beschaftigung folgen muss und nur seine Arbeitskraft schuldet. Auf
die Dauer der Beschaftigung kommt es grundsatzlich nicht an. Auch
Personen, die nur eine Aushilfs- oder Nebentatigkeit ausiiben, sind
deshalb Arbeitnehmer, wenn die Ubrigen Voraussetzungen vorliegen.

Mitglieder

Vereinsmitglieder, deren Tatigkeit bei besonderen Anldssen eine
bloBe Gefélligkeit oder eine gelegentliche Hilfeleistung darstellt, die
aus Ausfluss personlicher Verbundenheit und nicht zu Erwerbs-
zwecken erbracht wird, sind insoweit nicht Arbeitnehmer.



I. Der Verein als Arbeitgeber

Beispiel

Vereinsmitglieder stellen sich bei einer einmal im Jahr stattfindenden Ver-
einsfeier zu bestimmten Arbeiten zur Verfligung, springen bei sportlichen
Veranstaltungen als Helfer ein oder Ahnliches und erhalten dafiir eine Ver-
glitung, die offensichtlich nicht mehr als eine Abgeltung des Verpflegungs-
mehraufwandes darstellt.

Ehrenamt und Aufwendungsersatz

In gleicher Weise begriindet die unentgeltliche Ausiibung eines
Ehrenamtes (zum Beispiel als Vereinsvorsitzender oder Kassier) nicht
ohne weiteres ein Dienstverhaltnis im steuerlichen Sinn. Dies gilt
auch, wenn dem ehrenamtlich Tatigen dessen tatsachlich entstan-
dene Aufwendungen, wie zum Beispiel Fahrtkosten, Portokosten oder
Telefongebihren, ersetzt werden. Da nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs eine geringfligig Uber die ,Selbstkosten“ hinausgehende
Erstattung nicht zu einer steuerrelevanten ,Uberschusserzielungsab-
sicht® flhrt, lasst die Finanzverwaltung zu, dass Aufwendungsersatz
an ehrenamtlich Tatige, der Uber die als Werbungskosten abziehba-
ren Betrdge hinaus geleistet wird, nicht zu steuerpflichtigen Eink{nf-
ten flhrt, wenn er im Kalenderjahr unter dem Betrag von 256 Euro
bleibt. Hierbei handelt es sich um eine Freigrenze. Wird daher im
Kalenderjahr Aufwendungsersatz - gegebenenfalls mit weiteren Ver-
gltungen - Uber die als Werbungskosten abziehbaren Betrage hinaus
von mindestens 256 Euro gewéhrt, dann ist der gesamte Betrag
grundsatzlich steuerpflichtig. Wird in einem solchen Fall die Betati-
gung - entsprechend dem Gesamtbild der Tatigkeit - im Rahmen
eines steuerlichen Dienstverhéltnisses ausgelibt, unterliegen die Ver-
gltungen als Arbeitslohn dem Steuerabzug.

Amateursportler
Grundsatzlich kann auch die Sportaustibung bei Amateursportlern

(insbesondere im Mannschaftssport) Gegenstand eines Dienstver-
haltnisses sein. Solange ein Amateursportler lediglich Zahlungen
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erhalt, die nur seinen tatsachlichen Aufwand (zum Beispiel Fahrt-
kosten) abgelten, liegt noch keine Tatigkeit um des Entgelts willen
vor. Derartige Zahlungen bewegen sich noch im steuerlich als Lieb-
haberei einzustufenden Bereich. Anders verhalt es sich aber, wenn
ein Sportler im Zusammenhang mit seiner Betdtigung Zahlungen
erhalt, die nicht nur ganz unwesentlich hoher sind als die ihm hierbei
entstandenen, steuerlich anzuerkennenden Aufwendungen. Die
Sportaustibung erfolgt in einem solchen Fall nicht mehr aus reiner
Liebhaberei, sondern auch als Mittel zur Erzielung von Einkinften.
Die Zahlungen unterliegen in diesem Fall auch dann der Lohnsteuer,
wenn sie die fir die Beurteilung der Gemeinntzigkeit maBgebliche
Grenze von 358 Euro monatlich nicht tbersteigen.

Rechtsquelle: §§ 2, 19 EStG
§ 1 LStDV
R 66, 67 LStR

Il. Beschiftigung von Ubungsleitern

Vereine beschaftigen vielfach Ubungsleiter, die ihre Arbeit neben-
beruflich und ehrenamtlich leisten. Erhalten sie hierfiir ein Entgelt,
sind sie damit grundsétzlich steuerpflichtig. Lohnsteuer ist von die-
sen Vergiitungen einzubehalten, wenn die nebenberufliche Ubungs-
leitertatigkeit im Rahmen eines Dienstverhéltnisses ausgelbt wird.
Ob ein Dienstverhéltnis vorliegt, beurteilt sich bei nebenberuflicher
Lehrtatigkeit - zu der auch die nebenamtliche Ubungsleitertatigkeit
gehort - nach dem Grad der Eingliederung in den Lehrbetrieb.

Wird der Ubungsleiter durchschnittlich nicht mehr als sechs Stunden
wochentlich fiir den Verein tatig und ist mit ihm auch kein Beschafti-
gungsverhaltnis vereinbart, dann ist im Regelfall keine feste Einglie-
derung in den Vereinsbetrieb anzunehmen. Die gewahrten Vergiitun-
gen stellen Einkilinfte aus selbststéndiger Arbeit dar und sind gege-
benenfalls beim Ubungsleiter im Wege der Veranlagung der Einkom-
mensteuer heranzuziehen. Ubersteigt die nebenberufliche Ubungslei-
tertatigkeit wochentlich sechs Stunden, so ist stets eine feste Einbin-



1ll. Beschiftigung von Musikern

dung des Ubungsleiters in den Verein und damit ein Dienstverhaltnis
im Sinne des Steuerrechts anzunehmen. Die Beziige des Ubungslei-
ters unterliegen dann - gegebenenfalls nach Abzug des so genannten
Ubungsleiterfreibetrags (vgl. RNrn. 411 ff) - nach den allgemeinen
Vorschriften dem Steuerabzug (vgl. RNr. 423). Bei einem geringfiigi-
gen Beschéftigungsverhéltnis kann das Arbeitsentgelt pauschal mit
2 Prozent (vgl. RNr. 425) beziehungsweise 20 Prozent (vgl. RNr. 426)
versteuert werden.

Rechtsquelle: R 68 LStR

I1l. Beschaftigung von Musikern

Verein als Arbeitgeber

Des Ofteren werden von Vereinen Musiker beschéftigt. Hierbei ist
Folgendes zu beachten: Engagiert ein Verein im Rahmen eines wirt-
schaftlichen Geschéftsbetriebs, der vom Verein selbst unterhalten
wird (zum Beispiel Vereinsheim, Vereinsgaststatte), Musik- oder Tanz-
kapellen, stehen diese Musiker in der Regel in einem Dienstverhélt-
nis zum Veranstalter. Das hat zur Folge, dass die gezahlten Gagen Ar-
beitslohn darstellen und der Veranstalter als Arbeitgeber zur Einbe-
haltung und Abfiihrung der Lohnsteuer verpflichtet ist.

Kein Arbeitsverhiltnis bei gelegentlichen Veranstaltungen

Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn Musiker nur gelegentlich - etwa
fur einen Abend oder ein Wochenende - verpflichtet werden. In die-
sem Fall wird ein Arbeitsverhéltnis nicht begriindet. Der Veranstalter
muss von der Verglitung keine Lohnsteuer einbehalten und abfihren.
Die Verglitungen sind gegebenenfalls im Weg einer Veranlagung des
Musikers zur Einkommensteuer heranzuziehen.
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Engagiert ein Verein, ohne dass ein gewerbliches, auf die Dauer ein-
gerichtetes Unternehmen vorliegt, zu gelegentlichen Veranstaltungen
(zum Beispiel Faschingsball, Weihnachtsfeier) Musik- oder Tanzkapel-
len, so sind die Mitglieder der Kapelle ebenfalls nicht Arbeitnehmer
des Vereins. Er besitzt namlich als loser Personenzusammenschluss
ohne wirtschaftlichen Zweck keine feste Betriebsorganisation, in die
die Musiker eingegliedert werden kdnnten. Der Verein hat in solchen
Fallen von den bezahlten Gagen keine Lohnsteuer einzubehalten. Die
Musiker haben die Verglitungen im Rahmen einer Veranlagung zur
Einkommensteuer zu versteuern.

Rechtsquelle: R 68 LStR

IV. Steuerfreie Einnahmen

1. Steuerbegiinstigte Nebentitigkeiten
Ubungsleiter- und vergleichbare Titigkeit

Einnahmen aus nebenberuflichen Tatigkeiten als Ubungsleiter, Aus-
bilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Ta-
tigkeiten, aus nebenberuflichen kiinstlerischen Tatigkeiten oder der
nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen
zur Foérderung gemeinnitziger, mildtatiger oder kirchlicher Zwecke
sind steuerbegiinstigt.

Unter einer Tatigkeit als Ubungsleiter, Ausbilder, Betreuer oder Erzie-
her ist beispielsweise die Tatigkeit eines Trainers in einem Sportver-
ein oder die Tatigkeit eines Chorleiters oder Dirigenten in einem Mu-
sikverein zu verstehen. Auch die Lehr- oder Vortragstatigkeit im Rah-
men der allgemeinen Bildung und Ausbildung (zum Beispiel Erste-
Hilfe-Kurse, Schwimmunterricht) oder der beruflichen Ausbildung
und Fortbildung gehdren dazu.

Die Einnahmen aus diesen Nebentatigkeiten bleiben bis zur Héhe von
nunmehr insgesamt 2.100 Euro im Kalenderjahr steuerfrei.
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Sonstige Tatigkeit

Eine Tatigkeit, die ihrer Art nach keine lbungsleitende, ausbildende,
erzieherische, betreuende oder kiinstlerische Tatigkeit und keine
Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen ist, wie zum Beispiel
eine Tatigkeit als Vorstandsmitglied, als Vereinskassier oder als Ge-
rate- und Platzwart bei einem Sportverein, ist nicht mit 2.100 Euro
beglnstigt.

Nach dem Gesetz zur weiteren Starkung des biirgerschaftlichen En-
gagements kann jedoch flr derartige Einnahmen aus nebenberufli-
chen Tatigkeiten im gemeinnitzigen, mildtatigen oder kirchlichen Be-
reich ein allgemeiner Freibetrag bis zur Hohe von insgesamt 500 Euro
im Kalenderjahr in Betracht kommen. Der Ansatz dieses allgemeinen
Freibetrags ist jedoch ausgeschlossen, wenn - bezogen auf die ge-
samten Einnahmen aus der jeweiligen nebenberuflichen Tatigkeit -
ganz oder teilweise die Steuerbefreiung fiir bestimmte Aufwandsent-
schadigungen aus 6ffentlichen Kassen oder der Ubungsleiterfreibe-
trag gewahrt wird. Dies bedeutet, dass bei der einzelnen Nebentatig-
keit der allgemeine Freibetrag nicht zuséatzlich zu diesen Sonderfrei-
betragen berlicksichtigt werden kann.

Nebenberuflich

Begilinstigt sind ausdricklich nur nebenberufliche Tatigkeiten. Eine
Tatigkeit wird nebenberuflich ausgelibt, wenn sie - bezogen auf das
Kalenderjahr - nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines ver-
gleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Daher kénnen auch
solche Personen, die keinen Hauptberuf ausiiben, wie zum Beispiel
Hausfrauen, Studenten, Arbeitslose oder Rentner, nebenberuflich ta-
tig sein.
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Forderung gemeinniitziger, mildtatiger und kirchlicher
Zwecke

Voraussetzung fir die Steuerbefreiung ist, dass die Tatigkeit der For-
derung gemeinnitziger, mildtatiger oder kirchlicher Zwecke dient.
Davon ist allgemein auszugehen, wenn der Verein wegen Verfolgung
dieser Zwecke steuerbegiinstigt ist (vgl. RNrn. 115 bis 117). Dement-
sprechend wird die Steuerbefreiung auch gewahrt, wenn die Tatigkeit
im Rahmen eines so genannten Zweckbetriebs (vgl. RNr. 204) aus-
gelbt wird.

Fir eine Tatigkeit in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schéftsbetrieb kommt die Steuerbefreiung dagegen nicht in Betracht.

Jahresfreibetrag

Die Steuerfreibetrage von 2.100 Euro beziehungsweise 500 Euro sind
auch bei Einnahmen aus mehreren begiinstigten nebenberuflichen
Tatigkeiten (zum Beispiel fiir verschiedene gemeinniitzige Organisa-
tionen) auf den Jahresbetrag begrenzt. Uberschreiten die jeweiligen
Einnahmen den maBgebenden steuerfreien Betrag, dirfen die mit
den jeweiligen nebenberuflichen Tatigkeiten in unmittelbarem wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben nur insoweit als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie
den jeweiligen Betrag der steuerfreien Einnahmen Ubersteigen.

Durch die Steuerbefreiung von 2.100 Euro beziehungsweise 500 Euro
werden im Ubrigen andere Vorschriften, nach denen die Erstattung
von Aufwendungen ebenfalls steuerfrei ist, nicht beriihrt. Somit kon-
nen darlber hinaus einzeln nachgewiesene Aufwendungen (wie zum
Beispiel Reisekosten) steuerfrei ersetzt werden.

Freibetrag fiir Arbeitnehmer und Selbststidndige

Die Steuerbefreiung von 2.100 Euro beziehungsweise 500 Euro im
Kalenderjahr kommt unabhéngig davon zur Anwendung, ob die
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beglinstigte Tatigkeit im Rahmen eines Dienstverhaltnisses zum Ver-
ein oder selbststandig fiir den Verein ausgelbt wird. Im Fall der
selbststandigen Tatigkeit ist der Verein mit der Anwendung des Frei-
betrags nicht befasst. Er wird vom Finanzamt gegebenenfalls bei der
Einkommensteuerveranlagung der tétigen Person bericksichtigt.
Erfolgt die Betatigung jedoch im Rahmen eines Dienstverhéltnisses,
so kann der Freibetrag vom Verein bereits bei Berechnung der Lohn-
steuer zu berlicksichtigen sein.

Beriicksichtigung des Freibetrags beim Lohnsteuerabzug

Der Verein kann bei der Berechnung der Lohnsteuer fiir die steuer-
beglinstigten nebenberuflichen Tatigkeiten den jeweiligen steuerfrei-
en Hochstbetrag voll beriicksichtigen, wenn der Freibetrag nicht an-
derweitig ausgeschopft wird. Der Arbeitnehmer muss deshalb gegen-
Uiber dem Verein schriftlich erkldaren, ob und in welcher Héhe der
Steuerfreibetrag bereits anderweitig berlcksichtigt wird. Der Verein
muss diese schriftliche Erklarung zu den Lohnunterlagen nehmen.

Die Berticksichtigung des Freibetrags ist sowohl bei Durchfiihrung
des Lohnsteuerabzugs nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte
(vgl. RNr. 423) als auch bei der Pauschalierung der Lohnsteuer (vgl.
RNrn. 425 und 426) zuldssig. Im Falle der Pauschalierung bleibt der
steuerfreie Betrag flr die Feststellung, ob die betragsméaBigen Gren-
zen fiur die Pauschalierung eingehalten sind, auBer Betracht. Daher
gehort der steuerfreie Betrag auch nicht zum beitragspflichtigen
Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung.

Rechtsquelle: § 3 Nrn. 26, 26a EStG
R 17 LStR
§ 14 SGB IV
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2. Steuerfreie Reisekosten
Reisekosten

Eine Dienst- oder Geschaftsreise im steuerlichen Sinn liegt vor, wenn
die fiir den Verein tétige Person bei ihrer Betatigung fiir den Verein
vorlibergehend auBerhalb der Wohnung und der regelmaBigen
Arbeitsstatte tatig wird. Zu den Reisekosten gehoren die Fahrtkosten,
Verpflegungsmehraufwendungen, Ubernachtungskosten sowie die
Reisenebenkosten (zum Beispiel Aufwendungen fiir die Beforderung
und die Aufbewahrung des Gepéacks, Telefonkosten, Parkplatzkosten
und so weiter).

Fahrtkosten

Steuerfrei konnen die tatsachlichen Fahrtkosten erstattet werden.
Wird ein eigenes Fahrzeug benutzt, konnen anstelle der nachgewie-
senen Aufwendungen fiir jeden gefahrenen Kilometer auch die fol-
genden Kilometerséatze pauschal angesetzt werden:

Pkw 0,30 Euro
Motorrad/Motorroller 0,13 Euro
Moped/Mofa 0,08 Euro
Fahrrad 0,05 Euro

Fahrtkosten fiir Wege zwischen Wohnung und regelméaBiger Arbeits-
statte konnen auch bei Benutzung des eigenen Fahrzeugs nicht steu-
erfrei erstattet werden. Jedoch besteht fiir den Verein gegebenenfalls
die Moglichkeit, bei Arbeitnehmern die Lohnsteuer ganz oder teilwei-
se pauschal abzugelten (vgl. RNr. 428).

Verpflegungskosten

Als Verpflegungskosten sind fiir jeden Kalendertag gestaffelt nach
der Abwesenheitsdauer folgende Pauschalen maBgebend. Ein Einzel-
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nachweis der tatsédchlichen Verpflegungsmehraufwendungen kann
steuerlich nicht bertiicksichtigt werden.

Abwesenheitsdauer am Kalendertag  Pauschbetrag

24 Stunden 24 Euro
mindestens 14 Stunden 12 Euro
mindestens 8 Stunden 6 Euro
Ubernachtungskosten

Als Ubernachtungskosten sind die beruflich veranlassten tatséchli-
chen Aufwendungen fiir die Ubernachtung maBgebend. Wird durch
den Ubernachtungsbeleg nur ein Gesamtpreis fiir Unterkunft und
Frihstiick nachgewiesen und lasst sich der Preis fir das Frihstick
nicht feststellen, ist bei einer Ubernachtung im Inland ein Betrag von
4,50 Euro fiir das Frihstlick herauszurechnen. Anstelle der tatsachli-
chen Ubernachtungskosten kann der Arbeitgeber fiir jede Ubernach-
tung im Inland auch einen Pauschbetrag von 20 Euro steuerfrei er-
statten.

Rechtsquelle: §§ 3 Nr. 16, 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG
R 37 - 42 LStR

V. Steuerabzug

1. Einbehaltung und Abfiihrung von Lohnsteuer,
Kirchensteuer und Solidaritidtszuschlag

Liegt ein Dienstverhaltnis vor, so hat der Verein bei jeder Lohn- und
Gehaltszahlung die Lohnsteuer und gegebenenfalls die Kirchensteuer
sowie den Solidaritdtszuschlag fiir Rechnung des Arbeitnehmers vom
Arbeitslohn zu erheben. Der Verein kann zum Beispiel mit seinen
Arbeitnehmern nicht vereinbaren, dass diese ihre lohnsteuerlichen
Verpflichtungen mit dem Finanzamt selbst regeln. Eine solche Ver-
einbarung ware steuerrechtlich ohne Bedeutung und kénnte die Haf-
tung des Vereins nicht ausschlieBen.
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Der Verein hat die Lohnsteuer-Anmeldung nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck grundsatzlich auf elektronischem Weg dem zustan-
digen Finanzamt zu Ubermitteln und die einbehaltenen sowie ber-
nommenen Steuerabzlige an das Finanzamt abzuflihren. Auf Antrag
kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Harten auf eine elek-
tronische Ubermittlung verzichten und die Abgabe der Lohnsteuer-
Anmeldung in Papierform zulassen. Die einheitliche Pauschsteuer
von 2 Prozent (vgl. RNr. 425) ist nicht an das Finanzamt, sondern zu-
sammen mit den Sozialversicherungsbeitragen an die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See anzumelden und abzufiihren.

Die Anmeldung der Lohnsteuer, des Solidaritatszuschlags und der
Kirchensteuer sowie die Uberweisung der Betrdge an das Finanzamt
hat zu folgenden Terminen zu erfolgen:

* wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr mehr als
3.000 Euro betragen hat: monatlich bis zum 10. des Folgemonats.

* wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr tiber 800
Euro betragen hat: vierteljahrlich bis zum 10. des Monats, der auf
das jeweilige Kalendervierteljahr folgt.

* wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr
als 800 Euro betragen hat: jahrlich bis zum 10. Januar des Folge-
jahres.

Rechtsquelle: §§ 38, 41a, 42d EStG
R 104, 133, 134 LStR

2. Durchfiihrung des Steuerabzugs nach den
allgemeinen Vorschriften

2.1. Aligemeiner Lohnsteuerabzug (Lohnsteuerkarte)
Der Steuerabzug ist vom Verein in der Regel aufgrund der Besteue-

rungsmerkmale (Lohnsteuerklasse, Zahl der Kinderfreibetrage, Kir-
chensteuermerkmal) zu berechnen, die sich aus der Lohnsteuerkarte
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des Arbeitnehmers ergeben. Bezieht der Arbeitnehmer nicht nur vom
Verein, sondern aus mehreren Dienstverhéltnissen von verschiede-
nen Arbeitgebern Arbeitslohn, so muss er dem Arbeitgeber fiir das
zweite und jedes weitere Dienstverhaltnis jeweils eine zweite oder
weitere Lohnsteuerkarte vorlegen, auf der die Steuerklasse VI einge-
tragen ist. Legt der Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte schuldhaft
nicht vor, so muss der Verein die Lohnsteuer nach der Steuerklasse
VI berechnen.

Rechtsquelle: §§ 39, 39b, 39c EStG
R 114 - 124 LStR

2.2. Pauschalierung der Lohnsteuer

Anstelle des Lohnsteuerabzugs nach den individuellen Verhéaltnissen
des Arbeitnehmers entsprechend den Eintragungen auf seiner Lohn-
steuerkarte kann der Verein in bestimmten Féllen auch eine Pauscha-
lierung der Lohnsteuer vornehmen. Die Vorlage einer Lohnsteuerkar-
te ist dann nicht erforderlich.

Kurzfristig beschiftigte Arbeitnehmer

Eine kurzfristige Beschaftigung im Sinn des Steuerrechts liegt vor,
wenn

e der Arbeitnehmer bei dem Verein gelegentlich, nicht regelmaBig
wiederkehrend beschéftigt wird,

e die Dauer der Beschéftigung 18 zusammenhéngende Arbeitstage
nicht Ubersteigt,

e der Arbeitslohn wahrend der Beschéaftigungsdauer 62 Euro durch-
schnittlich je Arbeitstag nicht libersteigt oder die Beschaftigung zu

einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird und

e der durchschnittliche Stundenlohn 12 Euro nicht ibersteigt.
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425

Fir kurzfristig beschéaftigte Arbeitnehmer betragt der Pauschsteu-
ersatz 25 Prozent. Hinzu kommen noch der Solidaritatszuschlag und
die pauschale Kirchensteuer (vgl. RNr. 427).

Ob sozialversicherungsrechtlich eine kurzfristige Beschéftigung vor-
liegt oder nicht, ist hier fiir die Pauschalversteuerung ohne Bedeutung.

Rechtsquelle § 40a Abs. 1 EStG
R 128 LStR

Geringfiigige Beschiftigung (so genannter 400-Euro-job)
Bei der Pauschalversteuerung ist zu unterscheiden zwischen der ein-
heitlichen Pauschsteuer von 2 Prozent und dem Pauschsteuersatz

von 20 Prozent.

Voraussetzungen fiir die einheitliche Pauschsteuer von 2 Prozent

* Es muss sich um ein geringfligiges Beschaftigungsverhéltnis im
Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch handeln.

Ein solches liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt regelméaBig im Monat
400 Euro nicht Ubersteigt. Werden gleichzeitig mehrere dieser
geringfligigen Beschaftigungsverhaltnisse ausgelibt, sind diese zur
Berechnung der Arbeitslohngrenze zusammenzurechnen.

* Der Verein hat flr das geringfligige Beschaftigungsverhaltnis nach
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches den pauschalen Ren-
tenversicherungsbeitrag in Hohe von 15 Prozent zu entrichten.

Der pauschale Rentenversicherungsbeitrag des Arbeitgebers fallt
auch flr diejenigen geringfligig Beschéftigten an, die nur eine gering-
flgige Beschaftigung neben ihrer sozialversicherungspflichtigen
Hauptbeschaftigung ausiiben. Werden hingegen neben der sozialver-
sicherungspflichtigen Hauptbeschaftigung gleichzeitig mehrere ge-
ringfligige Beschaftigungsverhéltnisse ausgelibt, gilt der pauschale
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Rentenversicherungsbeitrag nur fiir das zeitlich zuerst aufgenom-
mene geringfligige Beschaftigungsverhaltnis. Bei Beschaftigten, die
Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, hat der Arbeitgeber
zusatzlich noch einen pauschalen Krankenversicherungsbeitrag von
13 Prozent zu entrichten.

Die einheitliche Pauschsteuer von 2 Prozent des Arbeitsentgelts
schlieBt den Solidaritatszuschlag und die Kirchensteuer mit ein. Die
einheitliche Pauschsteuer ist nicht an das Betriebsstattenfinanzamt,
sondern zusammen mit den pauschalen Beitragen zur gesetzlichen
Renten- und gegebenenfalls Krankenversicherung an die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See abzufiihren.

Weitere Informationen stehen im Internet unter der Adresse
www.minijob-zentrale.de bereit.

Rechtsquelle: § 40a Abs. 2 und 6 EStG
SGB IV und VI

Voraussetzungen fiir den pauschalen Lohnsteuersatz von 20 Prozent

* Es muss sich wiederum um ein geringfligiges Beschaftigungsver-
héltnis im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Viertes Buch Sozialgesetz-
buch handeln.

* Der Verein hat fiir das geringfligige Beschéaftigungsverhéltnis nicht
den pauschalen Rentenversicherungsbeitrag, sondern den allge-
meinen Rentenversicherungsbeitrag zu entrichten.

Die pauschale Lohnsteuer in Héhe von 20 Prozent des Arbeitsent-
gelts ist an das Betriebsstattenfinanzamt abzufiihren. Hinzu kommen
noch der Solidaritatszuschlag und die pauschale Kirchensteuer (vgl.
RNr. 427).

Rechtsquelle: § 40a Abs. 2a EStG
SGB IV und VI
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Pauschale Kirchensteuer und Solidaritatszuschlag

AuBer in den Fallen der 2-Prozent-Pauschalversteuerung (vgl. RNr.
425) hat der Verein in den Fallen der Pauschalierung der Lohnsteuer
zusatzlich zur pauschalen Lohnsteuer immer einen Solidaritatszu-
schlag in Hohe von 5,5 Prozent der pauschalen Lohnsteuer und im
Regelfall auch eine pauschale Kirchenlohnsteuer an das Finanzamt
abzufiihren. Die pauschale Kirchensteuer betragt in Bayern 7 Prozent
der pauschalen Lohnsteuer, wenn das vereinfachte Verfahren ange-
wandt und die pauschale Kirchensteuer ohne Ausscheiden einzelner
nicht kirchensteuerpflichtiger Arbeitnehmer fiir alle Aushilfskréfte
erhoben wird. Die im vereinfachten Verfahren erhobene pauschale
Kirchensteuer ist in der Lohnsteuer-Anmeldung gesondert auszuwei-
sen und nicht auf die einzelnen Religionsgemeinschaften zu verteilen.
Wird hingegen nachgewiesen, dass einzelne Aushilfskrafte keiner kir-
chensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehdren, dann
muss flir diese Aushilfskrafte keine pauschale Kirchensteuer erhoben
werden. Fir die einer kirchensteuerberechtigten Religionsgemein-
schaft angehdrenden Aushilfskrafte betrdgt der pauschale Kirchen-
steuersatz dann aber 8 Prozent; in der Lohnsteuer-Anmeldung ist
diese pauschale Kirchensteuer der jeweiligen Religionsgemeinschaft
zuzuordnen. Der Nachweis, dass die Aushilfskraft keiner kirchen-
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehort, ist zum Lohn-
konto zu nehmen.

Rechtsquelle: Solidaritdtszuschlaggesetz

§ 51a EStG und Bayerisches Kirchensteuergesetz
Erlass vom 17. November 2006, BStBI | S. 716

Zuschisse fir Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstatte

Zuschisse, die der Verein zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers
fiir Wege zwischen Wohnung und regelmaBiger Arbeitsstatte leistet,
sind steuer- und beitragspflichtiger Arbeitslohn. Der Verein hat
jedoch gegebenenfalls die Moglichkeit, in bestimmtem Umfang die
hierauf entfallende Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 15
Prozent zu erheben.
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Diese Pauschalversteuerung ist begrenzt auf den Betrag, den der
Arbeitnehmer wie Werbungskosten geltend machen kdnnte. Dabei ist
ab dem 1. Januar 2007 zu beachten, dass eine Berlicksichtigung der
Aufwendungen mit der Entfernungspauschale in Héhe von 0,30 Euro
je Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und regelmaBiger Ar-
beitsstatte erst ab dem 21. Entfernungskilometer mdglich ist. Wird
ein anderes Verkehrsmittel als das eigene oder zur Nutzung Uberlas-
sene Kraftfahrzeug benutzt, ist der pauschalierungsfahige Betrag zu-
dem auf die tatsachlichen Kosten des Arbeitnehmers beschrankt.

Zur Pauschalversteuerung mit 15 Prozent sind ebenfalls der Solidari-
tatszuschlag und die pauschale Kirchensteuer zu erheben (vgl. RNr.
427).

Soweit Fahrtkostenzuschilisse mit 15 Prozent pauschal versteuert
werden, gehoren sie nicht zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt im
Sinne der Sozialversicherung und bleiben auch bei der Berechnung
der 400-Euro-Grenze fiir geringfligige Beschaftigungsverhéltnisse
nach RNrn. 425 und 426 auBer Ansatz.

Rechtsquelle: § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG

R 127 Abs. 5 LStR

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 SVEV

BMF-Schreiben vom 1. Dezember 2006, BStBI | S. 778

VI. Prifung durch das Finanzamt

Das Finanzamt Uberwacht die ordnungsgeméaBe Einbehaltung und
Abfiihrung der Lohnsteuer durch eine Prifung (AuBenpriifung) der
Arbeitgeber, die in gewissen Zeitabstdnden stattfindet. Die Vereine
sind als Arbeitgeber verpflichtet, den mit der Nachprifung beauf-
tragten Bediensteten des Finanzamts das Betreten der Geschéfts-
raume in den Ublichen Geschéaftsstunden zu gestatten, ihnen Einsicht
in die aufbewahrten Lohnsteuerkarten, die Lohnkonten und Lohn-
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biicher sowie in die Geschaftsbiicher und sonstigen Unterlagen zu
gewdhren.

AuBerdem sind die Vereine verpflichtet, dem Priifer zur Feststellung
der Steuerverhéltnisse auf Verlangen auch Auskunft iber Personen
zu geben, bei denen es umstritten ist, ob sie Arbeitnehmer des Ver-
eins sind.

Die Uberwachung der ordnungsgemaBen Einbehaltung und Abfiih-
rung der Sozialabgaben erfolgt durch die zusténdigen Einzugsstellen.

Rechtsquelle: § 42f EStG
R 148 LStR



E. Fordermoglichkeiten fiir Vereine

Allgemeines

Der Freistaat Bayern stellt jedes Jahr in erheblichem Umfang Mittel
bereit, um die bayerischen Vereine und Verbande in ihrer vielfalti-
gen Tatigkeit zu fordern.

Damit sich der einzelne Verein oder Verband einen Uberblick {iber
die Férderméglichkeiten verschaffen kann, wurden Ubersichten
erstellt, die auch Uber das Antragsverfahren sowie das jeweils
zustandige Ressort Auskunft geben.

Diese Ubersichten kénnen auf der Internetseite des Bayerischen
Staatsministeriums der Finanzen unter www.stmf.bayern.de in der
Rubrik Service - Informationsbroschiiren - Steuertipps flr Vereine
abgerufen werden.

Im Einzelnen werden die Fordermdglichkeiten folgender Gruppen
dargestellt:

* Sportvereine, Sportverbande
* Kunst-, Musik- und Heimatpflege

* Volkshochschulen, Bildungswerke, Trager der auBerschulischen
Jugendbildung

¢ Sozialer Bereich

¢ Landwirtschaftliche Verbadnde, Vereine usw., Verbraucherver-
bande, Naturschutz

» Sonstige Bereiche (Vereine allgemein)
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Anlage 1

Satzungsmuster

Der steuerlich notwendige Text ist unterstrichen.
Erlduterungen sind kursiv dargestellt.

§ 1 Name, Sitz, Geschaftsjahr

Der Verein fihrt den Namen ,,...“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen
werden. Nach der Eintragung fiihrt der Verein den Namenszusatz ,e.V.“.

Die Sétze 2 und 3 zur Eintragung in das Vereinsregister entfallen bei einem
Verein, der nicht eingetragen werden soll.

Der Verein hat seinen Sitzin ...

Das Geschéftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

8§ 2 Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die Férderung ... Angabe eines oder mehrerer bestimmter
steuerbegtinstigter Zwecke ... .

Der Verein wird zu diesem Zweck ... moglichst genaue Angabe der Tétigkeit des
Vereins ... .

§ 3 Gemeinniitzigkeit

Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige (mildtatige

kirchliche) Zwecke im Sinne des Abschnitts .Steuerbegiinstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung.



Satzungsmuster

Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins diirfen nur fiir die satzungsméaBigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft fremd
sind, oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergiitungen begiinstigt werden.

§ 4 Mitglieder
Mitglied kann jede natiirliche und juristische Person werden.

Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzurei-
chen. Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss aus
dem Verein.

Der Austritt ist schriftlich gegeniiber dem Vorstand zu erklaren. Uber den Aus-
schluss entscheidet der Vorstand.

Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann Berufung
zur nachsten Mitgliederversammlung eingelegt werden.

§ 5 Mitgliedsbeitriage

Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Héhe die Mitglie-
derversammlung festsetzt.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 7 Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzen-
den, dem Schriftfiihrer und dem Kassenwart.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewahlt. Die
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neu-
wahl im Amt.
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§ 8 Zustandigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist fiir alle Angelegenheiten des Vereins zusténdig, die nicht durch
diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem fol-
gende Aufgaben:

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesord-
nung,

b) Einberufung der Mitgliederversammlung,

c¢) Vollzug der Beschliisse der Mitgliederversammlung,
d) Verwaltung des Vereinsvermdgens,

e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts,

f) Beschlussfassung liber die Aufnahme und den Ausschluss von Vereinsmit-
gliedern.

Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vertritt zusammen mit
einem weiteren Mitglied den Verein gerichtlich und auBergerichtlich. Rechtsge-
schafte mit einem Betrag Uber .... Euro (zum Beispiel 1.000 Euro) sind flr den
Verein nur verbindlich, wenn der Vorstand zugestimmt hat.

§ 9 Sitzung des Vorstands

Fir die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindes-
tens eine Woche vorher einzuladen. Der Vorstand ist beschlussféahig, wenn min-
destens drei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden beziehungsweise des die Sitzung leitenden
Vorstandsmitglieds.

Uber die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftfiihrer ein Protokoll aufzunehmen.
Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilneh-
mer, die Beschliisse und das Abstimmungsergebnis enthalten.



Satzungsmuster

§ 10 Kassenfiihrung

Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie
aus Beitrdgen und Spenden aufgebracht.

Der Kassenwart hat Uber die Kassengeschéfte Buch zu fiihren und eine Jahres-
rechnung zu erstellen. Zahlungen durfen nur aufgrund von Auszahlungsanord-
nungen des Vorsitzenden oder - bei dessen Verhinderung - des stellvertreten-
den Vorsitzenden geleistet werden.

Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprifern, die jeweils auf zwei Jahre
gewahlt werden, zu priifen. Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung
vorzulegen.

§ 11 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist fiir folgende Angelegenheiten zusténdig:

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands,

b) Festsetzung der Hohe des Jahresbeitrags,

¢) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenpriifer,

d) Beschlussfassung uber die Geschéftsordnung flr den Vorstand,

e) Beschlussfassung iiber Anderungen der Satzung und iiber die Auflésung des
Vereins,

f) Beschlussfassung uber die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands
Uber einen abgelehnten Aufnahmeantrag und tiber einen Ausschluss.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jéhrlich mindestens einmal statt.
AuBerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Inte-
resse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fiinftel der
Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Griinde vom Vorstand schriftlich
verlangt wird.

Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung
vom stellvertretenden Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen durch persénliche Einladungsschreiben einberufen. Dabei ist die vorge-
sehene Tagesordnung mitzuteilen.
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Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederver-
sammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegen-
heiten nachtraglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Uber Antrige auf
Ergénzung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden,
beschlieBt die Mitgliederversammlung.

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied
geleitet. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung fiir die Dauer des Wahlgangs
und der vorhergehenden Aussprache einem Wahlausschuss lbertragen werden.

In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Beschluss-
fahig ist jede ordnungsgemaB einberufene Mitgliederversammlung, wenn min-
destens ein Viertel der Vereinsmitglieder erschienen ist. Bei Beschlussunfahig-
keit ist der Vorsitzende verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine neue Mit-
gliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne
Ricksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfahig.

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfas-
sung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen blei-
ben auBer Betracht. Zur Anderung der Satzung und zur Auflésung des Vereins ist
eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Die Art der Abstimmung wird grundsétzlich vom Vorsitzenden als Versamm-
lungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch geheim durchgefiihrt wer-
den, wenn ein Finftel der erschienenen Mitglieder dies beantragt.

Uber den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der
Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des Versamm-
lungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlisse, die Abstimmungsergebnisse und
die Art der Abstimmung enthalten.

§ 13 Auflosung

Die Auflésung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mit-
gliederversammlung beschlossen werden.

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke fallt das
Vermégen des Vereins an ... Angabe eines steuerbegiinstigten Vermdgensemp-

féngers, der/die es unmittelbar und ausschlieBlich fiir gemeinniitzige Zwecke im
Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.
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oder (alternativ)

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke féllt das
Vermégen des Vereins an eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder
eine andere steuerbegiinstigte Kérperschaft zwecks Verwendung fir ... . Angabe
eines bestimmten gemeinndiitzigen, mildtéatigen oder kirchlichen Zwecks, zum Bei-
spiel Férderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, der
Unterstiitzung von Personen, die im Sinne von § 53 AO wegen ... bedlirftig sind,
Unterhaltung des Gotteshauses in ... .



Anlage 2

Muster einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

A. ldeeller Tatigkeitsbereich

Einnahmen
Beitragseinnahmen . Euro
Spenden, staatliche Zuschiisse u.A. ... Euro

Summe Einnahmen

Ausgaben

Beitrdge an Verbénde .. Euro
Versicherungen/Abgaben .. Euro
Léhne/Gehalter . Euro
Sonstige Ausgaben ideeller Bereich ... Euro

Summe Ausgaben
Uberschuss/Verlust ideeller Bereich

B. Vermégensverwaltung

Einnahmen

Zinsen und sonstige Kapitalertrage ... Euro
Miet- und Pachteinnahmen .. Euro
Sonstige Erlése .. Euro

Summe Einnahmen

Ausgaben

Bankspesen . Euro
Sonstige Werbungskosten Kapitalvermégen ... Euro
Heizung, Strom, Wasserusw. ... Euro
Abschreibungen .. Euro

Summe Ausgaben
Uberschuss/Verlust Vermogensverwaltung



C. Zweckbetriebe

Muster einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

1. Sportliche Veranstaltungen (soweit nicht unter D. zu erfassen)

Einnahmen

Eintrittsgelder . Euro

Start- und Nenngelder . Euro

Sportunterricht . Euro

Sonstige Einnahmen .. Euro

Summe Einnahmen Euro
Ausgaben

Sportgerate L. Euro

Schiedsrichter, Linienrichter ... Euro

Kassen-, Ordnungs- und Sanitdtsdienst ... Euro

Werbeaufwand, Verbandsabgaben, Reisekosten ... Euro

Kosten fir Trainer, Masseure ... Euro

Beschaffung und Instandhaltung von Sportmaterial ...... Euro

Kosten anderer Sportabteilungen ... Euro
Verwaltungskostenuv.a. ... Euro

Summe Ausgaben = Euro
Gewinn/Verlust Euro
2. Kulturelle Einrichtungen und kulturelle Veranstaltungen
Einnahmen

Eintrittsgelder . Euro

Sonstige Einnahmen ... Euro

Summe Einnahmen Euro
Ausgaben

Saalmiete L. Euro

Kinstler . Euro

Musik . Euro
Versicherungen/Abgaben .. Euro

Sonstige Ausgaben ... Euro

Summe Ausgaben e Euro
Gewinn/Verlust Euro
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D. Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschiftsbetriebe

1. Selbstbewirtschaftete Vereinsgaststitte

Einnahmen

Erlés Speisesn . Euro

Erl6s Getranke . Euro

Sonstige Einnahmen ... Euro

Summe Einnahmen
Ausgaben

Wareneinkauf Euro

Lohne und Gehadlter .. Euro

Heizung, Strom, Wasser ... Euro
Betriebssteuern . Euro

Reinigung . Euro
Telefon/Porti .. Euro
Biromaterial . Euro

Miete und Pacht . Euro
Schuldzinsen . Euro
Reparaturen . Euro
Abschreibungen . Euro
Geringwertige Anlagegiter ... Euro

Sonstige Ausgaben ... Euro

Summe Ausgaben -
Uberschuss/Verlust .
2. Gesellige Veranstaltungen

Einnahmen

Eintrittsgelder . Euro

Speisen- und Getréankeverkauf ... Euro

Inserate . Euro

Sonstige Einnahmen ... Euro

Summe Einnahmen
Ausgaben

Wareneinkauf Euro

Musik Euro

Sonstige Ausgaben ... Euro

Summe Ausgaben
Gewinn/Verlust
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Anlage 3

Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen vom 18. November 1999
Az:IVC4-82223-211/99

Neuordnung der untergesetzlichen Regelungen des
Spendenrechts;
Ausgestaltung der Muster fiir Zuwendungsbestitigungen

ESt VIII/99 TOP 14

10 Anlagen '

Die Bundesregierung hat mit Zustimmung des Bundesrates die unterge-
setzlichen Regelungen des Spendenrechts durch eine Anderung der Ein-
kommensteuer-Durchfiihrungsverordnung (EStDV) neu gefasst. Die Rege-
lung tritt zum1. Januar 2000 in Kraft.

Alle gemeinniitzigen Einrichtungen, die nach dem geltenden Recht auf das
so genannte Durchlaufspendenverfahren angewiesen sind, sind dann
berechtigt, unmittelbar Zuwendungen entgegenzunehmen und entspre-
chende Bestatigungen auszustellen.

Nach § 50 Abs. 1 EStDV hat die Zuwendungsbestéatigung (bisher: Spenden-
bestatigung) auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck zu erfolgen. Im
Einvernehmen mit den obersten Finanzbehdrden der Lénder sind die in der
Anlage beigefligten Muster ab dem 1. Januar 2000 zu verwenden.

Nachfolgend werden nur die fiir Vereine einschlagigen Bescheinigungsmuster
abgedruckt.
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Zur Erlauterung weise ich auf Folgendes hin:

Die Bestéatigungen dirfen, wie das Muster, eine DIN A 4-Seite nicht lber-
schreiten. Die allgemein verbindlichen Muster enthalten umfassende Anga-
ben, die nicht auf jeden Zuwendungsempfanger zutreffen. Der jeweilige
Zuwendungsempfanger muss in seine Zuwendungsbestatigung nur die
Angaben Ubernehmen, die fir ihn zutreffen.

Bei Zuwendungen fir allgemein als besonders forderungswiirdig anerkannte
Zwecke im Sinne des § 10 b Einkommensteuergesetz (EStG) ist im Muster
bereits auf die ab dem 1. Januar 2000 geltende Regelung verwiesen (Anlage
1-zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung - Abschnitt
A / B Nr. ...). Es bestehen keine Bedenken, wenn bis zum Ergehen eines
neuen Freistellungsbescheides an dieser Stelle die Angaben aus dem letz-
ten Freistellungsbescheid des Finanzamtes (Nr. ... der Anlage 7 EStR) lber-
nommen werden.

Zum besseren Versténdnis enthalten die beiden letzten Anlagen alle erfor-
derlichen Angaben fiir eine gemeinnitzige Einrichtung, die mildtatige
Zwecke verfolgt beziehungsweise den Sport fordert. 2

2 Vom Abdruck wurde abgesehen.
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Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der Kérperschaft 0.A.)

Bestitigung

Uber Zuwendungen im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes an eine der
in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Korperschaftsteuergesetzes bezeichneten Koérperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermégensmassen

Art der Zuwendung: Mitgliedsbeitrag / Geldzuwendung

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Betrag der Zuwendung in Ziffern / in Buchstaben / Tag der Zuwendung:

XXX e /2SS /ST XXX

Es handelt sich (nicht) um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen.

Wir sind wegen Forderung (beglinstigter Zweck) durch Bescheinigung des Finanzamts

.................... , SNF. ey VOM ... VOTIEUFig @D s alS
gemeinniitzig anerkannt / nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid
des Finanzamts ......ccccceeeevevnnnennns S SENT. S VOM v, flr die
Jahre .o, nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Kdrperschaftsteuergesetzes von der

K&rperschaftsteuer befreit.

Es wird bestétigt, dass (es sich nicht um Mitgliedsbeitrdge, sonstige Mitgliedsumla-
gen oder Aufnahmegebiihren handelt und) die Zuwendung nur zur Forderung (be-
glinstigter Zweck) (im Sinne der Anlage 1 -zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer-Durch-
fihrungsverordnung - Abschnitt A / B Nr. ...) (im Ausland) verwendet wird.

Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfangers

Hinweis:

Wer vorsétzlich oder grob fahrléssig eine unrichtige Zuwendungsbestatigung erstellt
oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestéatigung
angegebenen steuerbegiinstigten Zwecken verwendet werden, haftet fiir die Steuer,
die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden
entgeht (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestétigung wird nicht als Nachweis fiir die steuerliche Beriicksichtigung der
Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides langer als 5
Jahre beziehungsweise das Datum der vorldufigen Bescheinigung lénger als 3 Jahre
seit Ausstellung der Bestatigung zurlickliegt (BMF vom 15. Dezember 1994 - BStBI |
S. 884).
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Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der Kérperschaft 0.A.)

Bestdtigung

tiber Zuwendungen im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes an eine der
in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Kdrperschaftsteuergesetzes bezeichneten Koérperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermdgensmassen

Art der Zuwendung: Sachzuwendung

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Wert der Zuwendung in Ziffern / in Buchstaben / Tag der Zuwendung:

XXX e /2SO /2SO XXX

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebs-
vermdgen und ist mit dem Entnahmewert (gegebenenfalls mit dem niedrigeren
gemeinen Wert) bewertet. Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des
Zuwendenden aus dem Privatvermdgen. Der Zuwendende hat trotz Aufforderung
keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht. Geeignete Unterlagen, die

zur Wertermittlung gedient haben, zum Beispiel Rechnung, Gutachten liegen vor.

Wir sind wegen Forderung (beglinstigter Zweck) durch Bescheinigung des Finanzam-

tes covveeennn. S, SENE e , VoM e, vorlaufig ab .....cccceveeens als
gemeinnitzig anerkannt / nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid
des  Finanzamts  ....cccoooeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeiin, ,  SENr , vom
............................. fur die Jahre .........ccccecueeeeee. nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Kdrper-

schaftsteuergesetzes von der Kérperschaftsteuer befreit.

Es wird bestétigt, dass die Zuwendung nur zur Férderung (beglnstigter Zweck) (im
Sinne der Anlage 1 - zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung -
Abschnitt A / B Nr. ...) (im Ausland) verwendet wird.

Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfangers

Hinweis:

Wer vorsétzlich oder grob fahrléssig eine unrichtige Zuwendungsbestatigung erstellt
oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestatigung
angegebenen steuerbegiinstigten Zwecken verwendet werden, haftet fiir die Steuer,
die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden
entgeht (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestéatigung wird nicht als Nachweis fiir die steuerliche Beriicksichtigung der
Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides langer als 5
Jahre beziehungsweise das Datum der vorlaufigen Bescheinigung lénger als 3 Jahre
seit Ausstellung der Bestatigung zuriickliegt (BMF vom 15. Dezember 1994 - BStBI |
S. 884).
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Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen vom 2. Juni 2000, geandert
mit Schreiben vom 10. April 2003
Az.: IV C 4-82223-568/00
Az.:IVC4-S2223-48/03

Verwendung der verbindlichen Muster fiir
Zuwendungsbestitigungen

ESt IV/2000 auBerhalb der Tagesordnung

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erdrterungen mit den obersten
Finanzbehorden der Lander gilt fir die Verwendung der verbindlichen
Muster fir Zuwendungsbestatigungen im Sinne des § 50 Abs. 1 EStDV Fol-
gendes:

1 Die im Bundessteuerblatt 1999 Teil | Seite 979 veréffentlichen Vordrucke
sind verbindliche Muster. Ihre Verwendung ist gem. § 50 Abs. 1 EStDV
Voraussetzung fiir den Spendenabzug. Die Zuwendungsbestatigungen
sind vom jeweiligen Zuwendungsempféanger anhand dieser Muster selbst
herzustellen. In der auf einen bestimmten Zuwendungsempfanger zuge-
schnittenen Zuwendungsbestatigung missen nur die Angaben aus den
veroffentlichten Mustern Gbernommen werden, die im Einzelfall einschla-
gig sind. Auf die Beispiele auf den Seiten 988 und 989 des Bundessteu-
erblatts 1999 Teil | wird hingewiesen.

2 Eine optische Hervorhebung von Textpassagen durch Einrahmungen und
vorangestellte Ankreuzk&stchen ist zuldssig. Es bestehen auch keine
Bedenken, den Namen des Zuwendenden und dessen Adresse unterei-
nander anzuordnen. Die Wortwahl und die Reihenfolge der in den amtli-
chen Vordrucken vorgeschriebenen Textpassagen sind aber - vorbehalt-
lich der folgenden Ausflihrungen - beizubehalten.

3 Auf den Zuwendungsbestétigungen diirfen weder Danksagungen an den
Zuwendenden noch Werbung fiir die Ziele der begiinstigten Einrichtung
angebracht werden. Entsprechende Texte sind jedoch auf der Riickseite
zuldssig.
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4 Um eine vordruckmaBige Verwendung der Muster zu ermoglichen, beste-
hen keine Bedenken, wenn auf einem Mustervordruck mehrere steuerbe-
glinstigte Zwecke genannt werden. Der Zuwendungsempfanger hat dann
den jeweils einschlagigen Zweck kenntlich zu machen.

5 Soweit in einem Mustervordruck mehrere steuerbegiinstigte Zwecke
genannt werden, die flir den Spendenabzug unterschiedlich hoch begiins-
tigt sind (Spendenabzugsrahmen 5 beziehungsweise 10 Prozent), und die
Zuwendung keinem konkreten Zweck zugeordnet werden kann, weil der
Spender bei der Hingabe der Zuwendung keine Widmung fiir einen be-
stimmten Zweck vorgenommen oder der Zuwendungsempfanger die
unterschiedlich hoch beglinstigten Spendenzwecke organisatorisch und
buchhalterisch nicht voneinander getrennt hat, ist davon auszugehen,
dass die Zuwendung nicht berechtigt, den erhéhten Spendenabzug in
Anspruch zu nehmen. In diesen Féllen ist der folgende Zusatz zwischen
der Verwendungsbestétigung und der Unterschrift des Zuwendungsemp-
fangers in die Zuwendungsbestatigung aufzunehmen:

,Diese Zuwendungsbestatigung berechtigt nicht zum Spendenabzug im
Rahmen des erhéhten Vomhundertsatzes nach § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG /
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 KStG oder zum Spendenriicktrag beziehungsweise
-vortrag nach § 10b Abs. 1 Satz 3 EStG / § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 KStG.
Entsprechendes gilt auch flir den Spendenabzug bei der Gewerbesteuer
(8 9 Nr. 5 GewsStG).“

Bei mehreren steuerbegiinstigten Zwecken, die unterschiedlich hoch
begiinstigt sind, kann eine Zuwendung - bei entsprechender Widmung
durch den Spender und organisatorischer und buchhalterischer Trennung
durch den Zuwendungsempfénger - in Teilbetrdgen auch verschiedenen
Forderzwecken zugeordnet werden (z.B. Geldzuwendung in Héhe von 500
Euro, davon 300 Euro fiir mildtatige Zwecke, 200 Euro fiir Entwicklungs-
hilfe nach Abschnitt A Nr. 12 der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 EStDV). Es han-
delt sich in diesen Fallen steuerlich um zwei Zuwendungen, die entweder
jeweils gesondert oder im Rahmen einer Sammelbestatigung (vgl. Rdnr.
6) zu bestéatigen sind.

6 Gegen die Erstellung von Sammelbestatigungen fir Geldzuwendungen
(Mitgliedsbeitrage, Geldspenden), d.h. die Bestatigung mehrerer Zuwen-
dungen in einer formlichen Zuwendungsbestatigung, bestehen unter fol-
genden Voraussetzungen keine Bedenken:
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* Anstelle des Wortes ,Bestatigung® ist das Wort ,,Sammelbestatigung”
zu verwenden.

Bei , Art der Zuwendung® und ,Tag der Zuwendung® ist auf die Rick-
seite oder die beigefiigte Anlage (s.u.) zu verweisen.

In der Zuwendungsbestétigung ist die Gesamtsumme zu nennen.

Nach der Bestatigung, dass die Zuwendungen zur Forderung steuerbe-
glinstigter Zwecke verwendet werden, ist folgende Bestatigung zu
erganzen: ,Es wird bestatigt, dass Uber die in der Gesamtsumme ent-
haltenen Zuwendungen keine weiteren Bestétigungen, weder formelle
Zuwendungsbestatigungen noch Beitragsquittungen o.A., ausgestellt
wurden und werden.”

Auf der Rickseite der Zuwendungsbestatigung oder in der Anlage ist
jede einzelne Zuwendung mit Datum, Betrag und Art (Mitgliedsbeitrag,
Geldspende) und nur im Falle unterschiedlich hoch begiinstigter
Zwecke auch der beglinstigte Zweck aufzulisten. Diese Auflistung muss
ebenfalls eine Gesamtsumme enthalten und als ,,Anlage zur Zuwen-
dungsbestatigung vom ....... “ gekennzeichnet sein.

Zu den in der Sammelbestatigung enthaltenen Geldspenden ist anzu-
geben, ob es sich hierbei um den Verzicht auf Erstattung von Aufwen-
dungen handelt oder nicht (vgl. auch Rdnr. 10). Handelt es sich sowohl
um direkte Geldspenden als auch um Geldspenden im Wege des Ver-
zichts auf Erstattung von Aufwendungen, sind die entsprechenden An-
gaben dazu entweder auf der Riickseite der Zuwendungsbestatigung
oder in der Anlage zu machen.

In der Sammelbestatigung ist anzugeben, auf welchen Zeitraum sich
die Sammelbestatigung erstreckt. Die Sammelbestétigung kann auch
fur nur einen Teil des Kalenderjahrs ausgestellt werden.

Werden im Rahmen einer Sammelbestétigung Zuwendungen zu steuer-
lich unterschiedlich hoch beglinstigte Zwecke bestétigt, dann ist unter
der in der Zuwendungsbestdtigung genannten Gesamtsumme ein
Klammerzusatz aufzunehmen:

»(von der Gesamtsumme entfallen ....... Euro auf die Forderung
VON Lo, [Bezeichnung der hoher beginstigten Zwecke])®.

Sind lediglich Mitgliedsbeitrdge Gegenstand der Zuwendung an Kdrper-
schaften im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, Parteien oder unabhangige
Wahlervereinigungen, so ist auf der jeweiligen Zuwendungsbestétigung
zu vermerken, dass es sich um einen Mitgliedsbeitrag handelt (Art der
Zuwendung: Mitgliedsbeitrag - der weitere Begriff Geldzuwendung ist zu
streichen). Handelt es sich hingegen um eine Spende, ist bei Art der
Zuwendung ,,Geldzuwendung*“ anzugeben. Bei Parteien ist im Rahmen der
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Bestatigung am Ende des Musters zu vermerken, dass es sich hierbei
Lhicht um Mitgliedsbeitrdge“ handelt. Bei Kérperschaften im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und bei unabhdngigen Wahlervereinigungen ist im
Rahmen der Bestédtigung am Ende des Musters zu vermerken, dass es
sich hierbei ,nicht um Mitgliedsbeitrage, sonstige Mitgliedsumlagen oder
Aufnahmegebiihren“ handelt. Dies ist auch in den Fallen erforderlich, in
denen eine Kdrperschaft Zwecke verfolgt, fir deren Férderung Mitglieds-
beitrdge und Spenden begiinstigt sind. Hat der Spender zusammen mit
einem Mitgliedsbeitrag auch eine Geldspende geleistet (z.B. Uberweisung
von 200 Euro, davon 120 Euro Mitgliedsbeitrag und 80 Euro Spende),
handelt es sich steuerlich um zwei Zuwendungen, die entweder jeweils
gesondert oder im Rahmen einer Sammelbestatigung (vgl. Rdnr. 6) zu
bestatigen sind.

Der zugewendete Betrag ist sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben zu
benennen. Fiir die Benennung in Buchstaben ist es nicht zwingend erfor-
derlich, dass der zugewendete Betrag in einem Wort genannt wird; aus-
reichend ist die Buchstabenbenennung der jeweiligen Ziffern. So kann
z.B. ein Betrag in Hohe von 1.246 Euro als ,,eintausendzweihundertsech-
sundvierzig“ oder ,eins-zwei-vier-sechs“ bezeichnet werden. In diesen
Fallen sind allerdings die Leerrdume vor der Nennung der ersten Ziffer
und hinter der letzten Ziffer in geeigneter Weise (z.B. durch ,,X“) zu ent-
werten.

Handelt es sich um eine Sachspende, so sind in die Zuwendungsbestati-
gung genaue Angaben lber den zugewendeten Gegenstand aufzunehmen
(z.B. Alter, Zustand, historischer Kaufpreis usw.). Die im Folgenden fir die
Sachspende nicht zutreffenden Sétze in den entsprechenden Vordrucken
sind zu streichen. Stammt die Sachzuwendung nach den Angaben des
Zuwendenden aus dessen Betriebsvermdgen, dann ist die Sachzuwen-
dung mit dem Entnahmewert anzusetzen. In diesen Féllen braucht der
Zuwendungsempfanger keine zuséatzlichen Unterlagen in seine Buch-
fuhrung aufzunehmen, ebenso sind Angaben uber die Unterlagen, die zur
Wertermittiung gedient haben, nicht erforderlich. Handelt es sich um eine
Sachspende aus dem Privatvermégen des Zuwendenden, so hat der
Zuwendungsempfanger anzugeben, welche Unterlagen er zur Ermittiung
des angesetzten Wertes herangezogen hat. In Betracht kommt in diesem
Zusammenhang z.B. ein Gutachten Uber den aktuellen Wert der zuge-
wendeten Sache oder der sich aus der urspringlichen Rechnung erge-
bende historische Kaufpreis unter Beriicksichtigung einer Absetzung fir
Abnutzung. Diese Unterlagen hat der Zuwendungsempfanger zusammen
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mit der Zuwendungsbestéatigung in seine Buchfiihrung aufzunehmen. Der
unvollstédndige Satz in den amtlichen Vordrucken flir Sachbestétigungen
(Bundessteuerblatt 1999 Teil I, Seiten 981, 983, 985) ,,Geeignete Unter-
lagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z.B. Rechnungen, Gutach-
ten.“ ist um die Worte ,liegen vor® zu ergénzen.

10 Nach dem Betrag der Zuwendung ist bei Zuwendungen an Korperschaften

—_
—_

im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, Parteien oder unabhangige Wahler-
vereinigungen immer anzugeben, ob es sich hierbei um den Verzicht auf
Erstattung von Aufwendungen handelt oder nicht. Dies gilt auch in den
Féllen, in denen ein Zuwendungsempfanger grundsatzlich keine Zuwen-
dungsbestéatigungen fiir die Erstattung von Aufwendungen ausstellt.

In den Zuwendungsbestatigungen ist auch anzugeben, ob die begiinstig-
ten Zwecke im Ausland verwirklicht werden. Wird nur ein Teil der Zuwen-
dung im Ausland verwendet, so ist anzugeben, dass die Zuwendung auch
im Ausland verwendet wird. Steht im Zeitpunkt der Zuwendung noch
nicht fest, ob der Verwendungszweck im Inland oder Ausland liegen wird,
ist zu bestatigen, dass die Zuwendung ggf. (auch) im Ausland verwendet
wird.

12 Werden Zuwendungen an juristische Personen des 6ffentlichen Rechts

von diesen an andere juristische Personen des 6ffentlichen Rechts wei-
tergeleitet und werden von diesen die steuerbegiinstigten Zwecke ver-
wirklicht, so hat der ,Erstempfanger die in den amtlichen Vordrucken
enthaltene Bestatigung wie folgt zu fassen:

,Die Zuwendung wird entsprechend den Angaben des Zuwendenden an
o [T [Name des Letztempfangers verbunden mit einem Hinweis

auf deren offentlich-rechtliche Organisationsform] weitergeleitet*.

Die Ubrigen Angaben sind zu streichen.

13 R 111 Abs. 5 EStR 1999 gilt fiir maschinell erstellte Zuwendungsbestéti-

gungen entsprechend.

14 Die auf den verbindlichen Mustern vorgesehenen Hinweise zu den haf-

tungsrechtlichen Folgen der Ausstellung einer unrichtigen Zuwendungs-
bestatigung und zu der steuerlichen Anerkennung der Zuwendungsbe-
statigung (Datum des Freistellungsbescheids beziehungsweise der vor-
laufigen Bescheinigung) sind auf die einzeln erstellten Zuwendungsbe-
statigungen zu tGbernehmen.
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15 Nach § 50 Abs. 4 EStDV ist ein Doppel der Zuwendungsbestatigung von
der steuerbegiinstigten Korperschaft aufzubewahren. Es ist in diesem Zu-
sammenhang zuldssig, das Doppel in elektronischer Form zu speichern.
Die Grundséatze ordnungsgeméaBer DV-gestiitzter Buchfliihrungssysteme
(BMF-Schreiben vom 7. November 1995, Bundessteuerblatt Teil I, Seite
738) gelten entsprechend.

16 Fir Zuwendungen nach dem 31. Dezember 1999 ist das Durchlaufspen-
denverfahren keine zwingende Voraussetzung mehr fiir die steuerliche
Beglinstigung von Spenden. Ab 1. Januar 2000 sind alle gemeinniitzigen
Kérperschaften im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, die spendenbegiins-
tigte Zwecke verfolgen, zum unmittelbaren Empfang und zur Bestéatigung
von Spenden berechtigt. Dennoch dirfen offentlich-rechtliche Koérper-
schaften oder 6ffentliche Dienststellen auch weiterhin als Durchlaufstelle
auftreten und Zuwendungsbestatigungen ausstellen. Sie unterliegen dann
aber auch - wie bisher - der Haftung nach § 10b Abs. 4 EStG. Dach- und
Spitzenorganisationen konnen fiir die ihnen angeschlossenen Vereine
dagegen nicht mehr als Durchlaufstelle fungieren.
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Randnummer
Allgemeinheit 108
Amateursportler 208, 405
angestellte Mitglieder 114, 403
Arbeitgeber 400 ff
Arbeitnehmer 401
Aufbewahrungsfrist 132
Aufldsung des Vereins 104
Aufnahmegebuhr 109, 312
Aufwandsentschadigung 113
Aufwandsspende 303
Aufzeichnungspflichten 265, 319
auslandische Kinstler und Sportler 226
AusschlieBlichkeit 120
Beschéftigungsverhaltnis 400
Besitzsteuern 200, 276 ff
Besteuerungsgrenze 217
Beteiligung an einer Personengesellschaft 211
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 212
Betriebsausgabe 218
bezahlter Sportler 208
Bildung 239
Bruttopreis 257
Buchfiihrung 130 ff
Buchungsbestéatigung 317
Buchwertprivileg 304
Dauerfristverlangerung 267
Dienstleistungen 302
Dienstverhaltnis 402
Durchschnittsberechnung 109
Durchlaufspendenverfahren 318
Ehrenamt 404
Ehrung 112
Einheitswert 276
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 131, Anlage 2
entgeltliche Leistungen 229, 230
Erbschaftsteuer 270 ff
Erbteil 270

ermaBigte Lieferungen und Leistungen 249



Ertragsteuern
Fahrtkostenzuschuss
Faschingsball
Festgemeinschaften
Forderverein

Freibetrag

freie Rucklage

Freistellung vom Zinsabschlag
Freistellungsauftrag
Freistellungsbescheid
geistliche Genossenschaft
Geldanlage

gemeinniitzige Kérperschaft
gemeinnitziger Zweck
Gemeinntzigkeit
geringfligiges Beschaftigungsverhaltnis
Geschéaftsflihrung
Gewerbesteuer
Gewinnermittlung
Gewinnpauschalierung
GroBspende
Grunderwerbsteuer
Grundsteuer

Grundstlcks- und Gebdudemiete
Grundstiickskauf und -verkauf
Grindung

Haftung

Hochstgrenze

Hohe des Spendenabzugs
Hilfspersonen
innergemeinschaftlicher Erwerb
Internat
Jahressteuererklarung
Jubildumsveranstaltung
Jugendherberge

Jugendhilfe
Kapitalertragsteuer
Kirchenlohnsteuer

Stichwortverzeichnis

Randnummer
200 ff
419, 428
410

21

107
220, 415
126

224

253

134

245

129

272

115

100
425, 426
124 ff
221 ff
215

219

322

274

276

236

234

103
321,422
109

322

122

232

242

269

206

243

244

223 ff
427

131
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Randnummer
kirchlicher Zweck 117, 311
Kleinunternehmer 251
Korperschaft 101, 272
K&rperschaftsteuer 201 ff, 220
Kosten 258
Kultur 241
kulturelle Zwecke 310
Kinste 237
kurzfristiges Beschaftigungsverhaltnis 424
Lieferung 229
Lohnsteuer 400 ff
Lohnsteuerabzug 422
Lohnsteuerkarte 423
Lotterie 235, 275
mildtatiger Zweck 116, 311
Mitglied 403
Mitgliederbeitrag 108 ff, 205, 273, 309
Mittelbewirtschaftung 126 ff
Musiker 408 ff
Muster einer Spendenbescheinigung 314 ff, Anlage 3
Mustersatzung 105 ff, Anlage 1
Nachweise 130
nichtrechtsfahiger Verein 101, 271
nichtsteuerbare Leistungen 233
Nichtveranlagungs-Bescheinigung 224
nichtveranlagte Ertrage 224
Nebentatigkeit 125
Nettoentgelt 256
Option bei Grundstiicken und Gebauden 247
Option zur Regelbesteuerung 253
pauschaler Rentenversicherungsbeitrag 425
Pauschalierung der Lohnsteuer und Kirchensteuer 427
Pflichtspende 110, 309
Preisgelder 208
Privatschule 306
Prifung durch das Finanzamt 133, 429
Rechtsform des Vereins 102

Rechtstreue 123
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Randnummer
Regelbesteuerung 254
Reisekosten 418
Reiseleistungen 255
Rennwett- und Lotteriesteuer 275
Ricklagen 128 ff
Sachspende 304
Satzung 105 ff, Anlage 1
Schadenersatzleistungen 233
Schenkung 126, 270
Schenkungsteuer 270 ff
Schule und Bildung 239
Schulgeld 306
Selbstlosigkeit 112, 118
Solidaritatszuschlag 427
sonstige Leistung 227
- an Kunden oder Mitglieder 229
Spende 300 ff
spendenbeglnstigte Zwecke 115
Spendenbescheinigung 313 ff, Anlage 3
Sponsoring 210, 307
Sportgemeinschaft 211
Sportveranstaltung 208
Steuerabzug - auslandische Kiinstler und Sportler 226
Steuerabzug - Berticksichtigung steuerfreier Einnahmen 417
Steuerarten 200
steuerbarer Umsatz 229 ff
steuerfreie Einnahmen - Jahresbetrag 415
steuerfreier Umsatz 234 ff
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb 203
Theater 237
Uberpriifung der Satzung und der tatséchlichen 133
Geschaftsfiihrung
Ubernachtungskosten 421
Ubungsleiter 406, 407, 411
Umsatzsteuer 227 ff
Umsatzsteuererklarung 266
Umsatzsteuersatz 250
Umsatzsteuer-Voranmeldung 266
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Randnummer
unentgeltliche Leistungen 231, 305, 306
Unmittelbarkeit 121
Unternehmen 227 ff
veranlagungspflichtige Ertrage 225
Veranstaltung, kulturelle, sportliche 241
VerauBerungsgeschafte 214
Verbrauchsfrist 128
vereinfachter Zuwendungsnachweis 316
Vereinsausflug 112
Vereinsregister 102
Verlustdeckung 216
Verlustermittlung 215
Vermachtnis 126, 270
Vermietung 202
Vermogen 126
Vermdgensbindung 119
Vermdgensverwaltung 202
Verpachtung 213
Verpflegungskosten 420
Voranmeldung 266, 268
vorlaufige Anerkennung 135
Vorsteuerabzug 259 ff
Vorsteueraufteilung 263
Vorsteuer-Pauschalierung 264
Vortrag/Kurs 240
Vertrauensschutz 320
Werbeleistungen 209, 219
Werbung neuer Mitglieder 111
wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb 203, 215
Wobhlfahrtsleistung 238
Wohltatigkeitsveranstaltung 207
Zahlungsbeleg als Spendenbescheinigung 317
zeitnahe Mittelverwendung 127
Zinsabschlag 223 ff
Zuwendung an Mitglieder 112
Zweckbetrieb 204, 208, 248

Zweckbetriebsgrenze 208



Hinweis

Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Offentlichkeits-
arbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf
weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im
Zeitraum von funf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwer-
bung verwendet werden. Dies gilt fiir Landtags-, Bundestags-, Kom-
munal- und Europawahlen. Missbrauchlich ist wahrend dieser Zeit
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informati-
onsstanden der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Auf-
kleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die
Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei-
nahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen
verstanden werden konnte.

Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung
ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Bei publizistischer Verwertung Angabe der Quelle und Ubersendung
eines Belegexemplars erbeten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte sind vorbehal-
ten. Die Broschiire wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Wei-
tergabe ist untersagt.

135



136

Impressum

Herausgeber Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Presse und Offentlichkeitsarbeit
Odeonsplatz 4
80539 Minchen

E-Mail info@stmf.bayern.de

Internet www.stmf.bayern.de

Rechtsstand September 2007
12. Auflage 2007

Titelbild www.panthermedia.net/T. Eble

Druck Royal Druck GmbH, Kempten

Inhalt gedruckt auf Recyclingpapier

Wollen Sie mehr iiber die Arbeit der Bayeri-
schen Staatsregierung wissen?

BAYERN | DIREKT ist I.hr direkter Draht zur BAYERN | DIREKT

Bayerischen Staatsregierung. Unter Telefon |www.bayerndo e ote 20000 )
0180 1 201010 (3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz;
abweichende Preise aus Mobilfunknetzen) oder per E-Mail unter
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschii-
ren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hin-
weise zu Behorden, zusténdigen Stellen und Ansprechpartnern bei
der Bayerischen Staatsregierung.

Diese Broschiire wurde mit groBer Sorgfalt zusammengestellt.
Eine Gewahr fir die Richtigkeit und Vollstéandigkeit kann dennoch
nicht tbernommen werden.


mailto:info@stmf.bayern.de
http://www.stmf.bayern.de/
http://www.servicestelle.bayern.de/
mailto:direkt@bayern.de

	Inhalt
	Abkürzungen
	Einleitung
	A. Regeln des Gemeinnützigkeitsrechts
	Grundsätzliches
	I. Voraussetzungen der Steuerbegünstigung
	1. Verein
	2. Satzung
	3. Mitglieder
	4. Steuerbegünstigte Zwecke
	5. Tatsächliche Geschäftsführung

	II. Anerkennungsbescheid und Rechtsmittel

	B. Vereinsbesteuerung (Ertrag-, Verkehr- und Besitzsteuern)
	Grundsätzliches
	I. Ertragsteuern
	1. Körperschaftsteuer
	1.1. Abgrenzung zwischen ideellen, steuerfreien und steuerpflichtigen Geschäften
	1.2. Ermittlung des Gewinns oder Verlusts aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben
	1.3. Berechnung der Körperschaftsteuer

	2. Gewerbesteuer
	3. Kapitalertragsteuer und Zinsabschlag
	4. Steuerabzug für ausländische Künstler und Sportler

	II. Verkehrsteuern
	1. Umsatzsteuer
	1.1. Der Verein als Unternehmer
	1.2. Steuerbare Umsätze
	1.3. Kleinunternehmerregelung
	1.4. Berechnung der Umsatzsteuer
	1.5. Vorsteuerabzug
	1.6. Aufzeichnungspflichten
	1.7. Voranmeldungen und Steuererklärungen

	2. Erbschaft- und Schenkungsteuer
	2.1. Allgemeines
	2.2. Umfang der Steuerpflicht
	2.3. Steuerbefreiung
	2.4. Mitgliedsbeiträge

	3. Grunderwerbsteuer
	4. Rennwett- und Lotteriesteuer

	III. Besitzsteuern
	Grundsteuer


	C. Spenden
	I. Spendenbegriff
	II. Spendenbegünstigte Vereine
	III. Abzugsfähigkeit von Mitgliedsbeiträgen
	IV. Zuwendungsbestätigung (Spendenbescheinigung)
	V. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
	VI. Vertrauensschutz und Haftung
	VII. Höhe des Spendenabzugs

	D. Lohnsteuer
	I. Der Verein als Arbeitgeber
	II. Beschäftigung von Übungsleitern
	III. Beschäftigung von Musikern
	IV. Steuerfreie Einnahmen
	1. Steuerbegünstigte Nebentätigkeiten
	2. Steuerfreie Reisekosten

	V. Steuerabzug
	1. Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag
	2. Durchführung des Steuerabzugs nach den allgemeinen Vorschriften
	2.1. Allgemeiner Lohnsteuerabzug (Lohnsteuerkarte)
	2.2. Pauschalierung der Lohnsteuer


	VI. Prüfung durch das Finanzamt

	E. Fördermöglichkeiten für Vereine
	Anlage 1 - Satzungsmuster
	Anlage 2 - Muster einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	Anlage 3 - Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 18. November 1999
	Anlage 3 (Fortsetzung) - Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 2. Juni 2000, geändert mit Schreiben vom 10. April 2003
	Stichwortverzeichnis
	Hinweis
	Impressum



